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Zwischen Hoffnung und Enttäuschung 
Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED): 
eine erste Bewertung BARBARA UNMÜSSIG 

Der Chefmanager der »planetarischen Rettungskonferenz-, 
UNCED-Generalsekretär Maurice Strong, f ie l auch bei seiner 
letzten Plenarrede i m »Rio-Centro- durch starke Worte auf: 
••Dieser Prozeß war eine tiefgehende menschliche Erfahrung; aus ihm 
werden wir nicht ohne Veränderung hervorgehen. Die Welt wird nicht 
mehr dieselbe sein, die internationale Diplomatie und die Vereinten 
Nationen nicht, und auch die Aussichten für die Zukunft unserer Erde 
können und dürfen nicht dieselben sein.« 
Die Erwartungen an den Erdgipfel von Rio de Janeiro waren 
hoch. Die Konferenz der Vereinten Nationen über U m w e l t u n d 
E n t w i c k l u n g (United Nations Conference on Environment and 
Development, U N C E D ) , die v o m 3.bis 14.Juni 1992 i n der bra
silianischen Fünfmillionenstadt stattfand, war eine Tagung der 
Superlative; m i t der Z a h l von 103 tei lnehmenden Staats- oder 
Regierungschefs kann der neue Rekord i n ein Guinness-Buch 
der Konferenzdiplomatie eingetragen werden. Die Ergebnisse 
der Mammutveranstal tung g i l t es jedoch nüchtern zu bilanzie
ren. Eine Einschätzung der positiven Ausstrahlung - i m Sinne 
Strongs - der Rio-Konferenz auf den poli t ischen Folgeprozeß 
ist derzeit verfrüht. Weder Zweckopt imismus noch globaler 
Pessimismus helfen die bestehenden politischen, wir tschaf t l i 
chen, sozialen u n d ökologischen Probleme bewältigen. 

Die Zielsetzung der U N C E D 

Einberufen wurde die Konferenz m i t Resolution 44/228 der 
UN-Generalversammlung vom 22.Dezember 1989 i m H i n 
b l i ck auf den 20.Jahrestag der Stockholmer Konferenz der Ver
einten Nat ionen über die U m w e l t des Menschen (vgl. Wi l f r i ed 
Skupnik, Konferenz der Vereinten Nationen über die menschli
che U m w e l t , V N 4/1972 S . l l l f f . ) , deren Generalsekretär nota-
bene Maurice Strong hieß. Z w e i Jahrzehnte nach dieser ersten 
Umweltkonferenz, i n deren Folge sich nationale U m w e l t 
schutzpol i t iken durchsetzen u n d zahlreiche mult i laterale U m 
wel tabkommen abgeschlossen werden konnten, ist i n Treib
hauseffekt u n d Ozonloch das globale Zerstörungspotential des 
Zivi l isat ionsmodel ls des Nordens mehr denn je sichtbar ge
worden. Lokale u n d regionale Vegetationszerstörungen (Tro
penwald, Bodenerosion, Wüstenbildungen, Verschmutzung der 
Gewässer) und der dramatische Verlust an biologischer Vielfalt 
werden nunmehr ebenfalls als Probleme m i t globaler W i r k u n g 
(Klimagefährdung, Ernährungssicherung, Migration) erkannt. 
Spätestens seit dem Brundtland-Bericht von 1987 u n d dem Be
r icht der von Julius Nyerere geleiteten Süd-Kommission 1990 
w i r d der Problemzusammenhang von U m w e l t u n d Entwick
lung w e l t w e i t anerkannt. International sind Lösungswege ge
fragt, die die armutsbedingte Umweltzerstörung ebenso ver
hindern wie die zivilisationsbedingte. Die Notwendigkeit glo
baler Lösungen w i r d n icht mehr bestritten. D i e UN-Konferenz 
über U m w e l t u n d E n t w i c k l u n g hatte sich folgerichtig z u m 
Z i e l gesetzt, Wege einer nachhaltigen E n t w i c k l u n g i n Nord 
u n d Süd für das 21.Jahrhundert aufzuzeigen u n d die Erkennt
nisse über das Ausmaß globaler Zerstörung u n d weltweiter so
zialer Verelendung i n konkrete Maßnahmen umzusetzen. 
Die Tagungen des Vorbereitungsausschusses der U N C E D ha
ben die teilweise tiefgreifenden Differenzen u n d die K o n f l i k t l i 
n ien zwischen den Akteuren der Verhandlungen (Nord-Nord, 
Nord-Süd, Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen) offenge
legt. Kaum eine Rolle bei den Verhandlungen spielten die Län
der Osteuropas,- ledigl ich in der Endphase der U N C E D mach
ten sie auf ihre Anliegen - nämlich den immensen Finanzbe
darf für Umweltreparaturen - aufmerksam. Dementsprechend 

prägen Interessenkonflikte u n d nationale Egoismen die Ver
handlungsergebnisse von Rio. Viele Kernfragen sind offen ge
blieben. Statt dessen wurden zahlreiche Kompromisse, M i n i 
malkonsense u n d unbefriedigende Lösungen angeboten. D e n n 
verhandelt wurde eben n icht auf der Grundlage einer globalen 
Verantwortung u n d der vielbeschworenen wel twei ten Partner
schaft. Kurzfristige wirtschaft l iche u n d politische Interessen 
bes t immten die Verhandlungspositionen ebenso w i e die Be
troffenheit durch die globale Ökologiekrise. 
Einige Länder des Nordens, insbesondere die Vereinigten Staa
ten, zeigten wenig politische Bereitschaft, ihren Konsum- u n d 
Produktionsstandard i n den Verhandlungsprozeß einzubezie-
hen. Diese Position gipfelte i n US-Präsident Bushs Aussage i n 
Rio, daß der amerikanische Lebensstil n icht zur Verhandlung 
stehe. Die Staaten der D r i t t e n Welt haben die Frage der globa
len Verteilungsgerechtigkeit auf die Tagesordnung zu setzen 
versucht u n d damit i n Ansätzen die i n den achtziger Jahren er
loschene Diskussion u m eine neue internationale Wirtschafts
ordnung wiederzubeleben vermocht. N i c h t zu übersehen je
doch ist, daß die angesichts der globalen ökologischen Heraus
forderungen durchaus neu gewonnene Verhandlungsmacht des 
Südens bei w e i t e m nicht ausreicht, die Industrienationen zu 
ökologischen Strukturanpassungen zu drängen, geschweige 
denn die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu verän
dern u n d Machtverhältnisse zu demokratisieren. Ein Ende des 
Nord-Süd-Konflikts, eine Trendwende i n den Nord-Süd-Bezie
hungen zu einer Zusammenarbeit , die auf gleichen Rechten, 
Pfl ichten u n d Chancen aufbaut, läßt sich nach Rio n icht aus
machen. 
Unübersehbar sind indes die zahlreichen, wenn auch wider
sprüchlichen Interessenallianzen zwischen Nord u n d Süd. D i e 
Verhandlungsführer der D r i t t e n Welt zeigten wenig Bereit-
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Schaft, sich für Natur- und Kulturerhal t u n d für eine Demokra
tisierung ihrer Gesellschaften einzusetzen. Ihre Forderung 
nach globaler Umverte i lung ist konzeptionel l (noch) n icht an 
ein neues Entwicklungsparadigma geknüpft. Ebensowenig wie 
der Norden sind sie zur Aufgabe nationaler Souveränität bereit. 
Weiteres Wirtschaftswachstum, freier Welthandel, Technolo
gie- und Finanztransfer werden i n Nord wie Süd z u m A l l h e i l 
m i t t e l für die soziale und ökologische Krise st i l isiert . 
Die U N C E D hat mehr als jede andere internationale U N - K o n 
ferenz der Vergangenheit offenbart, daß die ökologische Krise 
auch eine politische ist. Politische Blockaden u n d die wel twei 
te Krise der El i ten verhindern derzeit einen internationalen 
Durchbruch i n ein ökologisches 21.Jahrhundert. Die interna
tionale Dip lomat ie ist ohnehin ein langwieriges Geschäft. Die 
meisten Verträge brauchen Jahre, u m verhandelt, rat i f iziert 
und umgesetzt zu werden; nationalstaatliche Einzelinteressen 
begünstigen die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nen
ner. Die wesentliche Schwäche der U N C E D war von Anfang 
an, auf re in zwischenstaatliche Verhandlungen zu setzen. 
Wichtige Akteure wie die Wirtschaft saßen n icht am Verhand
lungstisch, beeinflußten jedoch i m Sti l len und sehr wirkungs
vol l die Verhandlungsergebnisse. 

Die Ergebnisse von Rio 

Die Ergebnisse von Rio spiegeln die hier grob skizzierten Inter
essenkonflikte wider. Sie bestehen aus der »Erklärung von Rio 
über U m w e l t u n d Entwicklung- , die i m Herbst der 47.General-
versammlung der Vereinten Nat ionen zur Bestätigung vorlie
gen w i r d , dem außerordentlich umfangreichen Aktionspro
gramm 'Agenda 21«, das m i t seiner Bezeichnung schon auf das 
21.Jahrhundert ausgerichtet ist, u n d der »Grundsatzerklärung 
über die Bewirtschaftung, Bewahrung u n d nachhaltige Ent
w i c k l u n g aller A r t e n von Wäldern-. Z u d e m wurden auf der 
Konferenz die UN-Rahmenkonvent ion über Klimaänderungen 
(vgl. S.122ff. u n d S.140ff. dieser Ausgabe) sowie die Konvention 
über die biologische Vielfalt zur Unterzeichnung durch die 
Staaten aufgelegt. Beide Übereinkommen waren parallel zu 
den Vorbereitungsarbeiten der Konferenz von separaten Z w i 
schenstaatlichen Verhandlungsausschüssen ausgearbeitet wor
den. 

Die Erklärung von Rio 

Die Erklärung von Rio über U m w e l t u n d E n t w i c k l u n g ist das 
Ergebnis der vierten Tagung des UNCED-Vorbereitungsaus-
schusses v o m 2.März bis z u m 4 . A p r i l dieses Jahres i n New 
York. Die Deklarat ion enthält 27 Prinzipien und ist völker
rechtl ich n icht bindend. Sie nennt Rechte - so das auf Ent
w i c k l u n g u n d das auf demokratische Beteiligung am Entschei-
dungsprozeß — und Pfl ichten (Einführung einer umfassenden 
Umweltgesetzgebung, Anwendung des Verursacherprinzips), 
die als R icht l in ien für die Zusammenarbeit und das Verhältnis 
zwischen Nord u n d Süd dienen können, u n d nennt einige 
Grundsätze für das wirtschaft l iche Handeln u n d die U m w e l t 
p o l i t i k . Das ursprüngliche Zie l , eine völkerrechtsverbindliche 
»Erd-Charta- aufzustellen, w i r d n u n für 1995 z u m 50.Geburts
tag der Vereinten Nationen angestrebt. 

>Agenda 21< - das Aktionsprogramm 

Die etwa 800 Seiten umfassende Agenda 21 ist m i t ihren ins
gesamt 40 Kapiteln u n d 115 Einzelthemen ein wertvolles 
Kompendium, das für zahlreiche Sach- u n d Einzelfragen der 
U m w e l t - u n d Entwick lungspol i t ik umfassende Informationen 
zur Verfügung stellt sowie entsprechende Aktionspläne und er
ste Berechnungen für deren Finanzierung aufstellt. Manche Ka
pi te l der Agenda 21 fallen hinter den bereits i n anderen inter
nationalen Fachgremien erreichten Wissensstand zurück; die 
Kapitel zur Bekämpfung der Wüstenbildung, zu U m w e l t u n d 

Gesundheitspoli t ik oder die Kapitel über die Ziele einer ökolo
gisch verträglichen u n d nachhaltigen Landwirtschaft bi lden 
hingegen einen guten Ausgangs- u n d Bezugspunkt für entspre
chende Maßnahmen. 
Die Fülle der i n der Agenda 21 aufgelisteten Einzelthemen 
kann jedoch n icht darüber hinwegtäuschen, i n welchem Aus
maß wirtschaft l iche u n d nationale Einzelinteressen ihre Spu
ren hinterlassen haben. Einige Themen w i e radioaktiver Ab
fal l , Biotechnologie, Atmosphärenschutz oder die v o m Land 
ausgehende Meeresverschmutzung sowie die Rolle der trans
nationalen Unternehmen und der internationalen Finanzinsti
tute wurden i n h a l t l i c h verwässert oder von der Tagesordnung 
wieder abgesetzt. Auch wenn sie sich le tz t l i ch n i c h t durchset
zen konnten, widersetzten sich die wohlhabenden Erdöl
förderländer bis zuletzt dem Vorschlag, die Staaten i m Kapitel 
über den Schutz der Atmosphäre zu mehr Energieeffizienz u n d 
z u m Einsatz erneuerbarer Energien zu verpfl ichten. D i e Forde
rung nach einer neuen internationalen Einrichtung, die den 
Einsatz erneuerbarer Energien w e l t w e i t fördern soll , blieb u n -
gehört. 
Das Verlangen der Länder der D r i t t e n Welt, i n Rio ein Export
verbot für giftige u n d radioaktive Abfälle zu vereinbaren, schei
terte am Einwurf der Industrieländer, die privatwirtschaft l iche 
Autonomie nicht beschneiden zu wol len . Eine internationale 
Absage an die militärische u n d zivi le N u t z u n g der Atomener
gie war ebenfalls n icht durchzusetzen. 
Kontrollauflagen oder ein Verhaltenskodex für transnationale 
Unternehmen standen auf D r u c k der Industrienationen k a u m 
zur Debatte. Der 48köpfige internationale »Unternehmerrat 
für nachhaltige Entwicklung- unter Vorsitz des schweizeri
schen Industriel len Stephan Schmidheiny, der seitens der Wir t 
schaft die Konferenz u n d ihre Vorbereitung begleitete, plädiert 
zugunsten fre iwil l iger Verhaltensregeln für internat ional ope
rierende Unternehmen u n d setzt auf »unregulierte- zwischen
staatliche technologische Kooperation. 
Das Maßnahmenpaket der Agenda 21 ist nahezu ausschließ
l i c h auf die Länder der D r i t t e n Welt ausgerichtet; Empfehlun
gen oder konkrete Schritte für die erforderliche ökologische 
Strukturanpassung i m Norden enthält es n icht . Die beschlos
senen Maßnahmen der Agenda 21 stehen u n d fallen m i t ihrer 
Finanzierung. Das UNCED-Sekretariat hatte den jährlichen Fi
nanzbedarf auf 600 M r d US-Dollar a l le in für die Länder des Sü
dens bis z u m Jahr 2000 errechnet. 125 M r d davon, k a u m mehr 
als ein Fünftel, soll der reiche Norden aufbringen. O b w o h l un
bestritten ist, daß der Süden für die Bekämpfung der A r m u t 
u n d der Umweltzerstörung dringend neue u n d zusätzliche Fi
nanzmit te l braucht, sind nach Schätzungen der offiziel len 
U N C E D - Z e i t u n g »Earth S u m m i t Times- i n Rio gerade e inmal 
2 M r d Dol lar an zusätzlichen neuen Finanzen zusammenge
k o m m e n . Der Malaysier M a r t i n Khor von einem Netzwerk 
nichtstaatlicher Organisationen (NGOs) bezeichnet diese Tat
sache als 

»die größte Enttäuschung des Rio-Gipfels. Ohne Zusagen der indu
strialisierten Länder, die alle wichtigen Hebel der Weltwirtschaft und 
der politischen Macht in Händen halten, wird es schwierig, wenn 
nicht unmöglich werden, die Ursachen der Entwicklungs- und 
Umweltprobleme anzugehen«. 

Die Industrieländer haben sich ledigl ich auf das gut 20 Jahre 
alte Versprechen eingelassen, so bald als möglich 0,7 Prozent 
ihres Bruttosozialprodukts für die Entwicklungszusammenar
beit bereitzustellen. Besonders Deutschland weigerte sich m i t 
dem Verweis auf die Kosten der deutschen Einheit und des Auf
baus der Länder Osteuropas, feste Zeitzusagen für die Erfül
l u n g des 0,7-Prozent-Ziels zu geben. 
Diese völlig ungenügende Bereitschaft zur f inanziel len Unter
stützung der Länder der D r i t t e n Welt bei der Bewältigung der 
wirtschaft l ichen, sozialen und ökologischen Probleme ist u m 
so dramatischer, als sich die reichen Länder des Nordens zu 
keiner nennenswerten Umkehr des anhaltenden Ressourcen
transfers von Süd nach Nord bereit gefunden haben. D i e erhoff-
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ten konkreten Zusagen über einen weiteren Schuldenerlaß für 
öffentliche Schulden blieben aus. Insgesamt wurde die Thema
t i k der wel twir tschaf t l ichen Rahmenbedingungen einer öko
sozialen E n t w i c k l u n g aus den Verhandlungen ausgeklammert 
beziehungsweise an die aus Sicht des Nordens zuständigen 
internationalen Einrichtungen w i e Pariser Club, IMF, G A T T 
oder Weltbank verwiesen. 
Erfolgreich durchsetzen konnten die Industrieländer die beste
hende Globale Umweltfazilität (Global Environmental Facili
ty, GEF) als das Finanzierungsinstrument für die beiden Kon
ventionen u n d die sogenannten globalen Anliegen (Ozonloch, 
Treibhauseffekt, internationale Gewässer, Wälder, biologische 
Vielfalt ] . Der »Gruppe der 77« u n d China ist es i n den letzten 
Tagen der Rio-Konferenz gelungen, die Entscheidungsfindung 
i n der von der Weltbank kontro l l ier ten GEF zu demokratisie
ren (durch paritätische Repräsentanz der Geber- u n d Nehmer
länder), auch wenn den 'Gebern« eine Tür zur Majorisierung 
der Entscheidungen i m bisherigen Vertragstext offen bleibt. 
Ein Erfolg des Verhandlungsgeschicks des Südens i n den letz
ten Tagen i n Rio ist, daß die Vergabe von M i t t e l n der GEF n icht 
m i t neuen Konditionalitäten verknüpft werden darf (Agenda 
21, Kapitel 33, Ziff.16). 
Wie hoch die Finanzmittel der GEF sein werden, w i r d sich frü
hestens be im nächsten Treffen der Teilnehmerstaaten der GEF 
i m Dezember 1992 herausstellen. Deutschland w i l l seine bis
herigen Einzahlungen i n die GEF verdreifachen, was für die 
nächsten drei Jahre einem Betrag von 780 M i l l D M gleichkä
me. Ebenfalls bis Ende 1992 w i l l die Weltbank ihre Vorberei
tungen u n d Verhandlungen zur lO.Wiederauffüllung der I D A 
abgeschlossen haben. Eine substantielle Erhöhung der I D A 
über die übliche Wiederauffüllungsquote hinaus war i n Rio 
ebenfalls eine wesentliche Forderung der D r i t t e n Welt zur Fi
nanzierung der Agenda 21. Die Weltbank strebt eine Erhöhung 
der I D A u m 20 M r d Dol lar an. Auch hier hat die Bundesregie
rung ihre Bereitschaft signalisiert, den Wünschen der Weltbank 
nachzukommen. 
I m Zusammenhang m i t Fragen der Finanzierung ist l e tz t l i ch 
auch das Vorhaben einer Konvention gegen die Ausbreitung der 
Wüsten zu sehen. Kapitel 12 der Agenda 21 hat die Versteppung 
und die Ausbreitung der Wüsten z u m Gegenstand. Daneben 
w i r d die UN-Generalversammlung aufgefordert, auf ihrer 
47Tagung einen Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß 
einzusetzen, der eine Konvention zur Bekämpfung der Aus
breitung der Wüsten (Convention to combat desertification) 
erarbeiten soll . Das neue Übereinkommen soll sich den Län
dern w i d m e n , die i n der Vergangenheit besondere Erfahrungen 
m i t Dürren u n d der Ausbreitung der Wüsten, insbesondere i n 
A f r i k a , machten, u n d bis Juni 1994 vorliegen. Über die Sinn-
haft igkeit einer solchen Konvention wurde lange gestritten. 
Sie g i l t als Zugeständnis vor al lem an die afrikanischen Staa
ten, die sich über ein solches völkerrechtliches Instrument 
neue Finanzquellen erschließen wol len . 

Grundsatzerklärung zum Waldschutz 

I n nächtlichen Sitzungen ist es Bundesumweltminister Klaus 
Töpfer i n Rio de Janeiro gelungen, die Verhandlungen u m eine 
Grundsatzerklärung über die Bewirtschaftung, Bewahrung u n d 
nachhaltige E n t w i c k l u n g aller A r t e n von Wäldern erfolgreich 
abzuschließen. Neben der Bereitstellung ausreichender Fi
nanzmit te l für die Maßnahmen des Aktionsprogramms i n der 
D r i t t e n Welt war der Waldschutz das am heftigsten umstr i t te 
ne Thema der U N C E D . 
D i e Forstressourcen der Länder der D r i t t e n Welt waren u n d 
bleiben bedauerlicherweise so etwas w i e eine Geisel i m Ver
handlungspoker zwischen Nord u n d Süd. Die Prinzipien des 
»ersten globalen Konsenses z u m Wald« erkennen die vielfälti
gen wirtschaft l ichen, sozialen, kul ture l len , k l imat ischen u n d 
biologischen Funktionen de^ Waldes ausdrücklich an. Einige 
Länder der D r i t t e n Welt, insbesondere Malaysia u n d Indien, 

Die persönliche Meinung 

Feindbild Arme 
7.Juni 1992, 15:17 Uhr : 5 466 540 323 Erdbewohner. 15:18 Uhr : 
180 Menschen mehr und acht Hektar Land mehr versteppt und 
ausgedörrt. I m 'Rio-Centro«, dem Konferenzort der U N C E D , 
zeigte eine U h r den Zuwachs der Gattung Mensch und den Ver
lust an bebaubarem Land an. Knapper kann man es nicht aus
drücken: das Bevölkerungswachstum als Ursache der Umwel t 
zerstörung. Ganz ohne Umschweife - Ursachenverkürzung i n 
Digitalzeit . 
Die Denkschablone eines linearen kausalen Zusammenhangs 
von Bevölkerungszahl und Ressourcenverknappung erlebt eine 
Hochkonjunktur. Schon bevor die UN-Konferenz i n Rio ihre To
re öffnete, waren der Unkenrufe viele: von Altbundeskanzler 
Schmidt bis z u m britischen Kronprinzen Charles wurde der 
Mammutveranstaltung Sinnlosigkeit bescheinigt, w e i l sie das 
Bevölkerungswachstum nicht m i t den notwendigen drakoni
schen Maßnahmen zu bekämpfen gedenke. 
Als Vertreter des Nordens bei den UNCED-Vorbereitungen die 
platte Rechnung aufmachten: v ie l Fruchtbarkeit i m Süden 
gleich vie l Umweltzerstörung global, da bekamen sie den 
Schwarzen Peter für den drohenden Ökokollaps postwendend 
aus dem Süden zurück: vie l Konsum i m Norden gleich vie l U m 
weltzerstörung global. Schließlich liegen inzwischen überall die 
Zahlen auf dem Tisch, daß das Fünftel der Erdbevölkerung i m 
Norden das Vierfache von dem verbraucht und verdreckt, was 
i h m zusteht. Deshalb steht als papierner Nord-Süd-Kompromiß 
jetzt i n der »Agenda 21 < die Forderung nach Bevölkerungspro
grammen einträchtig neben der nach Änderung verschwenderi
scher »Konsummuster«. 

Es ging bei der Kontroverse über Bevölkerung und U m w e l t nicht 
u m den Sinn von Familienplanung, es ging u m den Balken i m 
Auge des Nordens. Denn auf der U N C E D sollten die Rechte auf 
Ressourcennutzung und Umweltverschmutzung neu verteilt 
werden. Für die Umweltzerstörung i n den Ländern des Südens 
selbst gibt es viele Gründe. Nehmen w i r das digitalisierte Bei
spiel der Landversteppung und Erosion. Die Steuergier der Kolo
nialherren nötigte Nomaden i n Afr ika zur Haltung übergroßer 
Herden, koloniale Landnahme verkleinerte Weidegründe und 
programmierte Überweidung vor. Tiefbohrungen für die Grüne 
Revolution haben i n Indien zu einer Senkung des Grundwasser
spiegels und zur Verödung von Land geführt. Kommerzielle Ab-
holzung tropischer Regenwälder bewirkt Klimaveränderungen 
und häufigeres Auftreten von Dürreperioden. Der Mangel an A l 
ternativen bei Selbstversorgung und Einkommenserwerb 
zwingt die Ärmsten wel twei t z u m Raubbau an Ressourcen und 
zur Übernutzung karger Böden. 
Nur die Bevölkerungszahl für den Verlust von Anbaufläche ver
antwort l ich zu machen, reduziert ein komplexes Ursachenbün
del auf einen einzigen Faktor. Die digitale Panikmache steht 
auch i m Widerspruch zu dem Forschungsauftrag, den die 'Agen
da 21 < formuliert : »Wir brauchen ein besseres Verständnis des 
Zusammenhangs zwischen demographischer Dynamik , Tech
nologie, k u l t u r e l l best immtem Verhalten, natürlichen Ressour
cen und Versorgungssystemen.« 
Einfacher ist es allerdings, Bevölkerungspolitik z u m Instrument 
des Umweltschutzes zu deklarieren: Intervention von außen 
w i r d m i t 'globaler Verantwortung« poli t isch legit imiert und 
liegt i m Trend: Blauhelme, Grünhelme, Weißhelme, warum 
nicht Kondomhelme oder Spiraleinsetzerteams? Die Problem
lösung m i t Hi l fe von Verhütungsmitteln scheint modern, tech
nokratisch, sauber. Das zynische Bi ld von armen Menschen i m 
Süden und Osten als Umweltschädlingen ist poli t isch nicht nur 
griffig, sondern derzeit überaus opportun: es umreißt ein neues 
Feindbild und n i m m t bestehende Ängste auf. 
Denn Schlagwörter von »Menschenlawinen«, »Kinderflut« und 
•unkontrollierten Wanderungsbewegungen« spiegeln die Furcht 
vor einer Flüchtlingswelle aus den armen Ländern des Südens 
und Ostens, die unsere Wohlstandsfestung bedrohen könnten. 
Bevölkerungskontrolle verspricht, den Anfängen zu wehren. Sie 
ändert allerdings nichts an den Verhältnissen, die Umweltzer
störung bewirken und Menschen veranlassen, aus ihrer Heimat 
zu fl iehen. 

Christa Wichterich • 
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widersetzten sich dem Ansinnen, die Waldreserven z u m »ge
meinsamen Erbe der Menschheit« zu erklären. Sie pochen auf 
die souveränen Rechte der Staaten, ihre Ressourcen nach na
tionalen Plänen zu bewirtschaften, zu schützen u n d zu ent
w i c k e l n . Wenn das Management der Waldressourcen eine glo
bale Aufgabe ist, so ihr Argument , dann gelte dies erst recht für 
das Management der wel twei ten Ölreserven. U n d wer einen ef
fekt iven Waldschutz wolle , solle erst die wel twirtschaft l ichen 
Rahmenbedingungen, die zur Abholzung von Wäldern führen, 
verändern - durch Entschuldung, durch eine Verbesserung der 
Terms of Trade. 
Vor a l lem gegen neue »grüne- Handelsbarrieren durch die Be
schränkung von Holzeinfuhren setzten sich die Staaten des Sü
dens zur Wehr. Letzteres durchaus m i t Erfolg bei den Industrie
staaten, deren Holz import lobby sich ebenfalls gegen Einfuhr
beschränkungen ausspricht u n d das Credo, daß eine nachhalti
ge holzwirtschaft l iche N u t z u n g der tropischen Wälder möglich 
sei, aufrechterhält. I n den Verhandlungen u m die Grundsatz
erklärung ist entgegen der ursprünglichen Absicht ke in Kon
sens über einen Auftrag an die UN-Generalversammlung er
zielt worden, die Verhandlung einer Wälderkonvention i n A n 
griff zu nehmen. 
Die von US-Präsident Bush angekündigte Ini t ia t ive zugunsten 
der Aufforstung i n der D r i t t e n Welt hat vorerst keine Unter
stützung gefunden. Sie steht jedoch für den Versuch, die Lö
sung v o m Norden verursachter ökologischer Probleme auf den 
Süden abzuwälzen: Neue Biomasse i m Süden soll die Kohlen
dioxid-Emissionen des Nordens aufnehmen u n d diesen somit 
von der Notwendigkei t schärferer Reduktionsmaßnahmen 
entlasten. 

Die beiden Konventionen 

Z w e i neue völkerrechtliche Konventionen wurden außerhalb 
der U N C E D ausgearbeitet, jedoch anläßlich der Konferenz zur 
Unterzeichnung aufgelegt: die an anderer Stelle dieses Heftes 
eingehend behandelte Rahmenkonvention z u m Schutz des 
Kl imas (Framework Convention on Cl imate Change) u n d die 
Konvention z u m Erhalt der biologischen Vielfalt (Convention 
on Biological Diversity). 
Die Kl imarahmenkonvent ion, die das Ereignis Rio eigentlich 
ganz besonders schmücken sollte, hat für die größte Enttäu
schung gesorgt. Das Verhandlungsergebnis ist dem Süden der 
beste Beleg für die Weigerung des Nordens, sich auf s trukturel 
le Veränderungen i m Produktions- u n d Konsumst i l einzulas
sen. Das Fehlen fester Stabilisierungs- und/oder Reduktions
ziele m i t s t r ikten Zeitvorgaben - u n d damit die Verwässerung 
des gesamten Konzepts - ist maßgeblich dem Verhandlungspo
ker der Vereinigten Staaten geschuldet. Unübersehbar ist je
doch, daß Japan und die Europäische Gemeinschaft über die 
neue Buhmann-Rolle der USA gar nicht so unglücklich sind. 
Innerhalb der EG war auf der U N C E D nur m i t Mühe eine »Er
klärung gleichgesinnter Staaten- durchzusetzen, die noch ein
m a l die EG-Position i n den Klimaverhandlungen wiederholte, 
die Kohlendioxid-Emissionen bis z u m Jahr 2000 auf dem N i 
veau von 1990 zu stabilisieren. Trotz dieser begrüßenswerten 
Stellungnahme i n Rio, die als politischer Affront gegen die 
USA gewertet wurde, sind die Konf l ik te unter den EG-Staaten 
m i t Händen zu greifen. Die Angst vor einer verschärften Wir t 
schaftsrezession prägt hier die Positionen h ins icht l i ch einer 
EG-weit einzuführenden Steuer auf Kohlendioxid-Emissionen 
- Widerstand k o m m t vor a l lem von Großbritannien und Spa
nien - u n d einer zügigen »Weiterverhandlung- der K l i m a k o n 
vention, also der Ausarbeitung entsprechender Durchfüh
rungsprotokolle zu den Themen Energie u n d Wälder. Die Ver
handlungen zur Präzisierung der Rahmenkonvention u n d auf 
nationaler Ebene vor al lem die Umsetzung des deutschen Koh
lendioxid-Reduzierungsprogramms werden zeigen, ob eine 
glaubwürdige ökologische Strategie vom Norden i n naher Z u 
k u n f t zu erwarten ist. 

M i t der Konvention über die biologische Vielfalt w i r d erstmals 
deren Schutz und N u t z u n g i n ihrer Gesamtheit Gegenstand ei
ner internationalen Vertragsregelung. Zweites Anliegen der 
Konvention ist die Regelung der gerechten Verteilung der aus 
den biologischen Ressourcen gezogenen wirtschaft l ichen Vor
teile. Letzteres ist der konsequenten Verhandlungsführung der 
Länder der D r i t t e n Welt zu verdanken. Die besondere w i r t 
schaftliche Bedeutung der biologischen Vielfalt w i r d erkannt 
u n d m i t dem Prinzip der Gerechtigkeit verschränkt. Indigenen 
u n d lokalen Gemeinschaften werden i n der Konvention zu
mindest ansatzweise Rechte zugestanden. 
Der jetzige Vertragstext ist jedoch keinesfalls zufriedenstellend 
u n d bedarf dringender Konkretisierung i n Protokollen u n d 
weiteren Verfahrensregelungen. So ist der Schutz ökologischer 
Prozesse u n d der Schutz des Naturhaushalts wesentliche Vor
aussetzung für den Schutz des Artenreichtums u n d der biolo
gischen Vielfalt . Doch an solche ökologische Wahrheiten wagt 
sich der Konventionstext n icht heran. Ein schwerwiegender 
Mangel der Konvention ist zudem das Fehlen angemessener I n 
strumente, m i t denen die eingegangenen Verpflichtungen der 
Vertragsstaaten überwacht u n d diese bei Schädigungen der bio
logischen Vielfalt zur Rechenschaft gezogen werden. Ins völli
ge Belieben der Vertragsstaaten gestellt ist die Informations
pf l i cht , wenn über die nationalen Grenzen hinaus Gefahren 
für die biologische Vielfalt bestehen. Hierfür sind dringend prä
zisierende Protokolle erforderlich. 
D i e Konvention enthält Bestimmungen z u m Technologie
transfer sowie weitere Vorschriften über die Beteiligung der 
Länder der D r i t t e n Welt an den Forschungsergebnissen über ge
netische Ressourcen dieser Länder. Diese Regelungen gehör
ten zu den umstri t tensten i n den Verhandlungen, die sich i m 
Vorfeld der U N C E D m i t der Konvention befaßten, da die Län
der der D r i t t e n Welt einen kostenlosen Zugang zu (Bio- u n d 
Gen-(Technologien forderten u n d die Industrienationen an den 
gegenwärtigen internationalen Regelungen z u m Schutz der 
Patente und des geistigen Eigentums n icht rütteln lassen w o l l 
ten. Die Bestimmungen z u m Technologietransfer sind jedoch 
so unpräzise gefaßt, daß eine Bewertung des deutschen Justiz
minis ter iums folgert: 
»Die nun gefundenen Formulierungen sind . . . tragbar, da sie Eingriffe 
in die gewerblichen Schutzrechte nicht erlauben und den Technologie
transfer im wesentlichen von einem Einverständnis der Parteien oder 
einer vorherigen vertraglichen Regelung seiner Modalitäten abhängig 
machen.« 
Die schlichte Tatsache einer wenigstens i m Ansatz gerechte
ren Verteilung des wirtschaft l ichen Nutzens der biologischen 
Vielfalt und das Faktum, daß die Konvention an einigen Sicher
heitsstandards für Biotechnologien festhält, veranlaßten die 
USA, anders als 153 andere Staaten u n d die EG die Konvention 
n icht zu zeichnen. Der Einfluß der bio- u n d gentechnischen 
US-Industrien war hier verhaltensbestimmend. 

Nach U N C E D : der Folgeprozeß 

I n Kapitel 38 der Agenda 21 werden alle Organisationen des 
UN-Systems aufgefordert, i m Rahmen ihrer jeweiligen Kom
petenzen die Vorhaben der Agenda 21 umzusetzen, eine effek
tive Arbeitste i lung zu organisieren, u m Doppelarbeit zu ver
meiden u n d eine optimale Koordinat ion zu gewährleisten. Die 
UN-Generalversammlung sollte spätestens für 1997 eine Son
dertagung anvisieren, die die Umsetzung der Agenda 21 z u m 
Thema haben soll . 
Kernstück der inst i tut ional is ier ten Nachbereitung der U N 
CED soll jedoch die neuzuschaffende Kommission für nach
haltige E n t w i c k l u n g werden. Modalitäten wie ihre Zusam
mensetzung u n d die Zusammenarbeit m i t anderen UN-Orga
nen u n d -Organisationen sollen auf der 47.UN-Generalver-
sammlung festgelegt werden. Die aus Staatenvertreterinnen 
u n d Staatenvertretern zusammengesetzte Kommiss ion soll die 
nationale, regionale und internationale Umsetzung der Agen
da 21 überprüfen und dem Wirtschafts- u n d Sozialrat sowie der 
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Generalversammlung regelmäßig berichten. Nichtmi tg l ieder 
der Kommission haben Beobachterstatus, Nichtregierungsor
ganisationen, Industrie u n d Wissenschaft sollen zur Zusam
menarbeit ermut igt werden. 
Der künftige Stellenwert der Kommiss ion i m Rahmen der U N 
ist noch ungeklärt. Die Länder der D r i t t e n Welt werten sie je
doch bereits heute als e in bedeutendes Instrument u n d als Ort , 
den während der U N C E D wiederbelebten Nord-Süd-Dialog 
fortzusetzen. 
Inwiefern der vielgelobte u n d oft zit ierte »Lernprozeß UNCED« 
fortgesetzt w i r d u n d politische Fortschritte bei der Lösung der 
globalen ökologischen u n d sozialen Krise bringen w i r d , hängt 
i n entscheidendem Maße von der Bereitschaft zu einer tiefgrei
fenden ökologischen Strukturveränderung i m Norden ab, die 
eng m i t einer wirtschaft l ichen u n d poli t ischen Neugestaltung 
der Nord-Süd-Beziehungen verknüpft werden muß. Ob die 
neuzuschaffende Kommiss ion hierzu langfristig Impulse l ie
fern kann - etwa zur Reform der internationalen Finanz- u n d 
Entwicklungs ins t i tut ionen - oder ledigl ich als Überwachungs
organ zur Implementierung internationaler Entwicklungspro
gramme benutzt w i r d , ist derzeit unklar. Für die D r i t t e Welt 
bietet sie jedenfalls ein Forum, u m auf ihre Anliegen - wie dies 
während der U N C E D erfolgreich gelungen ist - wei terh in 
internat ional aufmerksam zu machen. 

Die N G O s in Rio 

Die Konferenz der Vereinten Nat ionen über U m w e l t u n d Ent
w i c k l u n g hat wie keine internationale Konferenz zuvor so vie
le Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen aus 
aller Welt mot iv ier t , ihre Erfahrungen, Forderungen, Ideen u n d 
Visionen i n die Öffentlichkeit h i n e i n u n d an die poli t ischen 
Entscheidungsträger heranzutragen. Die Weltorganisation i h 
rerseits hat w i e nie zuvor durch erleichterte Akkredit ierungs
verfahren ihre Türen für NGOs geöffnet. A l l e i n bei der offiziel
len Konferenz i n Rio waren 746 Organisationen als Beobachter 
akkredit iert (516 aus Industrie- u n d 230 aus Dritte-Welt-Län
dern). Bei den Parallelveranstaltungen des Weltforums der 
NGOs u n d sozialen Bewegungen waren es über 1 500. 
Kernstück der inhal t l i chen Auseinandersetzungen, der Dis
kussionen und des Austausches zwischen N G O s aus aller Welt 
i m Rahmen des »Globalen Forums« waren Verhandlungen u m 
sogenannte NGO-Verträge (NGO treaties). Z i e l dieser »Verträ
ge« war es, dem offiziel len UNCED-Prozeß alternative Positio
nen aus NGO-Sicht entgegenzustellen u n d insbesondere von 

der U N C E D nicht behandelte Themen wie die Probleme des 
Welthandels, die K r i t i k des Wachstumsmodells oder die Schul
denproblematik aufzugreifen. Einige dieser Verträge - über 30 
sind erarbeitet worden - konnten zwar eine inhal t l iche Debat
te s t imulieren u n d verdienen weiter diskut ier t zu werden. A n 
dere verweisen eher auf blinde Flecken u n d widersprüchliche 
Positionen i n der Programmatik der internationalen N G O -
Gemeinde. 
Ähnlich w i e der offizielle UNCED-Prozeß Interessenkonflikte 
offengelegt hat, wurden i m Rahmen der UNCED-Vorbereitun-
gen der NGOs deren derzeitige Interessenunterschiede, Gren
zen u n d Defizi te offenkundig. Der jeweilige politische u n d 
kul ture l le Kontext, historisch unterschiedliche Erfahrungen 
sowie nationale Rahmenbedingungen sind wesentliche Fakto
ren, die die Arbeitsweise u n d das Ins t rumentar ium der p o l i t i 
schen Arbe i t von N G O s best immen. Das von vielen ge
wünschte handlungsfähige politische NGO-Subjekt ist n icht 
i n Sicht. Einer völlig überzogenen Erwartung u n d Überforde
rung k a m das Bestreben insbesondere US-amerikanischer 
NGOs gleich, eine globale Dachorganisation für die N G O s zu 
gründen. 
Ein erfreuliches Ergebnis der U N C E D ist jedoch die engere u n d 
ausbaufähige Kooperation zwischen Entwicklungs- und U m -
Weltorganisationen wel twei t . Unübersehbar ist die Öffnung 
der (traditionellen) Umweltverbände - etwa des »World-Wide 
Fund for Nature« (WWF), aber auch von »Greenpeace interna
tional« - h i n zu Nord-Süd-Fragen w i e zu Fragen sozialer u n d 
wirtschaft l icher Gerechtigkeit. Die Rolle transnationaler U n 
ternehmen oder internationaler Finanzinst i tut ionen w i r d von 
ihnen i n wachsendem Maße thematisiert u n d k r i t i s c h k o m 
mentier t . 
Nach dem Rio-Gipfel fehlt zunächst das gemeinsame m o b i l i 
sierende globale »Projekt«. Z u hoffen ist jedoch, daß viele 
NGOs die positiven Impulse der U N C E D aufnehmen u n d sich 
für eine verbesserte internationale Kooperation insbesondere 
zwischen U m w e l t - u n d Entwicklungsorganisationen einset
zen werden. Bestehende regionale u n d thematische N G O -
Netzwerke sollten ausgebaut u n d deren inhal t l iche Arbei t i n 
tensiviert werden. 
Andererseits wäre zu wünschen, daß die NGOs ihre Arbe i t i m 
Rahmen der U N C E D auswerten u n d i n eine Phase kri t ischer 
Selbstreflexion eintreten. D e n n i m Verlauf der U N C E D wur
den die Grenzen u n d Möglichkeiten der poli t ischen Mobi l is ie 
rung u n d der Einflußnahme auf die poli t ischen Entscheidungs
träger nur al lzu deutl ich. Die Lobbyarbeit hat ledigl ich i n A n -

Die Staats- und Regierungschefs beim >Eidgipfel< in Rio: Pflichtübung, PR-Eieignis oder erster Schritt in ein ökologisches 21. fahrhunderU 

Vereinte Nationen 4/1992 121 



sätzen vermocht, die Positionen der staatlichen Verhandlungs
führer zu beeinflußen. D e n für eine Lobbyarbeit bestens ausge
rüsteten US-amerikanischen Organisationen muß es eine 
schmerzliche Erfahrung gewesen sein, so gut wie keinen Ein
fluß auf die Blockade-Politik der US-Regierung zu haben. 
D i e deutschen Organisationen sind i n besonderem Maße ge
fordert, ihre chronische Unterrepräsentanz i n der internationa
len Diskussion abzubauen u n d ihr politisches Gewicht natio
nal wie internat ional stärker einzubringen. Die K o m m u n i k a t i 
ons- und Koordinationsdefizite sowie eine nur schwache Aus
bi ldung politischer Interventionsinstrumente der deutschen 

N G O s waren i m Vorfeld der U N C E D erneut deut l ich gewor
den; durch die 'Projektstelle UNCED< des Deutschen Natur
schutzrings (DNR) und des Bundes für U m w e l t u n d Natur
schutz Deutschland (BUND) konnten sie nur ansatzweise 
kompensiert werden. D i e gemeinsame Erklärung einiger i n 
Rio anwesender deutscher N G O s bildet jedoch eine gute Aus
gangsposition für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
deutschen Entwicklungs- u n d Umweltorganisat ionen u n d ver
mag somit womöglich die Sorge u m die U m w e l t u n d den Ge
danken der Solidarität m i t den unterprivi legierten Gliedern 
der internationalen Gemeinschaft einander näherzubringen. 

Noch eine Chance für den blauen Planeten 
Der Schutz des Weltklimas 
mittels des UN-Rahmenübereinkommens M A R T I N A PALM-RISSE 

D i e Gefahr einer v o m Menschen verursachten wel twei ten K l i 
maveränderung ist innerhalb kurzer Ze i t zu einem Thema m i t 
höchster politischer Priorität geworden. Auch i n der öffentli
chen Diskussion n i m m t die Kl imaproblemat ik breiten Raum 
ein . Die Wissenschaft geht mi t t l e rwei le fast einhell ig davon 
aus,1 daß ohne wirksame Gegenmaßnahmen gegen die stetige 
Zunahme von Treibhausgasen i n der Atmosphäre bereits i n 
den nächsten Jahrzehnten m i t gravierenden Veränderungen zu 
rechnen ist. Zwar sind noch n icht alle wissenschaftlichen Z u 
sammenhänge eines drohenden Klimawandels geklärt, u n d die 
Ansichten der Wissenschaftler über die Folgen einer globalen 
Erwärmung gehen z u m Teil we i t auseinander. U m s t r i t t e n ist 
insbesondere, ob der vielzi t ierte Treibhauseffekt w i r k l i c h so 
dramatische, ja katastrophenartige Auswirkungen haben w i r d , 
w i e dies von manchen Klimaforschern behauptet w i r d . 2 Mögli
che Szenarien werden als wahre Schreckensvisionen ausge
m a l t : Die Wassermassen der Ozeane würden sich ausdehnen, 
die Gletscher an den Polen schmelzen, u n d der Meeresspiegel 
könnte u m 0,5 bis 1,5 Meter ansteigen. Häufiger als heute auf
tretende tropische Wirbelstürme könnten zu Sturmfluten m i t 
verheerenden Auswirkungen führen. Küstengebiete würden 
überflutet, Länder w i e Bangladesch oder die indonesische 
Hauptinsel Java i m Meer versinken, Trockengebiete sich wei 
ter ausdehnen. Die Folgen einer Klimakatastrophe würden Re
gionen betreffen, i n u n d von denen heute ein Großteil der 
Menschheit lebt. Eine Verschiebung der Klimazonen, eine er
höhte Verdunstungsrate und beschleunigte Erosion durch häu
fige Gewitterregen hätten schl imme Folgen für die Landwirt 
schaft und die Ernährungssituation der Weltbevölkerung. 3 

Die U m w e l t p o l i t i k , national wie international , darf sich ange
sichts der Prognosen n icht auf letzte wissenschaftliche Unsi
cherheiten zurückziehen. Sie muß die Warnungen der Wissen
schaft z u m Anlaß nehmen, gemäß dem Vorsorgeprinzip Maß
nahmen bereits dann zu ergreifen, wenn eine ernstzunehmen
de Möglichkeit bedrohlicher Entwicklungen besteht. 
Anthropogene Klimaveränderungen sind nicht ein nationales, 
sondern ein beispielhaft internationales Thema. Auf zahlrei
chen Konferenzen, die sich ausschließlich oder doch z u m i n 
dest schwerpunktmäßig m i t der Kl imaproblemat ik befaßten, 
wurden i m m e r dringender wirksame Gegenmaßnahmen gefor
dert. 

Auf der unter Federführung der W M O veranstalteten Zwei ten 
Weltklima-Konferenz, die v o m 29.Oktober bis z u m ZNovem-
ber 1990 i n Genf stattfand, hatten zunächst über 650 Wissen
schaftler und sodann Regierungsvertreter aus r u n d 140 Staaten 
auf höchster politischer Ebene den dringenden Handlungsbe
darf i m H i n b l i c k auf weltweite Maßnahmen z u m Schutz des 

Klimas bekräftigt. Es wurde die Notwendigkei t anerkannt, als
bald Verhandlungen über eine globale K l imakonvent ion m i t 
völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen aufzunehmen. 4 

I . Zur Entwicklung der Verhandlungen 

M i t ihrer Resolution 45/212 setzte die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 21.Dezember 1990 einen Z w i 
schenstaatlichen Verhandlungsausschuß für ein Rahmenüber
e inkommen über Klimaänderungen (Intergovernmental Nego
t ia t ing Commit tee for a Framework Convent ion on Cl imate 
Change, INC) ein. Er wurde m i t der Ausarbeitung eines Textes 
betraut, der anläßlich der UN-Konferenz über U m w e l t u n d 
Entwick lung (UNCED) i m Juni 1992 i n Rio de Janeiro zur 
Zeichnung aufgelegt werden sollte. A n den Verhandlungen des 
I N C unter Vorsitz des Franzosen Jean Ripert, eines ehemaligen 
UN-Generaldirektors für E n t w i c k l u n g u n d internationale 
wirtschaft l iche Zusammenarbeit, nahmen etwa 150 Staaten 
sowie als Beobachter zahlreiche internationale u n d nichtstaat
liche Organisationen te i l . 
I m M i t t e l p u n k t der ersten Verhandlungsrunde i m Februar 1991 
i n Washington standen organisatorische u n d Verfahrensfragen. 
Auf der zweiten u n d der dr i t ten Tagung ( 19.-28.6.1991 i n Genf, 
9.-20.9.1991 i n Nairobi) wurden zahlreiche Vorschläge für den 
Inhalt der Konvention vorgelegt. I n der vierten Verhandlungs
runde (9.-20.12.1991 i n Genf) wurde auf der Grundlage dieser 
u n d neuer Vorschläge der Entwurf eines Konventionstextes 
erarbeitet, der fre i l ich bei nahezu allen Themen Alternat ivfor
mul ierungen vorsah. I n der 5.Runde (17.-28.12.1991 i n New 
York) konnte die Z a h l der Alternat iven verringert, aber i n zen
tralen Fragen noch keine Übereinstimmung erzielt werden. 
Dies gelang erst auf der abschließenden Tagung i n diesem Jahr 
(30.4.-9.5.1992 i n New York), i n der schließlich auch i n den be
sonders umstr i t tenen Bereichen - w i e etwa i n der Frage der be
sonderen Verpfl ichtung der Industrieländer zur Begrenzung 
von Treibhausgasemissionen sowie zur f inanziel len u n d tech
nologischen Unterstützung der Entwicklungsländer - eine Ei
nigung erzielt werden konnte. Nach diesem Durchbruch konn
ten die Verhandlungsdelegationen am 9 .Mai 1992 den Konven
tionstext i m Konsens annehmen. Die Kl imakonvent ion wurde 
i m Juni 1992 auf der U N C E D i n Rio von 154 Staaten u n d der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) als regionaler Organisation 
zur wirtschaft l ichen Integrat ion 5 gezeichnet, also von prak
tisch allen Verhandlungspartnern einschließlich der USA, 
n icht jedoch von einigen der i n der OPEC zusammengeschlos
senen Erdölförderländer. 
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I I . Verhandlungsschwerpunkte 

Hauptproblemfelder waren von Anfang an die Festlegung mög
lichst stringenter Verpflichtungen für alle Staaten - Industrie-
wie Entwicklungsländer - , die Verpfl ichtung der Industrielän
der zur Stabilisierung der Emissionen von Kohlendioxid (C0 2 ) 
sowie der Finanz- und Technologietransfer. 
I m H i n b l i c k auf die allgemeinen Verpflichtungen i n der Kon
vention hatten die Industrieländer stets ein M i n i m u m für alle 
Vertragsparteien verlangt, insbesondere die Erstellung nationa
ler Treibhausgasinventare, die E n t w i c k l u n g nationaler Strate
gien u n d Programme zur Minderung von Treibhausgasen u n d 
eine nationale Berichterstattung an die Vertragsstaatenkonfe
renz über die zur Verwirk l i chung der Konvention getroffenen 
Maßnahmen. Die Industrieländer machten deutl ich, daß das 
Eingehen derartiger Verpflichtungen auch durch die Staaten 
der D r i t t e n Welt eine Voraussetzung für die Übernahme finan
zieller Verpflichtungen ihrerseits zugunsten der Entwicklungs
länder sei. Z u d e m traten die Industrieländer stets für wirksa
me Strukturen zur Umsetzung u n d Überprüfung der eingegan
genen Konventionsverpflichtungen ein (so durch eine regelmä
ßige Berichterstattung über getroffene u n d geplante Maß
nahmen u n d die inst i tut ionel le Absicherung des Berichts
systems). 
Die EG u n d ihre Mitgliedstaaten forderten nachdrücklich eine 
besondere Verpfl ichtung der Industrieländer auf Maßnahmen 
zur Begrenzung u n d späteren Reduzierung von Treibhausgasen 
sowie - als ersten Schritt - eine Stabilisierung der C0 2 -Emis -
sionen bis z u m Jahr 2000 auf der Basis von 1990. Konkrete Re
duktionsschritte zu C 0 2 u n d die schrittweise Einbeziehung 
anderer Spurengase w i e etwa M e t h a n (CH 4 ) oder Distickstoff-
oxid ( N 2 0 ) , die n icht bereits durch bindende internationale 
Vereinbarungen wie das Montrealer P r o t o k o l l 6 abgedeckt sind, 
sollten möglichst bald folgen. 
Diese Position wurde n icht von allen Industrieländern geteilt : 
Während Österreich, Schweden, die Schweiz u n d zuletzt auch 
Japan ebenfalls das C0 2 -Stabil isierungsziel der EG vertraten, 
sahen sich andere westliche Staaten wie Australien, Finnland, 
Kanada, Neuseeland und Norwegen nur i n der Lage, die Stabi
l is ierung von Treibhausgasen i n der Summe, also unter Einbe
ziehung auch anderer, v o m Montrealer Protokol l n icht erfaßter 
Gase, zu akzeptieren. Die USA wandten sich überhaupt gegen 
bindende C0 2 -Stabil isierungsverpflichtungen der Industrie
länder bis z u m Jahr 2000. 
Auch die Gruppe der Entwicklungsländer fand w e i t h i n n icht 
zu einer einheit l ichen Position. Es wurden die großen Interes
sengegensätze innerhalb dieser Gruppe deutl ich, die niedrig 
gelegene Insel- u n d Küstenstaaten, ölexportierende Golfstaa
ten, neuindustrialisierte Länder, Schwellenländer u n d die am 
wenigsten entwickel ten Länder umfaßt. So trat die Vereini
gung der niedrig gelegenen Insel- u n d Küstenstaaten (Alliance 
of Small Island States, AOSIS) nachhaltig für strenge u n d effek
tive Maßnahmen unter der Konvention ein, da sich diese Staa
ten durch die Folgen einer globalen Klimaänderung (insbeson
dere durch den zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels) be
sonders gefährdet sahen. Die OPEC-Länder standen hingegen 
einer Kl imakonvent ion i n den Verhandlungen eher ablehnend 
gegenüber. Einhel l ig brachten die Entwicklungsländer aller
dings z u m Ausdruck, daß ihre Bereitschaft zur Übernahme ei
gener Verpflichtungen von technologischer u n d finanzieller 
Unterstützung seitens der Industrieländer abhängig sei. 

I I I . Inhalt der Konvention 

I m folgenden sollen die wicht igsten Regelungen des 26 A r t i k e l 
umfassenden Übereinkommens (Text: S.140ff. dieser Ausgabe) 
vorgestellt werden, das drei Monate nach Hinterlegung der 
50.Ratif ikationsurkunde beirr Generalsekretär der Vereinten 
Nationen i n Kraft treten w i r d (Art.23). 

Ziel und Grundsätze 

A r t i k e l 2 legt als anspruchsvolles Z i e l der Konvention eine Sta
bi l is ierung der Treibhausgaskonzentrationen i n der A t m o 
sphäre auf einem Niveau fest, das gefährlichen, v o m M e n 
schen verursachten Beeinträchtigungen des Klimasystems vor
beugt u n d den Ökosystemen hinreichend Ze i t läßt für natürli
che Anpassung an Klimaänderungen. 
Der Ar t .3 enthält einen Katalog von Prinzipien, die die Ver
tragsstaaten bei ihren Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 
lei ten sollen. Genannt w i r d unter anderem der Grundsatz der 
gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortl ichkeit , das 
Vorsorgeprinzip, das Recht auf nachhaltige E n t w i c k l u n g 7 aller 
Staaten u n d der Kooperationsgrundsatz. 

Verpflichtungen der Vertragsparteien 

Bei den i n der Konvention festgeschriebenen Verpflichtungen 
ist sorgfältig auf ihren Adressaten zu achten: Während die mei 
sten Verpflichtungen alle Vertragsparteien, Industrie- wie Ent
wicklungsländer, binden, sind darüber hinaus Verpflichtungen 
festgelegt, die nur eine - jeweils i n Anhängen definierte -
Gruppe von Vertragsparteien betreffen. D a m i t w i r d dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwort
l i chke i t Rechnung getragen: D i e wir tschaf t l i ch leistungsstar
ken Industrienationen, die gleichzeitig Hauptemit tenten von 
Treibhausgasen sind (allein die USA verursachen rund ein Vier
tel , die Staaten der EG 13 v H der globalen Treibhausgas
emissionen), werden zu weitergehenden Maßnahmen ver
pf l ichtet als Entwicklungsländer. 

Begrenzung von Treibhausgasemissionen 

A r t i k e l 4, das eigentliche Kernstück der Konvention, legt i n 
seinem Absatz 1 allgemeine Verpflichtungen fest, die für alle 
Vertragsparteien, also für Industrie- u n d Entwicklungsländer 
gleichermaßen, gelten: A l l e Staaten sind danach verpflichtet, 
nationale Treibhausgasinventare zu entwickeln , regelmäßig 
fortzuschreiben, zu veröffentlichen u n d der Konferenz der Ver
tragsstaaten vorzulegen. Es sind nationale und, soweit ange
messen, regionale Maßnahmenprogramme z u m Klimaschutz 
i m H i n b l i c k auf Emissionsminderungen u n d auf den Schutz 
u n d die Erweiterung der Senken und Speicher von Treibhaus
gasen (insbesondere der Wälder) zu formulieren, durchzuset
zen u n d zu veröffentlichen. Weitere allgemeine Verpfl ichtun
gen betreffen etwa die Zusammenarbeit i m wissenschaftli
chen, technologischen, technischen u n d sozio-ökonomischen 
Bereich sowie bei der E n t w i c k l u n g von Anpassungsmaßnah
men, ferner den Informationsaustausch u n d die Einbeziehung 
von Klimaschutzerwägungen i n die verschiedenen Politikbe
reiche. 
Absatz 2 desselben A r t i k e l s legt spezifische Verpflichtungen 
für die i n e inem Anhang I aufgeführten Länder fest. Es sind 
dies die EG, ihre Mitgliedstaaten, die übrigen Mitgl ieder der 
die marktwir t schaf t l i ch verfaßten Industriestaaten vereinen
den Organisation für wirtschaft l iche Zusammenarbeit u n d 
E n t w i c k l u n g (OECD) sowie i m Übergang zur Marktwir t schaf t 
begriffene m i t t e l - u n d osteuropäische Staaten. 
Absatz 2a verpflichtet diese Staaten, nationale Klimaschutzpo
l i t i k e n festzulegen u n d entsprechende Maßnahmen zu treffen, 
u m durch eine Emissionsbegrenzung sowie den Schutz u n d die 
Erweiterung von Treibhausgasspeichern und -senken eine Ab-
schwächung der Klimaveränderung zu erreichen. 8 Dabei w i r d 
anerkannt, daß eine Rückführung der Emissionen bis z u m En
de der Dekade auf frühere Emissionsniveaus dazu beiträgt, die 
langfristigen Emissionsentwicklungen i m Sinne der Zielset
zung der Konvention zu beeinflussen. 
Absatz 2b definiert das Z ie l , C 0 2 - u n d andere Treibhausgas
emissionen auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. N i c h t 
erreichbar war jedoch - u n d h i e r i n liegt eine entscheidende 
Schwäche der Konvention - die Aufnahme einer verbindlichen 
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Zeitvorgabe für diese Stabilisierung. Äußerst intensive Bemü
hungen Deutschlands u n d der EG, einen Zei tplan - Stabilisie
rung bis z u m Jahr 2000 oder bis z u m Ende der Dekade, etwa 
durch Bezugnahme auf Abs.2a — festzulegen, scheiterten am 
massiven Widerstand der Vereinigten Staaten, die einen A n 
stieg ihrer Emissionen nach der Jahrtausendwende erwarten. 
Doch damit ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Schon 
i m T i t e l der Konvention — >Rahmen<konvention — k o m m t z u m 
Ausdruck, daß das Vertragswerk wei terzuentwickeln u n d zu 
ergänzen ist. Dies kann sowohl durch Protokolle z u m A b k o m 
men, die Art.17 ausdrücklich vorsieht, erfolgen, als auch durch 
Verschärfungen des Abkommens selbst. Eine entscheidende 
Voraussetzung hierfür konnte i n den Verhandlungen geschaf
fen werden: Es gelang, einen genau definierten Prozeß zur Fort
entwick lung der Konvention zu vereinbaren (Art.4 Abs.2d i n 
Verbindung m i t A r t . 7 Abs.2 u n d 4). Die Vertragsparteien sollen 
danach bereits auf ihrer ersten Konferenz, die innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten der Konvention abzuhalten ist, i m 
Lichte der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse die allge
meinen u n d spezifischen Verpflichtungen überprüfen u n d ge
gebenenfalls Verschärfungen des Konventionstextes beschlie
ßen. Weitere Überprüfungen werden sodann i m Rahmen der 
jährlich stattfindenden Konferenz der Vertragsparteien vorge
n o m m e n . 

Finanzverpflichtungen 

A r t i k e l 4 Abs.3 verpflichtet die i n Anhang I I aufgezählten In
dustrieländer (die OECD-Staaten sowie die EG), neue u n d zu
sätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, u m den Ent
wicklungsländern die Kosten für die Erfüllung ihrer Be
richtspfl ichten nach Art.12 Abs . l sowie die zusätzlichen Ko

sten zur Umsetzung ihrer allgemeinen Verpflichtungen nach 
A r t . 4 Abs . l durch Maßnahmen, die m i t der i n Art.11 best imm
ten Finanzorganisation vereinbart werden, zu erstatten. 
Z u berücksichtigen sind dabei die Angemessenheit und Vor
hersehbarkeit der Finanzleistungen sowie die Bedeutung eines 
angemessenen Lastenausgleichs zwischen den Vertragspar
teien. 

Berichtspflichten 

A r t i k e l 12 legt das Berichtsverfahren fest. Industrie- u n d Ent
wicklungsländern werden Berichtspflichten unterschiedlichen 
Umfangs auferlegt. Die Entwicklungsländer sollen auf Wunsch 
bei der Abfassung ihrer Berichte technisch und f inanziel l u n 
terstützt werden (Art.12 Abs.7). 
Alle Vertragsparteien müssen berichten (Art.12 Abs.l) über 
- nationale Treibhausgasinventare (Emissionen u n d Bindung 

von C 0 2 u n d anderen Treibhausgasen, die n icht v o m M o n 
trealer Protokoll erfaßt sind), 

- getroffene oder geplante Schritte zur Umsetzung der Kon
vention, 

- jegliche weitere Tatsache, die die berichtende Partei als rele
vant zur Erreichung des Konventionszieles erachtet, darun
ter möglichst Informationen, die zur Berechnung globaler 
Emissionsentwicklungen beitragen können. 

Die Industrieländer müssen darüber hinaus berichten (Art.12 
Abs.2) über 
- ihre nationalen Pol i t iken zur Umsetzung ihrer spezifischen 

Verpflichtungen gemäß A r t . 4 Abs.2a u n d b sowie 
- eine Schätzung der Auswirkungen, die diese Maßnahmen 

auf die Emissionssituation bis z u m Ende der Dekade haben, 
abgeben. 

Der tropische Regenwald ist unersetzlich 
Die Pflanzenwelt im tropischen Regenwald bildet einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. 

DerTropenwald-ßoden selbst ist arm an Nährstoffen. Abholzung bedeutet deshalb Unfruchtbarkeit. 

Aufbau Lebensraum 
einzelne bis zu 

60 Meter hohe Bäume 
Tropische Regenwälder 

bedecken nur 
7 % der Erdoberfläche, 

aber in ihnen leben 
60 % aller Pflanzen-
80 % aller Insekten-
90 % aller Primaten

arten 

Si * 

Das bedeutet: 
I Der Tropenwald ist eine $ 
1 „Kinderstube des Lebens". 

Folgen der 
Vernichtung: 

9613 

Verstärkung des « 
Treibhauseffektes 
durch freiwerdendes CO2 

Vernichtung des größten 
Gen-Reservoirs der Welt 

Regionale 
Kl imaveränderung 

© Globus Die Regeneration eines einmal vernichteten Tropen waldes ist nie wieder möglich. 
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Die Berichte der Industrieländer sollen zudem detail l iert Auf
schluß über ihre Beiträge i m Rahmen des Finanz- u n d Techno
logietransfers geben (Art.12 Abs.3). Die Entwicklungsländer 
können auf fre iwil l iger Basis Projekte vorstellen, die gefördert 
werden sollen (Art.12 Abs.4). 
Unterschiedlich festgelegt ist auch die Fälligkeit der Berichte 
(Art.12 Abs.5): Für Industrieländer w i r d der Erstbericht sechs 
Monate, für Entwicklungsländer drei Jahre nach Inkrafttreten 
der Konvention fällig. Die am wenigsten entwickel ten Länder 
können ihren ersten Bericht nach Ermessen vorlegen. Die Fäl
l igkei t der Folgeberichte w i r d i n der Konvention n icht festge
legt; hierüber w i r d die erste Konferenz der Vertragsstaaten be
f inden. 
Die Staatenberichte werden der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht (Art.12 Abs. 10). D e m Anliegen der Staaten nach dem 
Schutz vertraulicher Informationen w i r d durch Art.12 Abs.9 
Rechnung getragen. M i t der Aufnahme dieser Best immung 
konnte den Bedenken vor a l lem der Entwicklungsländer gegen 
eine Veröffentlichung nationaler Berichte, die eine Vergleich
barkeit der getroffenen Maßnahmen und der Bemühungen 
impl iz ier t , begegnet werden. Die Bedeutung einer Öffentlich
kei t der Berichte kann k a u m überschätzt werden, ist sie doch 
ein wesentliches Element für die Transparenz des Berichtsver
fahrens, für die Nachvollziehbarkeit des i n Gang gesetzten Pro
zesses; sie ist die Nagelprobe auf die Ernsthaftigkeit der Bemü
hungen zur Umsetzung der Konvention. 

Institutionen 

I n der Konvention w i r d die Errichtung von Gremien festge
schrieben, die sich m i t den Fortschritten bei der Umsetzung 
der Konventionsverpflichtungen befassen. Dabei gelang es i n 
den Verhandlungen, Aufgaben u n d Zusammensetzung dieser 
Gremien so wei t zu konkrektisieren, daß sie ihre Arbei t un
mit te lbar aufnehmen können. 
Oberstes Organ der Konvention ist die jährlich zusammentre
tende 9 Konferenz der Vertragsstaaten (Art . 7), die - vor a l lem 
anhand der vorgelegten Staatenberichte - die Umsetzung der 
Konvention überwacht, die W i r k u n g der getroffenen Maßnah
men bewertet u n d die notwendigen Entscheidungen t r i f f t , u m 
die Erreichung des Konventionsziels zu fördern. Hierzu soll die 
Vertragsstaatenkonferenz insbesondere die Verpflichtungen 
der Vertragsstaaten und die ins t i tu t ione l len Bestimmungen 
der Konvention regelmäßig überprüfen, den Informationsaus
tausch unter den Vertragsparteien fördern u n d erleichtern so
wie die E n t w i c k l u n g der zur Umsetzung der Konvention not
wendigen Methodologien (etwa zur Erstellung der Treibhaus
gasinventare) fördern. Die Vertragsstaatenkonferenz soll ent
sprechende Empfehlungen abgeben; ihre Berichte über den 
Stand der Umsetzung der Konvention werden veröffentlicht 
(Art.7 Abs.2e und f). 
D i e Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten werden gemäß 
Art .8 von einem Sekretariat technisch u n d organisatorisch 
vorbereitet. I n der Interimsphase nach Unterzeichnung u n d 
vor Inkrafttreten der Konvention w i r d das durch Resolution 
45/212 der UN-Generalversammlung eingerichtete INC-Sekre-
tariat seine Arbei t fortsetzen u n d insbesondere die erste Konfe
renz der Vertragsstaaten vorbereiten (Art.21). Diese erste Kon
ferenz w i r d sodann über Sitz und Ausgestaltung des endgülti
gen Sekretariats entscheiden. 
Die Konvention sieht zwei Nebenorgane vor, die der Vertrags
staatenkonferenz regelmäßig über ihre Arbeiten berichten: 
• Der i n A r t . 9 vorgesehene Ausschuß für Wissenschaft und 
Technologie berät die Vertragsstaatenkonferenz u n d ihre ande
ren Nebenorgane i n wissenschaftlicher u n d technologischer 
Hins icht . Mitgl ieder dieses multidisziplinären Gremiums sind 
Regierungsexperten: Vertreter der Vertragsparteien, die über 
den erforderlichen Sachverstand verfügen. 
• Ein Implementierungsausschuß (Art.10) unterstützt die 
Konferenz der Vertragsstaaten bei der Bewertung und Überprü

fung der Umsetzung der Konvention. Dieser Ausschuß setzt 
sich ebenfalls aus Regierungsexperten zusammen u n d ist für 
alle Vertragsparteien offen. Errichtung, Aufgaben u n d Zusam
mensetzung des Implementierungsgremiums waren bis z u m 
Schluß u m s t r i t t e n . Vor a l lem die Industrieländer hie l ten die 
Verankerung eines starken u n d effektiven Implementierungs
mechanismus i n der Konvention für unabdingbar. Die Mehr
zahl der Entwicklungsländer wandte sich hingegen zunächst 
überhaupt gegen einen solchen Ausschuß, u m nicht durch 
Überprüfungs- u n d Kontrol lmechanismen i n ihrer Souveräni
tät eingeschränkt zu werden. N i c h t einig waren sich die Ver
fechter eines Implementierungsgremiums allerdings über des
sen grundsätzliche Konzeption u n d Zusammensetzung. Hier 
standen sich i m wesentlichen zwei Ansätze gegenüber: Groß
bri tannien, die Vereinigten Staaten u n d Österreich befürworte
ten ein zahlenmäßig begrenztes Sachverständigengremium 
nach dem Vorbild der z u m Schutz der Menschenrechte einge
setzten Ausschüsse. Frankreich u n d Norwegen hingegen schlu
gen einen Exekutivausschuß m i t eigenständiger Entschei
dungskompetenz vor, dessen Mitgl ieder Vertreter der Regie
rungen sein sollten. Unterschiedliche Vorstellungen gab es 
wiederum i m H i n b l i c k auf eine Begrenzung der Mitgl iederzahl 
u n d ihre Höhe. Ein Kompromiß konnte schließlich auf der 
Grundlage eines deutschen Vorschlags gefunden werden, der 
den Souveränitätsbedenken der Entwicklungsländer insofern 
Rechnung trug, als er ein zahlenmäßig n icht begrenztes Gre
m i u m aus Regierungsvertretern vorsah, gleichzeitig aber dem 
angelsächsischen Anliegen nach einer starken Überprüfungs
f u n k t i o n entgegenkam. 

Finanzierungsmechanismus 

Eine der umstr i t tensten Regelungen war die des Finanzie
rungsmechanismus der Konvention (Art.11). Die Industriestaa
ten setzten sich nachdrücklich dafür ein, der Globalen U m -
weltfazilität (Global Environment Facility, GEF) des UNDP, 
des UNEP u n d der Wel tbank 1 0 die Funkt ion des Finanzmecha
nismus zu übertragen. Struktur u n d Entscheidungsmechanis
mus der GEF sollten allerdings unter Berücksichtigung der Be
dürfnisse der Vertragsstaaten angepaßt werden, u m insbeson
dere eine gleichberechtigte Beteiligung von Industrie- und Ent
wicklungsländern sicherzustellen. Nahezu alle Entwicklungs
länder verlangten demgegenüber die Einr ichtung eines eigen
ständigen Klimafonds i n der Verantwortung der Vertragspar
teien. Eine Anbindung dieses Mechanismus auch an eine mo
difizierte GEF wurde zunächst rundweg abgelehnt. 
Schließlich wurde folgender Kompromiß erzielt: Für die Inte
r imszeit wurde der GEF die Funkt ion des Finanzmechanismus 
übertragen (Art.21 Abs.3), der der Konferenz der Vertragsstaa
ten insofern untergeordnet ist, als diese seine Poli t iken, Pro
grammprioritäten u n d Auswahlkr i ter ien best immt. Die GEF 
soll so modif iz ier t werden, daß sie den i n Art.11 niedergelegten 
Kri ter ien genügt, also insbesondere über eine angemessene 
Vertretung aller Vertragsparteien verfügt. Nach Inkraft treten 
der Konvention w i r d die Vertragsstaatenkonferenz darüber be
finden, ob die GEF wei terh in die Funkt ion des Finanzmecha
nismus behält oder ob diese Aufgabe anderen internationalen 
Ins t i tut ionen übertragen w i r d . 

IV. Bewertung und Ausblick 

Die anläßlich der Rio-Konferenz zur Unterzeichnung aufgeleg
te Konvention stellt den Schutz des Weltkl imas erstmalig auf 
eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage. Der Überblick 
über ihre wichtigsten Bestimmungen verdeutlicht, daß der Ver
trag i n weiten Bereichen bereits unmit te lbar geltende Ver
pf l ichtungen enthält und damit über eine bloße Rahmenkon
vention hinausgeht. Eine deutliche Schwäche der Konvention 
liegt allerdings i m Fehlen einer verbindlichen Zeitvorgabe für 
die Stabilisierung der Abgabe von Treibhausgasen, insbesonde-
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re C 0 2 , i n die Atmosphäre. Es w i r d hier entscheidend darauf 
ankommen, die Konvention möglichst bald i n dieser Hins icht 
wei terzuentwickeln . Die EG hat bei Unterzeichnung der Kon
vent ion erneut ihr Z i e l bekräftigt, die C0 2 -Emiss ionen bis 
2000 auf den Stand von 1990 zurückzuführen. Das nationale 
Z i e l der Bundesrepublik Deutschland ist bekanntl ich noch 
weiter gesteckt: Bis 2005 sollen die C0 2 -Emissionen u m 25 bis 
30 v H reduziert werden. 1 1 

Für weitere Verhandlungen zur kont inuier l i chen Erweiterung 
und Verschärfung der Konvention wurde bereits ein bindender 
Folgeprozeß m i t klaren Zeitvorgaben vereinbart: Spätestens 
ein Jahr nach Inkraft treten der Konvention w i r d die erste Kon
ferenz der Vertragsstaaten stattfinden, zu der Deutschland be
reits eingeladen hat. Die internationalen Verhandlungen zur 
Vorbereitung dieser Konferenz sind spätestens sechs Monate 
nach Abschluß der U N C E D aufzunehmen. Auf dem Münchner 
Wirtschaftsgipfel haben die Staats- und Regierungschefs der 
sieben wichtigsten Industriestaaten i m Juli ihre Absicht be
kräftigt, die Kl imakonvent ion bis Ende 1993 ratifizieren zu 
wol len , u n d sie haben andere Staaten aufgerufen, ein Gleiches 
zu t u n . Besonders die Bundesregierung setzt sich darüber h i n 
aus nachdrücklich dafür ein, daß schon vor dem Inkrafttreten 
der Konvention m i t der Umsetzung insbesondere der Be
richtspfl ichten begonnen w i r d ; zudem sollen zügig Protokolle 
— insbesondere zu C 0 2 — ausgearbeitet werden. 
Die Verhandlungen über ein weltweites Klimaschutzregime 
sind oft m i t den internationalen Vereinbarungen zur Verringe
rung der Belastungen der Atmosphäre durch Fluorchlorkohlen
wasserstoffe (FCKW) verglichen worden. Die Bestimmungen 
der Wiener Konvention z u m Schutz der Ozonschicht — eine 
reine Rahmenkonvention - sind m i t t l e r w e i l e durch das M o n 
trealer Protokoll erfolgreich for tentwickel t worden: Es wurde 
Einigung über die Einstellung der Produktion u n d Verwendung 
von FCKW erreicht. Die Staatengemeinschaft - dies zeigt an
schaulich die hohe Zahl der Unterzeichnungen der K l i m a k o n 
vent ion — hat den Ernst der Gefahr einer irreversiblen K l i m a 
änderung erkannt. M i t der Konvention wurde der Grundstein 
für ein internationales Regime z u m Schutz des Weltkl imas ge
legt - weitere Schritte müssen und werden folgen. 

1 Dies hat z.B. die Enquête-Kommission »Vorsorge z u m Schutz der Erdatmo
sphäre' des 11.Deutschen Bundestages eindrücklich belegt; der Bundestag hat 
ihren Schlußfolgerungen zugestimmt. Vgl. die Berichte der Kommission: 
• Zwischenbericht -Schutz der Erdatmosphäre. Eine internationale Heraus-
forderung', erschienen in der Reihe »Zur Sache', Bd.5/88, hrsg. vom Deut
schen Bundestag (Referat Öffentlichkeitsarbeit), Bonn 1988; 
• zweiter Bericht -Schutz der tropischen Wälder. Eine internationale Schwer
punktaufgabe., Reihe »Zur Sache, Bd.10/90, Bonn 1990; 
• dritter Bericht -Schutz der Erde. Eine Bestandsaufnahme mit Vorschlägen 
zu einer neuen Energiepolitik', Reihe -Zur Sache', Bd.10/90 (Teil I) und Bd.19/ 
90 (Teil II), Bonn 1990. 
Die Arbeit der Enquête-Kommission des 11.Deutschen Bundestages wird 
durch die Enquête-Kommission »Schutz der Erdatmosphäre' des ^.Bundesta
ges fortgeführt, die im März 1992 ihren ersten Bericht -Klimaänderung ge
fährdet globale Entwicklung. Zukunft sichern - jetzt handeln' vorgelegt hat 
(Economia Verlag, Bonn 1992). 
Sehr informativ ist auch der von W M O und U N E P herausgegebene Abschluß
bericht des Zwischenstaatlichen Gremiums über Klimaänderungen (Inter
governmental Panel on Climate Change, I P C C ) , der die naturwissenschaftli
chen Grundlagen darstellt (-Climate Change-), die Folgen der Klimaverände
rungen abschätzt (-Scientific Assessment-) und Gegenmaßnahmen vorschlägt 
(-Response Strategies'). 

2 Siehe hierzu bereits Hermann Flohn, Mensch und Klima. Das Weltklimafor
schungsprogramm der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), V N 3/1987 
S.89ff., sowie Udo Ernst Simonis, Auf dem Weg zu einer Klimakonvention. 
Zur Verteilung der Kohlendioxid-Reduzierungspflichten zwischen Nord und 
Süd, V N 1/1992 S.lOff, und Hartmut Graßl, Der zusätzliche Treibhauseffekt 
und das Weltklima, in : Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur Wochen
zeitung -Das Parlament-), Nr.B16/92 v.10.4.1992, insbes. S.5ff. 

3 Vgl. Graßl (Anm.2), S.5, 7, sowie C D . Schönwiese, »Treibhauseffekt'. E i n 
Überblick zum Problem weltweiter Klimaänderungen durch menschliche 
Aktivitäten, in: Wissenschaft und Umwelt, Nr.1-2/1991, S.5-14 |S.9f.). 

4 U N Doc.A/45/696/Add.l v.8.11.1990, Anhang II: Schlußerklärung der wissen
schaftlich-technischen Sitzungen; Anhang III : Ministererklärung der Konfe
renz. 

5 In den Verhandlungen warf eine Mitgliedschaft von regionalen Organisatio
nen zur wirtschaftlichen Integration (REIOs) in der Konvention anfänglich 
Probleme auf, zugelassen wird sie in Art.20, betrifft de facto aber vorerst nur 
die E G . Vgl. V N 3/1992 S.lOlff. zur EG-Mitgliedschaft in der FAO. 

6 Das Montrealer Protokoll v.16.9.1987 (Text: B G B l . 1988 II, S.1025-1028) in der 
geänderten Fassung v.29.6.1990 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon
schicht führen, betrifft im wesentlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe. 

7 Im englischen Original -sustainable development-. Der Begriff wird häufig 
auch mit 'bestandfähige Entwicklung- übertragen. 

8 Einen guten Überblick über nationale Klimaschutzmaßnahmen der O E C D -
Staaten gibt Karen Schmidt, How Industrial Countries are Responding to 
Global Climate Change, in : International Environmental Affairs, Vol.3, 
No.4/1991, S.293^17. 

9 Außerordentliche Tagungen können gemäß Art.7 Abs.5 beantragt werden. 
10 Die G E F wurde von den drei genannten Einrichtungen i m September 1989 als 

Finanzmechanismus für weltweite Umweltaufgaben errichtet; sie durchläuft 
derzeit eine dreijährige Erprobungsphase. 

11 So die entsprechenden Beschlüsse des Bundeskabinetts v.13.6. und 7.11.1990. 

Dreierkoalition, Vierergespräche und Große Fünf 
Der Beitrag der Vereinten Nationen zur Lösung des Kambodscha-Konflikts 

PETER J.OPITZ • DORIS SEEMÜLLER 

»Das diktatorische u n d mil i tar ist ische Regime der Clique Pol 
Pot / Ieng Sary ist völlig zusammengebrochen«, wurde Anfang 
Januar 1979 von der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi aus 
mitgete i l t . 1 Truppen Vietnams hatten damals dem seit 1975 
andauernden Schreckensregiment der Roten Khmer ein Ende 
gesetzt u n d zugleich das Land unter die Botmäßigkeit Hanois 
gestellt. Die Intervention stieß i n der Staatengemeinschaft auf 
weitgehende Ablehnung; nur das Veto der Sowjetunion, ihr 
110., verhinderte nach einer viertägigen Debatte i m Sicher
heitsrat die Aufforderung an die »ausländischen Truppen . . . 
z u m Rückzug aus dem Land«. Diese Forderung machte sich al
lerdings die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu 
eigen, die dem von Vietnam an die Macht gebrachten Regime 
die Anerkennung versagte u n d den kambodschanischen Sitz i n 
diesem Hauptorgan der U N dem 'Demokratischen Kamput-
schea« bel ieß. 2 Auf Beschluß der UN-Generalversammlung trat 
M i t t e Juli 1981 i n New York die Internationale Konferenz über 
Kamputschea zusammen, allerdings ohne die provietnamesi
sche Regierung i n Phnom Penh u n d ohne Vietnam; angesichts 
des Widerstands des damals noch bestehenden Ostblocks ver

mochte der von der Konferenz eingesetzte Ad-hoc-Ausschuß 
wenig auszurichten. Außerhalb der Vereinten Nationen ergriff 
Frankreich sieben Jahre später die Ini t ia t ive u n d l u d zur Pariser 
Kambodscha-Konferenz (PCC). 3 

I m Ringen u m eine Beilegung des Kambodscha-Konflikts ver
lief die erste PCC vom August 1989 jedoch noch ergebnislos. 
Sie scheiterte an der Schlüsselfrage nach der Rolle der Roten 
Khmer u n d damit nach Zusammensetzung u n d Funkt ion ei
ner Übergangsregierung. Doch nur knapp drei Monate später -
kurz nach dem Abzug der vietnamesischen Truppen, zu dem 
sich Hanoi m i t t l e r w e i l e doch bereitgefunden hatte - begann 
sich ein Durchbruch zu einer Lösung des Konf l ik ts anzubah
nen. M i t dem Plan des australischen Außenministers Gareth 
Evans vom 24.November 1989 (Canberra-Initiative), der eine 
Anregung des amerikanischen Kongreßabgeordneten Stephen 
Solarz - seit 1981 Vorsitzender des Unterausschusses des Re
präsentantenhauses für Asiatische und Pazifische Angelegen
heiten - aufgriff, wurde erstmals ein Weg durch das steinige 
Terrain gewiesen. Hatten sich die Vereinten Nat ionen auf der 
ersten PCC noch m i t einer Nebenrolle begnügen müssen - zu-
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mal sich auch eine zunehmende Verhärtung der Hal tung 
Phnom Penhs gegenüber einer Überwachungs- u n d Kontro l l 
f u n k t i o n der Weltorganisation zeigte —, so enthiel t der Evans-
Plan n u n als Kernforderung, daß die von allen vier Parteien 4 als 
notwendig anerkannte (in den Modalitäten allerdings kontro
verse) Übergangsregierung nicht von den Bürgerkriegsgegnern, 
sondern von einer UN-Inter imsverwal tung ausgeübt werden 
sollte. Nach dem erfolgreichen M o d e l l Namibias sollte die Re
gierungsgewalt bis zur Konsti tuierung einer frei gewählten 
neuen Regierung i n die Hände der Vereinten Nationen gelegt 
werden u n d parallel hierzu die Regierung i n Phnom Penh auf 
ihre Regierungsgewalt und die 'Dreierkoal i t ion des Demokra
tischen Kambodscha« 5 (seit Februar 1990 'Nationalregierung 
von Kambodscha«) auf ihren UN-Si tz verzichten. 

DIE T A G U N G E N DER GROSSEN FÜNF U N D DIE 
VERÄNDERUNG DER I N T E R N A T I O N A L E N 

R A H M E N B E D I N G U N G E N 

Die australische Friedensinitiative wurde auf dem ersten i n 
diesem Zusammenhang einberufenen Treffen der stellvertre
tenden Außenminister der fünf Ständigen Mitgl ieder des U N -
Sicherheitsrats am 15./16.Januar 1990 i n Paris erörtert, und 
keines seiner Mitgl ieder - auch China n icht - sprach sich ge
gen den Plan aus. D i e Fünfer-Runde einigte sich sogar auf eine 
'•erweiterte Rolle der Vereinten Nationen« u n d deren Präsenz 
i n Kambodscha als gemeinsames Lei tprinzip für einen Lö
sungsprozeß. 6 Die Ständigen Mitgl ieder des Sicherheitsrats 
hie l ten i n Folge eine Serie erfolgreicher Kambodscha-Tagungen 
abwechselnd i n Paris und New York ab, u m eine gemeinsame 
Verhandlungsbasis zu erarbeiten u n d Modi f ika t ionen der Can
berra-Initiative zu entwickeln, die für die direkt u n d indirekt 
am K o n f l i k t beteil igten Akteure akzeptabel waren. 
Der Wende i n der chinesischen Pol i t ik zu einer stärkeren Ein
beziehung der Vereinten Nationen i n den Kambodscha-Kon
f l i k t waren drei herausragende Ereignisse vorausgegangen: die 
erste PCC i m August, das sino-sowjetische Gipfeltreffen i n 
Beijing i m M a i u n d der Rückzug der vietnamesischen Verbän
de aus Kambodscha i m September 1989. Nach nahezu dreißig 
Jahren Spannung u n d Konfrontat ion i m Verhältnis zwischen 
den beiden kommunist i schen Großmächten hatten sich M i 
chail Gorbatschow und Deng Xiaoping auf die Normalis ierung 
der bilateralen Beziehungen geeinigt. Die festgefahrenen Posi
t ionen waren i n erster Linie durch substantielle Zugeständnis
se der Sowjetunion - als integrale Elemente der neuen Außen
p o l i t i k Gorbatschows - aufgelockert worden; wesentlich war 
die Beseitigung der »drei Hindernisse«: die Verringerung der so
wjetischen militärischen Präsenz an der gemeinsamen Grenze 
sowie i n der Mongolischen Volksrepublik, der Abzug der so
wjetischen Interventionstruppen aus Afghanistan und die 
Beendigung der Untersützung des vietnamesischen Expansio
nismus i n Indochina. Die Präsenz der Vietnamesen i n Kambo
dscha hatte China seit Beginn der achtziger Jahre als das 
Haupthindernis für einen Abbau der bilateralen Konf l ik te m i t 
Hanoi i n den Vordergrund gestellt. 

Neben der Normalis ierung der sino-sowjetischen Beziehungen 
begünstigten sechs weitere wicht ige Veränderungen i m inter
nationalen Umfe ld den E i n t r i t t des Kambodscha-Konflikts i n 
eine neue Phase: 
• die Auflösung des Ost-West-Gegensatzes mit seinen übergreifenden 
Spannungsfeldern. Die damit gewonnene Handlungsfähigkeit des Si
cherheitsrats führte zu einer neuen Gewichtung in der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen und ermöglichte seit Anfang 1990 die bereits er
wähnten weichenstellenden Kambodscha-Tagungen der Großen Fünf. 
• die internationale Isolierung der Volksrspublik China nach der ge
waltsamen Zerschlagung der Demokratie-Bewegung im Juni 1989. 
Nunmehr nutzte die chinesische Diplomatie geschickt ihre konstruk
tive Rolle im Kambodscha-Konflikt (wie auch beim Golfkrieg) zur Re
habilitierung des lädierten Ansehens Beijings in der Weltöffentlich
keit; zudem suchte sich China als verantwortungsbewußte Ordnungs
macht darzustellen. 
• die chinesisch-vietnamesische Annäherung nach dem Zusammen
bruch der sozialistischen Regierungen in Mittel- und Osteuropa. Da 

sich die internationale Isolierung Vietnams nach seinem Truppen
rückzug aus Kambodscha zu lösen begann, mußte die chinesische Füh
rung rechtzeitig ihren bisherigen Konfrontationskurs gegenüber Hanoi 
korrigieren — insbesondere auch nach der Auflösung der Achse Mos
kau-Hanoi - , um weiterhin Einfluß auf den Sozialismus in Asien aus
üben zu können. Voraussetzung dafür waren Zugeständnisse in Sachen 
Kambodscha und gleichzeitig die Normalisierung der gestörten chine
sisch-vietnamesischen Beziehungen. 
• Einen weiteren ausschlaggebenden Faktor stellte die grundlegend 
veränderte Haltung Washingtons in der Kambodscha-Frage dar. Der 
amerikanische Außenminister James Baker verkündete am 18Juli 
1990 nach einer erneuten zweitägigen informellen Sitzung der fünf 
Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats über Kambodscha und einem 
Gespräch mit seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse, die 
Koalitionsregierung des kambodschanischen Widerstands unter Füh
rung von Prinz Sihanouk nicht mehr als Vertretung Kambodschas bei 
den Vereinten Nationen anzuerkennen. Diese Kehrtwende der USA -
ein schwerer Rückschlag für die Widerstandskoalition - sollte die dro
hende Rückkehr der Roten Khmer an die Macht verhindern. Gleich
zeitig erklärte Baker die Bereitschaft der USA zur Aufnahme von Ge
sprächen mit der vietnamesischen Regierung, um diese für eine faire 
Friedenslösung in Kambodscha zu gewinnen. 
• Weitere wichtige Impulse gingen von Japan aus, das die Übernahme 
einer gestaltenden Rolle in der Region anstrebt, sowie von 
• den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) -
im wesentlichen von Thailand und Indonesien. 

R A H M E N P L A N DES SICHERHEITSRATS 

Parallel zu den bilateralen Entspannungsbemühungen i m 
internationalen u n d regionalen U m f e l d bemühte sich eine 
breit gefächerte Verhandlungs- u n d Konferenzdiplomatie u m 
Impulse für einen allseitig annehmbaren Kompromiß. Neben 
den Sitzungen der Fünf fanden die seit Juli 1988 unter Leitung 
Indonesiens stattfindenden informel len Treffen (Jakarta Infor
m a l Meetings, JIM) ihre Fortsetzung, und zudem wurden auf 
In i t ia t ive Thailands und Japans Kambodscha-Gespräche i m 
Juni 1990 i n Tokyo abgehalten. 
Zunächst wurde die Canberra-Initiative Grundlage des dr i t ten 
informel len Treffens (JIM III) vom 26.Februar 1990, dem erst
mals alle vier kambodschanischen Parteien - die Roten Khmer 
nahmen z u m ersten M a l te i l - beiwohnten. Auf dem ohne Ab
schlußkommunique verlaufenen Treffen wurde allerdings nur 
Übereinstimmung über die Bi ldung des i n Aussicht genomme
nen »Obersten Nationalrats« (Supreme Nat ional Counci l , SNC) 
erzielt; dessen Zusammensetzung blieb indes äußerst u m s t r i t 
ten. Wenn der Evans-Plan auch n icht umgehend aus der Sack
gasse festgefahrener und unverändert postulierter Positionen 
herausführen konnte, so konnte doch ein Fortschritt erreicht 
werden. Indem alle Parteien der Bi ldung des SNC aus den vier 
Bürgerkriegsgegnern zus t immten , wurde eine Teilnahme der 
Roten Khmer - trotz ihrer blut igen Vergangenheit - an diesem 
G r e m i u m nicht länger abgelehnt. I m Zusammenhang m i t ei
ner Übergangsregierung war die Partizipation der Roten 
Khmer, der militärisch stärksten Fraktion des Widerstands ge
gen Vietnam und die Regierung H u n Sen, bisher das Herzstück 
der konfl iktrelevanten Faktoren gewesen. 
Neuen Verhandlungsspielraum eröffnete erst wieder der Neun-
Punkte-Friedensplan Sihanouks v o m 9 .Apr i l 1990. Während 
bis dahin die Vorschläge der Widerstandskoalition eine Beset
zung des SNC m i t je drei Repräsentanten der vier Bürger
kriegsparteien vorgesehen hatten - eine für die Regierung i n 
Phnom Penh unakzeptable Zusammensetzung, da sie damit i n 
eine hoffnungslose Minderhei tenposi t ion geraten wäre —, 
schlug Sihanouk n u n eine paritätische Besetzung des Rates 
m i t je sechs Vertretern beider Seiten vor. Dieser Vorschlag wur
de bei den Kambodscha-Gesprächen v o m Juni 1990 i n Tokyo 
angenommen. Dieser Begegnung, die von Japan als Zweiertref
fen für die Schlüsselfiguren der Antagonisten, Prinz Sihanouk 
u n d H u n Sen, ausgerichtet worden war, waren Son Sann u n d 
unter Protest die Roten Khmer ferngeblieben. Auch die erziel
ten Ergebnisse, insbesondere der " f re iwi l l ige Verzicht auf Waf
fengebrauch durch alle Parteien«, wurden von den Roten 
Khmer u n d China boykott iert . Der Weg z u m Frieden blieb 
trotz des veränderten internationalen Umfelds weiter dornig. 
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Nach Abschluß ihrer inzwischen sechsten Konsultationsrunde 
über den Evans-Plan stellten die fünf Ständigen Mitgl ieder des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am 28 A u g u s t 1990 i n 
New York einen »Rahmenplan für eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts« 7 vor. Er wurde am 
20.September v o m Sicherheitsrat gebi l l ig t 8 u n d am 15.Oktober 
von der UN-Generalversammlung m i t Resolution 45/3 ange
nommen, w o m i t grundlegende Weichenstellungen für das spä
tere Friedensabkommen von Paris erfolgten. Ziele der Verein
barung waren es, den Frieden i n Kambodscha wiederherzustel
len u n d zu bewahren; den Khmer die Verwirk l i chung der na
t ionalen Selbstbestimmung durch freie u n d faire Wahlen i n ei
n e m neutralen poli t ischen U m f e l d zu ermöglichen sowie den 
Schutz der Menschenrechte u n d internationale Garantien für 
den Status Kambodschas zu sichern. Kern des Lösungsmodells 
war die Bi ldung des SNC (dessen Zusammensetzung n icht prä
zisiert wurde) aus den vier Konf l iktparte ien sowie eine durch 
Sonderrechte »erweiterte Rolle der Vereinten Nationen« m i t 
tels einer »Übergangsverwaltung« (United Nations Transitio
nal A u t h o r i t y i n Cambodia, U N T A C ) m i t administrat iven u n d 
militärischen Aufgaben. Schwerpunkt der U N T A C - M i s s i o n 
sollte die Übernahme wesentlicher Regierungs- u n d Verwal
tungsbereiche während einer Übergangsphase sein. I n diese 
sollte die Kontrol le eines zu schließenden Waffenstillstands, 
die vollständige Entwaffnung der Konfl iktparteien, die Durch
führung u n d Überwachung von freien Wahlen u n d die Rück
kehr aller Streitkräfte ins Z iv i l l eben fallen. 
Überraschenderweise akzeptierten die kambodschanischen 
Konfl iktparte ien zunächst den Rahmenplan v o m 28.August 
»in seiner Gesamtheit als Grundlage für die Regelung des 
Kambodscha-Konflikts«. Auf dem JIM IV am 9./10.September 
1990 einigten sie sich auch auf die Bi ldung des SNC aus je 
sechs Vertretern der Widerstandskoalition u n d der Regierung 
des »Staates Kambodscha-. Die Annahme des UN-Plans war 
vermut l i ch während eines Geheimbesuchs vietnamesischer 
Spitzenfunktionäre i m unmit te lbaren Vorfeld des Treffens i m 
chinesischen Chengdu ausgehandelt worden, dessen Ergebnis
se Hanoi - u n d damit seiner Klientelregierung i n Phnom Penh 
- die Z u s t i m m u n g ermöglichten. Für eine Übergangszeit wur
den somit zwei Organe eingesetzt: der SNC als Träger der na
t ionalen Souveränität und Legitimität bis zur Durchsetzung 
der Ergebnisse künftiger freier u n d allgemeiner Wahlen u n d 
die provisorische Verwaltung der Vereinten Nationen, die m i t 
den wicht igsten Regierungsverantwortlichkeiten ausgestattet 
sein sollte. 

Trotz der grundlegenden Einigung sollte sich die Umsetzung 
des Rahmenplans i n konkrete Durchführungsbestimmungen 
noch über ein Jahr hinziehen. Eine erste Blockade ergab sich 
schon zehn Tage später auf der ersten (informellen) Sitzung des 
Nationalrats i n Bangkok. Gegenstand der Blockade war der 
K o n f l i k t u m das Präsidentenamt i m SNC, das nach dem u n 
mißverständlichen W i l l e n der Großen Fünf Prinz Sihanouk 
übernehmen sollte. Die Ernennung von Sihanouk z u m Präsi
denten u n d zugleich 13.Mitglied des Nationalrats wurde von 
Phnom Penh jedoch als ungleichgewichtige Vertretung der bei
den Konfl iktparte ien - nämlich als siebente St imme für den 
Widerstand gegenüber den sechs des »Staates Kambodscha« -
abgelehnt. H u n Sen stellte allerdings ein Einlenken für den 
Fall i n Aussicht, daß i h m selbst der stellvertretende Vorsitz i m 
SNC sowie die Leitung der kambodschanischen Delegation bei 
den U N eingeräumt würden u n d Phnom Penh einen weiteren 
Sitz i m Nationalrat erhielte. Darauf wol l te sich die Wider
standskoalition jedoch n icht einlassen. 
U m die festgefahrenen Fronten wieder i n Bewegung zu br in
gen, ergriffen die beiden Vorsitzenden der PCC, Indonesien 
u n d Frankreich, m i t der Fünfergruppe des Sicherheitsrats er
neut die Ini t ia t ive . Sie forderten die kambodschanischen Par
teien zu einer schnellen Einigung über die Vorsitzfrage sowie 
zu militärischer Zurückhaltung auf u n d i n i t i i e r t e n das JIM V, 
das v o m 9. bis 11.November 1990 i n der indonesischen Haupt

stadt stattfand. Das Treffen bestätigte das Einvernehmen über 
die i m Rahmenplan vorgeschlagene Regelung u n d integrierte 
diesen Plan als Element i n den Pariser Friedensprozeß. Auf ei
ner anschließenden Tagung der Fünf u n d Indonesiens i n Paris 
(23-26.November 1990) entstand ein detaill ierter Vorschlag 
für einen Einigungsentwurf, der sich m i t dem Mandat für die 
U N T A C , dem Waffenstillstand, den Wahlen, der Repatriierung 
der Flüchtlinge u n d den Prinzipien für eine neue Verfassung 
befaßte; h i n z u kamen Entwürfe für ein multi laterales A b k o m 
m e n bezüglich internationaler Garantien u n d eine Erklärung 
über die Wiederherstellung u n d den Wiederaufbau des Lan
des. 
Von den Ko-Vorsitzenden der Pariser Kambodscha-Konferenz 
wurde dieser Entwurf der Fünf den kambodschanischen Par
teien i m Dezember 1990 vorgelegt. 9 Während die Vertreter der 
Widerstandskoalition i h n uneingeschränkt akzeptierten, un
terstrichen zwar die Vertreter Phnom Penhs ihre grundsätzli
che Z u s t i m m u n g z u m Rahmenplan v o m 28.August, negierten 
aber vier Kernelemente des Plans v o m November: So wurde 
die Stellung des SNC als »einziges legitimes Organ« u n d Trä
ger der nationalen Souveränität während der Übergangsperio
de u n d damit die Unterstel lung der Regierung i n Phnom Penh 
unter den Nationalrat abgelehnt. Statt dessen sollte der SNC 
nur die Souveränität Kambodschas repräsentieren u n d das be
stehende Regime H u n Sens an der Macht bleiben. Ferner wur
de erneut eine m i t Sonderbefugnissen ausgestattete Rolle der 
Vereinten Nat ionen zurückgewiesen, w e i l durch sie die Souve
ränität Kambodschas - gemeint war der »Staat Kambodscha« -
verletzt würde. Darüber hinaus dürfe das militärische U N -
TAC-Kontingent nach Ansicht der Regierung i n Phnom Penh 
nicht den Charakter einer Friedenstruppe haben, u n d bezüg
l i c h der Entwaffnung aller kambodschanischen Streitkräfte 
u n d ihrer Resozialisierung meldete H u n Sen ebenfalls Vorbe
halte an. Schließlich forderten Vietnam u n d die Regierung 
H u n Sen die Verurtei lung des von 1975 bis 1978 begangenen 
Genozids i n der Garantieklausel über die Einhal tung der M e n 
schenrechte u n d den Ausschluß jener Roten Khmer, die beson
ders v ie l Blut an den Händen hatten, von der Wahltei lnahme. 
H i n t e r der Verhärtung der H a l t u n g Phnom Penhs stand neben 
der Sorge u m das eigene politische Überleben auch der gestärk
te konservative Parteiflügel, der den Verhandlungsspielraum 
H u n Sens erheblich einengte. 

DIE PATTAYA-KOMPROMISSE 

Drei informelle Treffen des Nationalrats brachten die festge
fahrenen nationalen Verhandlungen wieder i n Bewegung. Auf 
dem zweiten informel len SNC-Treffen v o m 24. bis 26.Juni 
1991 i m thailändischen Pattaya w i c h Sihanouk von der bislang 
propagierten »Paketlösung« der Widerstandskoalit ion ab. Die 
Einsetzung des SNC, der Waffenstillstand u n d der Stopp aus
ländischer Militärhilfe hätten demnach erst nach Unterzeich
nung des Friedensabkommens i n seiner Gesamtheit erfolgen 
können. D i e Kompromißbereitschaft Sihanouks, statt des »Pa
kets« eine schrittweise Lösung anzustreben, u m den toten 
Punkt i n den Verhandlungen zu überwinden, sah eine Etablie
rung des SNC neben der Phnom Penher Regierung u n d somit 
eine A r t Doppelherrschaft bis zu Neuwahlen vor. D i e i n Thai 
land ferner vereinbarte unbefristete landesweite Waffenruhe 
u n d das M o r a t o r i u m der ausländischen Mil i tärhil fe 1 0 wurden 
somit als Sieg H u n Sens gewertet, w e i l sich die Widerstands
k o a l i t i o n noch vor konstrukt iven Zugeständnissen des Regie
rungschefs dazu bereiterklärt hatte. I m Vorfeld war ein Appel l 
Pérez de Cuéllars u n d der beiden Ko-Vorsitzenden der PCC 
v o m 22 .Apr i l 1991 für eine einmonatige Waffenruhe 1 1 noch ge
scheitert. 
Trotz erneuter Berichte über Verstöße gegen das vereinbarte 
Waffenstillstandsabkommen - vor a l lem durch die i m m e r of
fensiver operierenden Roten Khmer - fand am 16./17.Juli 1991 
ein drittes informelles Treffen der vier SNC-Fraktionen i n Bei-
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j ing statt. Parallel z u m Nationalrat tagten i n der chinesischen 
Hauptstadt auch die Großen Fünf u n d die Ko-Vorsitzenden der 
PCC. Die SNC-Mitglieder standen somit von allen Seiten un
ter starkem D r u c k u n d fanden schließlich i m Schatten der 
Entspannung u n d Normalis ierung der Beziehungen zwischen 
China und Vietnam einen überraschenden Konsens i n s t r i t t i 
gen Punkten: Prinz Sihanouk wurde e ins t immig z u m Präsi
denten des SNC gewählt, bei gleichzeitigem Rücktritt von sei
nen Ämtern als Vorsitzender der Widerstandskoalition u n d als 
Präsident der Nationalregierung, die Kambodscha i n der Welt
organisation vertrat. Eine paritätisch besetzte Delegation soll
te unter Sihanouks Führung bei der 46.Generalversammlung 
den UN-Si tz Kambodschas e innehmen. 1 2 Nach elf Monaten 
höchst intensiver Verhandlungsdiplomatie waren auch die 
Überwachungsmodalitäten des Waffenstillstands angenom
m e n worden. 
Die offizielle Beendigung des kambodschanischen Bürger
kriegs wurde auf dem vierten informel len Konsultativtreffen 
des SNC verkündet. Auf diesem zweiten Treffen i n Pattaya 
v o m 26. bis 29.August 1991 ließ n u n H u n Sen seine letzten 
Forderungen fallen u n d öffnete damit das Tor zur zweiten 
Kambodscha-Konferenz von Paris. Der D r u c k der einstigen 
Mentoren China u n d Vietnam auf ihre Kl ienten zeigte Wir
kung, besonders nachdem deutliche Anzeichen einer Interes
senkonvergenz sichtbar geworden waren. 1 3 Der Regierungschef 
zog nicht nur seine Forderung nach einer Verurteilung des Ge
nozids der Roten Khmer zurück, sondern s t i m m t e auch einer 
Demobil is ierung der Regierungstruppen zu. Demnach sollen 
alle vier Armeen u m 70 v H demobilisiert u n d eine Kasernie
rung der restlichen 30 v H unter Aufsicht der U N T A C vollzo
gen werden. H u n Sen hatte dagegen eine alleinige D e m o b i l i 
sierung der Widerstandstruppen gefordert u n d die Entwaffnung 
der Regierungstruppen m i t dem Argument verweigert, die Be
völkerung vor den Roten Khmer schützen zu müssen, da deren 
Entwaffnungs- u n d Auflösungsprozeß gewaltige Probleme i n 
sich berge. Auf folgende Punkte einigten sich sodann die Betei
l igten: Prinz Sihanouk wurde Entscheidungsbefugnis inner
halb des SNC zuerkannt, e in demokratisches Mehrparteiensy
stem beschlossen und u m die Entsendung einer wenigstens 
200 M a n n starken Blauhelmtruppe m i t Beobachteraufgaben 
für September 1991 gebeten; 1 4 diese Truppe wurde m i t Resolu
t i o n 717(1991) des Sicherheitsrats 1 5 als Vorausmission der Ver
einten Nationen i n Kambodscha ( U N A M I C ) etabliert. Die 
U N A M I C , bereits m i t einem militärischen u n d einem z iv i len 
Part ausgestattet, ging z u m Z e i t p u n k t der Etablierung der 
U N T A C (seit M a i 1992) i n diese über. 

Die n u n z u m zweitenmal i n die Geschichte als »Kompromisse 
von Pattaya< eingehenden Verhandlungsergebnisse des SNC 
sind wiederum die Folge globaler u n d regionaler Pressionen 
auf die Bürgerkriegsgegner. China veranlaßte die Roten Khmer 
u n d Vietnam zu Wohlverhalten, Vietnam beeinflußte seine 
Klientelregierung i n Phnom Penh, u n d die Ständigen M i t g l i e 
der des Sicherheitsrats praktizierten ihre globalen Machtbe
fugnisse gegenüber dem gesamten Nationalrat . Deut l ichen 
Ausdruck fand diese Hal tung i m Drängen der Großen Fünf auf 
die Demobil is ierung der verbleibenden 30 v H der Streitkräfte 
unmit te lbar nach den Wahlen beziehungsweise, alternativ, i h 
re Integration i n eine neue Armee durch die gewählte Regie
r u n g . 1 6 M i t der Bi l l igung der zweiten O p t i o n u n d der Beseiti
gung des allerletzten Dissenses über den Wahlmodus fand der 
jahrelange Poker auf einer Arbeitstagung der Fünf v o m 14. bis 
21.September i n New York ein Ende. 

DAS PARISER FRIEDENSABKOMMEN 

Der Unterzeichnung der Friedensvereinbarung am 23.Oktober 
1991 auf der zweiten PCC i n Paris 1 7 durch die vier Bürger
kriegsparteien, UN-Generalsekretär Pérez de Cuéllar u n d 18 
weitere Staaten stand n u n nichts mehr i m Wege. Der Weg für 
die »ehrgeizigste u n d komplexeste Operation i n der Geschieh-
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te der Vereinten Nationen«, so Pérez de Cuéllar i n seinem Be
richt über die Lage i n Kambodscha an die 46.Generalversamm
l u n g , 1 8 war frei . Das Vertragswerk, durch die Resolutionen 
718(1991)19 und 46/18 am 3LOktober v o m Sicherheitsrat bezie
hungsweise am 20.November von der Generalversammlung 
sanktioniert , setzt sich aus vier Einzeldokumenten zusam
men. Nach der vorangestellten Schlußakte der PCC enthält die 
»Vereinbarung über eine umfassende politische Regelung des 
Kambodscha-Konflikts- die fundamentalen Beschlüsse, welche 
i n fünf Anhängen konkretis iert werden. Sie betreffen das 
U N T A C - M a n d a t , die Waffenstillstandsvereinbarungen u n d die 
Beendigung ausländischer Militärhilfe, die Wahlen, die Rück
führung von Flüchtlingen u n d Vertriebenen sowie die Prinzi
pien für eine neue Verfassung Kambodschas. Z w e i weitere 
Dokumente schließen sich an: e in A b k o m m e n über die Souve
ränität, Unabhängigkeit, territoriale Integrität u n d Unverletz
l ichkei t , Neutralität u n d nationale Einheit sowie eine Erklä
rung über die Wiederherstellung u n d den Wiederaufbau Kam
bodschas. 

SNC und UNTAC 

Nach dem Friedensabkommen überträgt der SNC während der 
Übergangsperiode alle Befugnisse an die U N T A C , die diese be
nötigt, u m die Verwirk l i chung der umfassenden poli t ischen 
Regelung sicherzustellen. Die auf 18 Monate begrenzte Über
gangszeit beginnt m i t Inkraft treten des Abkommens u n d en
det, nachdem die durch freie Wahlen konst i tuierte National
versammlung gebildet u n d die Wahl von den U N für gültig be
funden wurde. Dieses G r e m i u m soll dann innerhalb von drei 
Monaten eine neue Verfassung verabschieden u n d sich zwecks 
Bildung einer neuen Regierung i n eine gesetzgebende Ver
sammlung umwandeln . Während der Dauer dieser Periode 
n i m m t der Nationalrat unter Vorsitz Sihanouks als einzige le
gi t ime Vertretung die Souveränität, Unabhängigkeit u n d Ein
heit Kambodschas wahr. A l l e Mitgl ieder des SNC werden auf 
die Durchführung von freien u n d fairen Wahlen verpflichtet. 
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Ebenso ver t r i t t der SNC für 18 Monate das Land nach außen 
u n d n i m m t den Sitz bei der Weltorganisation ein. Das der U N 
TAC erteilte Mandat deckt sieben Hauptbereiche ab: den Waf
fenstil lstand m i t Kantonierung, Entwaffnung u n d D e m o b i l i 
sierung der vier Bürgerkriegsarmeen; die Z iv i lverwal tung ; die 
Polizei; die Wahlen; die Beachtung der Menschenrechte; die 
Rückführung der Flüchtlinge; die Wiederherstellung u n d den 
Wiederaufbau. Die Kosten der »umfangreichste(n) u n d kost-
spieligste(n) friedenserhaltendefn) Maßnahme i n der Ge
schichte der U N « , 2 0 die v o m Sicherheitsrat m i t Resolution 
745(1992)2 1 i n Gang gesetzt wurde, werden auf rund 2 M r d US-
Dollar veranschlagt. 2 2 Ein Kernpunkt des Vertragswerks liegt 
i n den Bestimmungen über das Verhältnis zwischen der U N 
TAC u n d dem SNC. So w i r d der SNC der U N T A C Vorschläge 
unterbreiten, welche sich - sofern diese Vorschläge auf einem 
Konsens zwischen den Mi tg l iedern des SNC beruhen u n d m i t 
den'Zielen des Friedensabkommens vereinbar sind - daran hal
ten w i r d . Werden die Vorschläge des SNC nicht e ins t immig ge
faßt, ist Prinz Sihanouk i n Ausübung seines Präsidentenamts 
befugt, unter Abwägung aller vorgebrachten Standpunkte eine 
Entscheidung zu treffen. Bleibt auch eine endgültige Entschei
dung des Nationalratspräsidenten aus, w i r d der Sonderbeauf
tragte des UN-Generalsekretärs diese für den SNC treffen; die
ser ist grundsätzlich befugt, Beschlüsse des SNC auf ihre Ver
tragskonformität h i n zu überprüfen u n d gegebenenfalls abzu
ändern. Zusätzlich sieht das Übereinkommen vor, daß i m Ver
hältnis zwischen den Schlüsselgremien U N T A C u n d SNC die 
Entscheidungsbefugnis des Sonderbeauftragten (zu diesem 
wurde der 61jährige Japaner Yasushi Akashi i m Januar 1992 be
rufen) für alle Angelegenheiten, die i m Zusammenhang m i t 
der Verwirk l i chung der Friedensvereinbarung stehen, g i l t . Z i e l 
dieses Verfahrens ist es, den Friedensprozeß n icht durch U n 
einigkeit i m Nationalrat aufzuhalten. 

Die zivile Mission der UNTAC 

Über ihre tradit ionelle Rolle als Überwacherin von Waffenstill
standsvereinbarungen oder Wahlen hinausgewachsen, n i m m t 
die Weltorganisation erstmals den kompl iz ier ten Auftrag einer 
Verwaltungstätigkeit m i t über 2 000 UN-Zivi lbediensteten 
wahr - m i t dem Zie l , dem vorgesehenen Wahlprozeß ein neu
trales politisches U m f e l d zu sichern. Dazu werden jene Ver
waltungsorgane, die den Ausgang der Wahlen beeinflussen 
könnten, einer direkten UN-Kontro l l e unterstel l t . Z u diesem 
Zweck verfügt die U N T A C über ein wesentliches M a c h t i n 
strument: die Befugnis zur Ahndung von Verstößen i n Konsul
ta t ion m i t dem SNC. 
Das Friedensabkommen sieht grundsätzlich drei unterschied
liche Kategorien von Interaktionen zwischen der U N T A C u n d 
bestehenden Verwaltungseinrichtungen vor: Kontrol le ; Kon
trol le oder Überwachung; Überprüfung von Vertragsverletzun
gen. Die weitreichendsten Befugnisse der ersten Kategorie wer
den der U N T A C i n jener B e s t i m m u n g 2 3 zugesprochen, wonach 
alle Verwaltungsinst i tutionen auf den Gebieten auswärtige 
Angelegenheiten, Verteidigung, Finanzen, öffentliche Sicher
heit u n d Informat ion der direkten Kontrol le der U N T A C u n 
terstellt werden, wenngleich keine Absetzung der amtierenden 
Regierung oder der Minis ter erfolgt. Dagegen unterliegen Ver
waltungsinst i tut ionen, die das Wahlergebnis beeinflussen 
könnten, aber erst v o m Sonderbeauftragten i n der Vorwahlperi
ode identi f iz iert werden, einer abgeschwächten Form von d i 
rekter Überwachung oder Kontrolle . D e n geringsten Einfluß 
übt die U N T A C über alle übrigen Verwaltungsorgane aus, die 
weiter ungehindert ihrer Tätigkeit nachgehen. H i n s i c h t l i c h 
dieser Organe ist nur eine Überwachungs- beziehungsweise 
Weisungsfunktion der U N T A C vorgesehen, sollten Bestim
mungen des Friedensvertrags verletzt werden . 2 4 

Die militärische Mission der UNTAC 

Die militärische Aufgabe der U N gliedert sich i n zwei Ab

schnitte. Während der ersten Phase w i r d der Waffenstillstand, 
der m i t Unterzeichnung der Pariser Vereinbarung begann, 
überwacht. Diese Miss ion erfüllte seit November 1991 das Vor
auskommando U N A M I C . Während der zweiten Phase über
wacht u n d bestätigt die U N T A C m i t ihren 22 000 Personen 
den Waffenstillstand. I n dieser Phase überwachen insgesamt 
860 Blauhelme mi t te l s Kontro l lpunkten auf Land- u n d Wasser
wegen u n d durch mobi le Untersuchungsteams die Einstellung 
jeglicher ausländischer Mil i tärhil fe . 2 5 A l l e Truppen müssen 
sich einschließlich ihrer Waffen i n ausgewiesenen Umgruppie
rungslagern einfinden - diese A k t i o n begann M i t t e Juni 1992 -
u n d werden von dort zu Truppenunterkünften eskortiert. I m 
Rahmen der größten Truppenbewegung der Vereinten Nat io
nen seit der Kongo-Mission von 1960 werden dafür 10 200 In
fanteristen eingesetzt. Erst i n diesen 55 Kantonnements wer
den alle Waffen zur Lagerung i n die Obhut der U N T A C gege
ben, die sie später der freigewählten neuen Regierung überge
ben w i r d . Als letzter Schritt erfolgt die Demobi l is ierung aller 
Streitkräfte u n d Guerillaverbände der verschiedenen kambo
dschanischen Fraktionen i m Umfang von 70 v H des Bestands. 
Ebenso w i r d die Lokalisierung u n d Konfiszierung von Verstek
ken geheimer Waffen- und Ausrüstungslager sowie ein M i n e n -
beseitigungs- u n d Minenaufklärungsprogramm landesweit 
von Blauhelmen durchgeführt. Auch der Rückzug verbliebener 
ausländischer Truppen u n d Militärberater m i t ihren Waffen 
w i r d unter der Obhut der U N T A C i n der zweiten Zeitspanne 
erfolgen. Unter dem Vorsitz des militärischen Oberhaupts der 
U N T A C , des Australiers John M.Sanderson, wurde ferner ein 
gemischter Arbeitsstab eingerichtet, u m Probleme be im Waf
fenstil lstand zu lösen; jede Partei entsandte ihren Vertreter. 
Zuwiderhandlungen werden durch die U N T A C untersucht 
und behoben. 

Wiederaufbau und Repatriierung 

Das vierte D o k u m e n t des Abkommens v o m 23.Oktober 1991, 
die Erklärung über die Wiederherstellung u n d den Wiederauf
bau, unterl iegt zwar hauptverantwort l ich der neu zu bildenden 
kambodschanischen Regierang, aber die Vereinten Nationen 
entwerfen dazu einen Kurzzeit-Wiederaufbauplan u n d entsen
den noch während der Übergangsperiode eine Tatsachener
mi t t lungsmiss ion zur Aufklärung des Bedarfs an humanitärer, 
wirtschaft l icher u n d finanzieller H i l f e . Ein 'Internationaler 
Ausschuß für den Wiederaufbau Kambodschas« soll als Konsul
tativgruppe die Beiträge der internationalen Gemeinschaft 
aufeinander abstimmen. Inzwischen stellten die Vertreter von 
32 Ländern, mehreren internationalen Organisationen u n d der 
Europäischen Gemeinschaft auf einer i n Tokyo auf Minister
ebene abgehaltenen Konferenz am 22.Juni 1992 für den Wie
deraufbau Kambodschas 880 M i l l Dol lar berei t . 2 6 

Weitere 33 M i l l Dol lar veranschlagt der U N H C R al le in für die 
Vorphase für eines der größten u n d komplexesten Repatriie
rungsprogramme seit seinem Bestehen. Diese A k t i o n , i n der 
die nötige Infrastruktur für die zurückkehrenden Flüchtlinge 
errichtet w i r d u n d wöchentlich 10 000 Menschen umquart ier t 
werden, begann am 30.März 1992. Für die neunmonatige 
Rückführangsoperation von 330 000 registrierten Kambo
dschanern aus sieben Flüchtlingslagern entlang der thailändi
schen Grenze werden 116,2 M i l l ( inklusive des WFP-Anteils 
von 31,9 M i l l ) veranschlagt; dabei beläuft sich die bis Anfang 
A p r i l tatsächlich zur Verfügung gestellte Summe auf 54,8 M i l l 
Dollar. Für die Flüchtlinge u n d Vertriebenen (92,6 v H sind un
ter 44, 47 v H unter 15 Jahren), die i n Wohnorte ihrer Wahl 
transportiert werden, wurden sechs Durchgangslager i n Kam
bodscha errichtet. Die etwa 50 000 zurückkehrenden Familien 
erhalten jeweils zwei bis drei Hektar Land, wofür inzwischen 
m i t H i l f e von Satellitenaufnahmen 231 000 Hektar deklariert 
werden konnten. Vor seiner Verteilung müssen allerdings noch 
die zahllosen Minenfelder geräumt werden. 
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Internationale Garantien 

Eine dauerhafte Lösung des Kambodscha-Konflikts kann nur 
durch eine str ikte Neutralität des Landes u n d eine Aussöh
nung der verfeindeten Fraktionen erreicht werden. Historische 
Erfahrungen belegen, daß Konf l ik te i n Kambodscha seit dem 
17.Jahrhundert i m m e r dann ausbrachen, wenn das Land keine 
Pol i t ik der Äquidistanz zu den Nachbarn betrieb, sich die kam
bodschanische Elite spaltete u n d ihre Rivalitäten m i t H i l f e 
ausländischer Mächte ausfocht, oder wenn die Nachbarstaaten 
u m die Oberherrschaft i n Kambodscha k o n k u r r i e r t e n . 2 7 Als 
wesentliche Voraussetzung für einen echten Frieden verfügt 
das Pariser A b k o m m e n eine str ikte Äquidistanz Kambodschas 
i n seinen Beziehungen zu Thai land wie Vietnam. Die Garan
tieerklärungen aller unmit te lbar u n d mit te lbar am K o n f l i k t 
beteil igten Staaten i m Pariser Friedensabkommen sichern sei
ne »Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Integrität u n d 
Unverletzl ichkeit , Neutralität u n d nationale Einheit« ab. Die 
Konferenzteilnehmer schlossen einen mult i la tera len Vertrag, 
der integraler Bestandteil der umfassenden polit ischen Lösung 
ist u n d der alle Verträge u n d Vereinbarungen, die m i t 
den oben genannten sechs Prinzipien unvereinbar sind, auf
hebt. Danach verpfl ichten sich ferner alle Unterzeichnerstaa
ten, sich jeglicher Einmischung i n die inneren Angelegenhei
ten Kambodschas zu enthalten und die Achtung der 
Menschenrechte i n Kambodscha zu sichern. 

PERSPEKTIVEN 

Neben Unabhängigkeit u n d Neutralität ist als Korrelat der 
Frieden i m Innern Voraussetzung, u m künftig Einmischungen 
äußerer Parteien i n die ureigenen Angelegenheiten Kambo
dschas möglichst auszuschließen. Dieser innere Friede erwies 
sich bisher jedoch als äußerst fragil u n d gefährdet. Experten, 
die seit Jahren die Teilnahme der Roten Khmer an den Frie
densverhandlungen gegeißelt hatten, zweifelten unter H i n 
weis auf Vertragsverletzungen der Roten Khmer zu Recht, ob 
diese den Pariser Frieden auch einhalten werden. So verwei
gern die Partisanen der Roten Khmer die Inspektion der von i h 
nen kontro l l ier ten Gebiete durch UN-Off iz iere , ferner verweh
ren sie der U N T A C die Errichtung von Kontrollposten an der 
Grenze zu Thai land u n d Angaben über Truppenstärke u n d 
Waffenvorräte. M i t diesen eindeutigen Verstößen gegen das 
A b k o m m e n v o m Oktober stagniert der Friedensprozeß. 
Die Kasernierung und Entwaffnung der insgesamt 450 000 
kambodschanischen Soldaten u n d Milizangehörigen begann 
deshalb am 13.Juni ohne die Roten Khmer. Diese zweite Phase 
ist eines der Kernelemente der U N - M i s s i o n . Scheitert sie oder 
w i r d i h r Zei tplan n icht eingehalten, so bleibt die gigantische 
UN-Operat ion i m heraufziehenden M o n s u n stecken, ist weder 
der Wahl te rmin (der für Ende A p r i l oder Anfang M a i 1993 vor
gesehen ist) einzuhalten noch die Rückführung der Flüchtlin
ge. Dagegen können die pol i t isch i n der Defensive steckenden 
Roten Khmer nur verlieren, wenn Normalität u n d freie Wahlen 
näher rücken. Die erfolgreiche Umsetzung des Friedensabkom
mens wurde somit auf nationaler Ebene leichtfert ig aufs Spiel 
gesetzt. Dazu trug auch die Bi ldung einer Zweierkoal i t ion der 
Partei Prinz Sihanouks m i t der 'Revolutionären Volkspartei 
Kambodschas« bei, die auf die Ausschaltung zweier SNC-Part-
ner abzielte. D i e Sprengung der Viererkoal i t ion lieferte den Ro
ten Khmer wiederum den Anlaß zur Blockade des Friedenspro
zesses u n d zur Wiederaufnahme ihrer bisherigen Kriegsfüh
rung. 

Bereits M i t t e 1992 wurde befürchtet, daß der Zei tplan n icht 
eingehalten werden kann. Die Repatriierung, deren Vorberei
tungen aus Geldmangel nur schleppend vorankommen, gerät 
durch logistische Probleme, die zeitaufwendige E n t m i n u n g der 
Landparzellen u n d 12 000 verarmte Kambodschaner, die - ob
w o h l weder Flüchtlinge noch Vertriebene — ebenfalls aus dem 
vorbi ldl ichen Repatriierungsprozeß Nutzen ziehen wol len , i n 
Verzug. Der unsichere Friede w i r d auch durch den Schwäche

zustand des Phnom Penher Regimes weiter gefährdet. Bei der 
Umsetzung des UN-Projekts hätte die bestehende Regierung 
eine wicht ige Rolle zu spielen, da sich außer bei i h r i n diesem 
Land keinerlei Strukturen finden, auf die sich die Friedens
truppe bei der Ausführung ihres Auftrags stützen könnte. Der 
UN-Einsatz i n Namibia war nur deswegen von Erfolg gekrönt, 
w e i l sich - nach Anlaufschwierigkeiten - die Konf l iktparte ien 
minuziös an die getroffenen Vereinbarungen hie l ten u n d auf 
eine intakte Verwaltung u n d Infrastruktur zurückgegriffen 
werden konnte. Doch vor dem Hintergrund weitverbreiteter 
materieller Not , Inf la t ion, Arbeitslosigkeit , Korrupt ion u n d 
angesichts einer f inanzie l l bankrotten Regierung Phnom Penh 
steht den Vereinten Nat ionen ein äußerst schwieriger Über
gang z u m Frieden bevor. 
Fast i n jede Domäne des Landes eingreifend, hat die U N T A C 
die E n t w i c k l u n g einer demokratischen Gesellschaft n icht nur 
zu fördern, sondern diese auch selbst zu organisieren, u n d das 
unter schwierigen kl imatischen, geographischen u n d ökono
mischen Bedingungen, angesichts i m m e r wieder aufflammen
der Kampfhandlungen u n d fast ohne jegliche Infrastruktur. Ge
neralsekretär Boutros-Ghali hob schon i m Februar i n seinem 
Bericht über die Lage i n Kambodscha 2 8 hervor, daß der Opera
tionsplan der U N T A C ohne rechtzeitig zur Verfügung gestellte 
u n d ausreichende finanzielle u n d logistische M i t t e l i n höchste 
Gefahr gerät. 

1 V N 1/1979 S.27. 
2 Siehe auch Peter Schier, Zwist in und u m Kambodscha. Bedingungen und 

Aussichten einer Lösung unter Mitwirkung der Vereinten Nationen, V N 2/ 
1988 S.46ff., und Peter J. Opitz, Frieden für Kambodscha? Entwicklungen i m 
Indochina-Konflikt seit 1975, Frankfurt/Main 1991. 

3 Siehe V N 1/1982 S.26f. zur Kamputschea-Konferenz von New York 1981 bzw. 
V N 5/1989 S.174f. zur Kambodscha-Konferenz von Paris 1989. 
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ten Unterstützung Beijings erfreuten, 
• die Sihanoukisten, Anhänger des Norodom Sihanouk, einst König und 
nach wie vor zentrale Figur der kambodschanischen Politik, die in der »Natio
nalen Einheitsfront für ein unabhängiges, neutrales, friedliches und koopera
tives Kambodscha« ( F U N C I N P E C | vereint sind; 
• die zerstrittenen Konservativen Son Sanns, auch als »Republikaner« be
kannt, die als >Volksbefreiungsfront der Khmer« (KPNLF) firmieren. 
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seit 1982 in den Vereinten Nationen das -Demokratische Kamputschea«. Die
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ne Reservierung des kambodschanischen Sitzes in der Generalversammlung 
nur für die Abgesandten Pol Pots hätte sich aber, bei aller Kritik an der vietna
mesischen Intervention, auf Dauer nicht durchhalten lassen. Die Rückkehr 
zur Bezeichnung »Kambodscha« statt »Kamputschea« erfolgte 1989. 

6 UNDoc.S/21087v.l8.1.1990. 
7 A/45/472-S/21689 v.31.8.1990. 
8 Resolution 668(1990]; Text: V N 1/1991 S.33. 
9 A/46/61-S/22059 v.11.1.1991. 

10 A/46/271-S/22740 v.26.6.1991. 
11 A/46/161-S/22552 v.29.4.1991. 
12 A/46/310-S/22808 v.18.7.1991. 
13 Sino-vietnamesische Außenministergespräche hatten vom 8.-10.8.1991 statt
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14 A/46/494-S/23066 v.24.9.1991. 
15 Text: V N 6/1991 S.218. Das Mandat der U N A M I C wurde später durch Reso

lution 728 (Text: V N 2/1992 S.77f.) u m Aufgaben i m Bereich der Minenräu
mung erweitert. 

16 A/46/418-S/23011 v.4.9.1991, S.5. 
17 A/46/608-S/23177 v.30.10.1991. Der Wortlaut der Schlußakte betonte aller

dings den Zusammenhang der beiden Zusammenkünfte, indem er festhielt: 
»Die Konferenz wurde in zwei Tagungen abgehalten, deren erste vom 30.Juli 
bis30.August 1989 und deren zweite vom 21. bis 23. Oktober 1991 stattfand.« 

18 A/46/617 v.7.11.1991. 
19 Text: V N 2/1992 S.77. 
20 Rudolf Schmidt / Susanne Wasum-Rainer, Nicht nur Geld und gute Worte. 
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21 Text: V N 2/1992 S.78. 
22 S/23613/Add.l v.26.2.1992. 
23 A/46/608-S/23177, Annex 1, Section B, para.l. 
24 A/46/61-S/22059, Annex III, S.35f. 
25 C h i n a leistet nach Erklärung seines Außenministeriums seit dem 5.9.1991 

keine Militärhilfe mehr an die Roten Khmer. 
26 A/47/285-S/24183 v.25.6.1992. Die Z a h l schließt, wie es bei Beitragsankündi
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27 Schier (Anm.2], S.46f. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

46.Generalversammlung: 20 Neuzugänge -
Vormacht ohne Gegengewicht - Neuer Ge
neralsekretär - Kostenneutraler Präsident 
- Erklärung zur Tatsachenermittlung (19) 

Hatte schon die vorangegangene Sitzungs
periode der Generalversammlung der Ver
einten Nationen vor einem dramatischen 
Hintergrund stattgefunden, so spiegelten 
sich auf der 46.Ordentlichen Tagung dieses 
Hauptorgans der U N erst recht die außeror
dentlichen Zeitläufte wider. Das welthisto
rische Ereignis, das sich zum Schluß des 
vergangenen Jahres vollendete - der Zerfall 
und die förmliche Auflösung der Sowjet
union - , brachte der Weltorganisation ei
nen richtiggehenden Mitgliederboom, 
nachdem die 46.Generalversammlung den 
Hauptteil der Tagung (17.9.-20.12.1991) be
reits abgeschlossen hatte. Ende Juli 1992 
hatten die U N 179 Mitglieder; einen ähnli
chen Zuwachs während einer Generalver
sammlung wie 1991/92 hatte die Weltorga
nisation zuletzt 1960 zu verzeichnen, als 
zahlreiche Kolonien staatsrechtlich unab
hängig wurden. 

Mitgliedeizuwachs 

Über Jahre hinweg, seit 1984, als Brunei als 
159.Mitglied aufgenommen wurde, blieb 
die Mitgliederzahl konstant. Dies galt so
gar noch nach der Aufnahme Namibias und 
Liechtensteins in die U N 1990, da i m glei
chen Jahr die Vereinigung der beiden jeme
nitischen Staaten und der Beitritt der 
Deutschen Demokratischen Republik zur 
Bundesrepublik Deutschland die Mitglie
derzahl wieder minderte. Schon am ersten 
Tag der Generalversammlung wurden, 
sämtlich durch Akklamation, Nord- und 
Südkorea, Mikronesien, die Marshallin
seln, Estland, Lettland und Litauen i n die 
U N aufgenommen. 
Zeigte die lange von der Republik Korea be
triebene, von der Demokratischen Volksre
publik Korea jedoch über Jahre hinweg als 
Vertiefung der Spaltung des Landes abge
lehnte Mitgliedschaft zweier Staaten m i t 
noch immer völlig unterschiedlichen Sy
stemen eine gewisse Verbesserung des poli
tischen Klimas auf der koreanischen Halb
insel an, so hatte die Aufnahme der beiden 
südpazifischen Staaten eine ganz andere 
Vorgeschichte. M i t ihr wurde das vorletzte 
Kapitel der Historie des UN-Treuhandsy
stems geschrieben: Mikronesien und die 
Marshallinseln sind die zwei Bestandteile 
des von den Vereinigten Staaten verwalte
ten Treuhandgebiets Pazifikinseln, die 
nunmehr anerkannte Mitglieder der inter
nationalen Staatengemeinschaft sind. Die 
ebenfalls aus dem Treuhandsystem ausge

schiedenen Marianen sind hingegen m i t 
der vormaligen Verwaltungsmacht so eng 
verbunden, daß sie nicht als unabhängiger 
Staat gelten. Das Treuhandgebiet Pazifik
inseln besteht nunmehr nur noch aus 
Palau; erst m i t einer Beendigung des Treu
handstatus dieses Gebiets wäre das U N -
Treuhandwesen insgesamt zu seinem Ende 
gekommen (und die Frage nach dem Fortbe
stehen des Treuhandrats gestellt). 
Die drei baltischen Staaten, deren Unab
hängigkeit zunächst von Moskau nicht 
anerkannt worden war, wurden nach dem 
fehlgeschlagenen Putsch vom August noch 
vor der endgültigen Auflösung der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken i n die 
Weltorganisation aufgenommen. Ihre Un
abhängigkeit hatten die ehemaligen Völ
kerbundmitglieder 1940 als Folge des Hi t 
ler-Stalin-Pakts verloren; ihren Wiederein
t r i t t i n die Staatengemeinschaft hatte zu
vor der Präsident des Sicherheitsrats m i t 
Genugtuung als Schritt i n eine Welt, »in 
der die Ordnung vielleicht eine geringere, 
die Hoffnung aber dafür eine immer ge
wichtigere Rolle spielt« (UN-Dok. S/ 
23032, Text: V N 3/1992 S.106), begrüßt. 
Die eigentliche Abwicklung des Sowjet
reichs sollte erst noch folgen. Noch vor Jah
resende wurde i n der Reihe der Flaggenma
sten vor dem Amtssitz der Vereinten Natio
nen i n New York die rote Fahne der Okto
berrevolution gegen die weiß-blau-roten 
Farben des Zaren ausgetauscht; ähnlich 
beiläufig trat Rußland die Staatennachfol
ge der Sowjetunion und damit auch die 
Nachfolge beim Sitz i n der Generalver
sammlung und als Ständiges Mitgl ied des 
Sicherheitsrats an. Dies erfolgte, wie be

tont wurde, m i t Unterstützung der i n der 
•Gemeinschaft Unabhängiger Staaten- lok-
ker zusammengeschlossenen weiteren 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet
union; wichtiger war freilich die Interes
senlage der übrigen vier Ständigen Mitglie
der des Sicherheitsrats, die das Rußland 
Jelzins rasch als neuen Partner akzeptier
ten und eine Diskussion der Nachfolgefra
ge gar nicht erst aufkommen ließen. 
Waren zu Jahresbeginn von den Unionsre
publiken der bisherigen Sowjetunion somit 
außer Rußland nur Belarus und die Ukrai
ne — diese sogar als Gründungsmitglieder, 
was seinerzeit dem Wunsche Stalins zu 
verdanken gewesen war und eine Stärkung 
der sowjetischen Repräsentanz zum Ziel 
hatte — sowie die drei Baltenrepubliken 
Mitglieder der U N , so häuften sich bald die 
Aufnahmeanträge. Nach Befürwortung der 
Mitgliedschaften durch den Sicherheitsrat 
wurden anläßlich einer Wiederaufnahme 
der 46.Generalversammlung am 2.März 
1992 m i t den Resolutionen 46/223 bis 46/ 
231 gleich neun Mitglieder aufgenommen: 
acht ehemalige Glieder der UdSSR - M o l 
dau, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Ar
menien, Tadschikistan, Turkmenistan und 
Aserbaidschan (in der Reihenfolge der Auf
nahmen) - sowie der europäische Klein
staat San Marino, der die günstige Gelegen
heit nutzte. Die Mitgliederzahl der Verein
ten Nationen betrug nunmehr 175 und 
schloß alle ehemaligen Unionsrepubliken 
außer einer ein. Die Ausnahme bildete zu
nächst der von inneren Wirren absorbierte 
Kaukasusstaat Georgien, der jedoch -
nachdem der ehemalige sowjetische Au
ßenminister Eduard Schewardnadse an sei-
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ne Spitze getreten war — am 6.Juli vom Si
cherheitsrat zur Aufnahme empfohlen 
wurde. 
Schwerer taten sich die Vereinten Nationen 
- und das heißt hier zunächst die Ständi
gen Mitglieder des Sicherheitsrats - beim 
Umgang m i t den Nachfolgern des bisheri
gen Jugoslawien. Selbst nach Ausbruch der 
Kämpfe an den verschiedenen Fronten hat
te man lange geglaubt, einen gemeinsamen 
Staat der Südslawen bewahren zu können; 
erst am 18.Mai wurde die Aufnahme Kroa
tiens und Sloweniens vom Rat empfohlen 
und vier Tage später von der erneut wieder
aufgenommenen 46.Generalversammlung 
vollzogen. A m 20.Mai empfahl der Sicher
heitsrat die Aufnahme auch Bosnien-Her
zegowinas, und zwar (wie auch schon bei 
den vorangegangenen Fällen) unter Ver
zicht auf die Einhaltung der in der vorläufi
gen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 
vorgesehenen regulären Frist. Dies kam ei
ner Notoperation gleich: Konnte oder wol l 
te man diesem Staat i n seinem Überle
benskampf schon nicht anderweitig helfen, 
so sollte wenigsten die Hemmschwelle ge
genüber den Kräften der Aggression durch 
die internationale Anerkennung der Unab
hängigkeit angehoben werden. A m 22.Mai, 
dem gleichen Tag wie Kroatien und Slowe
nien, fand Bosnien-Herzegowina als 
178.Mitglied Aufnahme i n die Weltorgani
sation. 
Die Sozialistische Föderative Republik Ju
goslawien, der renommierte Mitbegründer 
der Blockfreienbewegung, wurde Ende 
A p r i l 1992 durch die aus Serbien und Mon
tenegro bestehende Föderative Republik Ju
goslawien abgelöst. Anders als beim Über
gang des sowjetischen Sitzes i n den Verein
ten Nationen auf Rußland trif f t die Staa
tennachfolge vom alten Jugoslawien zu 
>Rest<jugoslawien auf Widerstand i n der 
Staatengemeinschaft; voraussichtlich wird 
Belgrad auf der 47.Generalversammlung 
das Recht zur Fortführung der bisherigen 
jugoslawischen UN-Mitgliedschaft bestrit
ten werden. 
Ist die Mitgliederzahl der Vereinten Natio
nen m i t dem dann am 31.Juli erfolgten Zu
gang Georgiens mittlerweile auf 179 gestie
gen und damit die Aufnahme aller einsti
gen Sowjetrepubliken abgeschlossen, so 
steht - abgesehen von der Klärung des 
Status des serbisch-montenegrinischen 
>neuen< Jugoslawien und möglicherweise 
auch des von Belgrad beherrschten Kosovo 
- i m Falle des einstigen Jugoslawien noch 
die internationale Anerkennung eines wei
teren Staates (und somit die Erhöhung der 
UN-Mitgliedschaft auf 180) aus: Mazedo
niens. Hier ist es die Europäische Gemein
schaft, die schon i m Vorfeld die Einbezie
hung dieser früheren Teilrepublik i n die 
Staatengemeinschaft verhindert. Zwar hat 
der neue Staat auf dem Balkan die von der 
Zwölfergemeinschaft aufgestellten Krite
rien für eine Anerkennung längst erfüllt, 
doch verlangt i h m die EG auf Drängen 
Griechenlands den Verzicht auf den eige
nen Namen ab. Schwer nachzuvollziehen 
ist es, daß sich auch die Bundesrepublik 
Deutschland, die i n der Vergangenheit das 
Recht eines Staates auf seinen Eigennamen 

betont und sich zu Recht gegen die Verball
hornung ihres Namens i n der russischen 
Übersetzung verwahrt hatte (vgl. Stephan 
Jaschek, Z u m Namensrecht der Staaten. 
Heißt es Bundesrepublik Deutschland oder 
Deutschlands?, V N 5/1977 S.133ff.), diese 
Verweigerungshaltung zu eigen gemacht 
hat. 

Juniorpartner Rußland 

Als 1991, wie üblich am dritten Dienstag 
i m September, am Sitz der Vereinten Natio
nen die Generalversammlung eröffnet und 
der saudiarabische Diplomat Samir S. Shi-
habi als Vertreter der asiatischen Regional
gruppe m i t 83 Stimmen zu ihrem Präsi
denten gewählt wurde - Mitbewerber wa
ren Michael Somare aus Papua-Neuguinea 
und Abdalla Saleh Al-Ashtal aus Jemen m i t 
47 beziehungsweise 20 Voten gewesen - , 
war das baldige Ende des Sowjetstaates 
noch nicht abzusehen. Den Triumph über 
den Kommunismus allerdings feierte US-
Präsident George Bush gleich zu Beginn der 
Generaldebatte der 46.Generalversamm
lung: Der Kommunismus habe den Lauf 
der Geschichte über Jahre hinweg aufgehal
ten; nunmehr erfolge ihre Wiederaufnahme 
(resumption of history). Der Weltorganisa
t ion wies der Präsident des Gastlandes eine 
wichtige, doch eher dienende Rolle zu: 
»Wo die Institutionen der Freiheit zur Un
tätigkeit verdammt waren, können die Ver
einten Nationen sie neu beleben. Diese In
stitutionen spielen eine entscheidende 
Rolle bei unserem Streben nach einer 
neuen Weltordnung - einer Ordnung, i n 
der keine Nation einen Fingerbreit von ih 
rer Souveränität abweicht, einer Ordnung, 
die von Rechtsstaatlichkeit statt vom 
Rückgriff auf Gewalt, von der gemeinsa
men Beilegung von Konflikten statt von 
Anarchie und Blutvergießen sowie dem un
erschütterlichen Glauben an die Men
schenrechte gekennzeichnet ist.« Wie al
lerdings die U N die "Wiederaufnahme ihrer 
wichtigen Aufgabe, die von m ir heute erör
terten Werte zu fördern«, bewerkstelligen 
sollen, ließ Präsident Bush i m Detail un-
erörtert, so wie auch konkrete Aussagen, 
wie die USA den U N die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erleichtern könnten, fehlten. 
Von der Neuen Weltordnung sprach auch 
der damalige Außenminister der UdSSR, 
Boris Pankin, bemerkenswerterweise i n ei
nem Atemzug m i t der amerikanisch-so
wjetischen Initiative zur internationalen 
Sicherheit (Resolution 44/21 der General
versammlung; Text: V N 2/1990 S.76) aus 
dem Jahre 1989. »Als ich Präsident Bush 
heute« (am 24.September 1991) »traf, be
kräftigten w i r die Verpflichtung unserer 
Heiden Länder zu vermehrter Zusammen
arbeit bei der Stärkung der Vereinten Na
tionen wie auch auf allen anderen Gebie
ten. Diese Verpflichtung baut auf dem 
neuen Fundament der sowjetisch-amerika
nischen Beziehungen auf . . ., (nämlich auf) 
Zusammenarbeit und Freundschaft zum 
Guten der Weltgemeinschaft als Ganzer.« 
Die geopolitische Standortbestimmung, 
die Pankin damals vornahm, verdient fest

gehalten zu werden: »Eine neue transkon
tinentale Gemeinschaft ist i m Entstehen 
begriffen — ein >Gürtel< des Vertrauens, der 
Zusammenarbeit und Sicherheit, der die 
Länder dreier Weltteile umfaßt: die gesam
te nördliche Hemisphäre.« 
Das Verschwinden der Ost-West-Konfron
tation und die Ersetzung des amerikanisch
sowjetischen Konflikts durch amerika
nisch-sowjetisches Einvernehmen, wel
ches Pankin noch stolz hervorkehrte, hat
ten auch i n den Vereinten Nationen positi
ve Folgen. Für die Staatenmehrheit - zah
lenmäßig eindrucksvoll, politisch schwach 
- war dies, gleichwohl kein Grund zur un
getrübten Freude: Waren schon zwei Jahre 
zuvor Befürchtungen laut geworden, 
»durch eine A r t Kondominium der beiden 
noch immer stärksten Mächte« i n den Ver
einten Nationen »könnten die Interessen 
der kleineren Staaten ins Hintertreffen ge
raten« (VN 2/1990 S.61), so scheint m i t t 
lerweile das informelle Zweier-Direktori
u m durch nur eine Vormacht ersetzt zu 
sein. So lähmend sich einst die Konfronta
t ion zweier Gegenspieler auf die U N auch 
ausgewirkt hatte, so gern würde doch von 
manchem ein gewisses Gegengewicht zu 
den USA gesehen. Eine solche Rolle füllen 
derzeit weder China noch die EG überzeu
gend aus, und das Rußland Jelzins er
scheint seit der handstreichartig anmuten
den Übernahme des sowjetischen Sitzes i m 
Sicherheitsrat Washington i n besonderem 
Maße verpflichtet. 
Die Dritte Welt - so denn dieser Begriff 
nach dem Wegfall der Zweiten überhaupt 
noch seine Berechtigung hat - stellt am 
East River immerhin den Generalsekretär 
der Organisation: M i t Boutros Boutros-
Ghali gelangte erstmals ein Vertreter des 
afrikanischen Kontinents i n dieses A m t . 
Die Generalversammlung traf nach voran
gegangener Empfehlung durch den Sicher
heitsrat am 3.Dezember 1991 diese Wahl 
durch Akklamation; Javier Pérez de Cuél-
lar, der die Aufgabe zehn Jahre lang verse
hen hatte, verabschiedete sie am 16.De- 
zember. Der westlich geprägte Ägypter 
Boutros-Ghali nahm seine Tätigkeit i n 
New York zu Jahresbeginn 1992 auf und 
ließ schon bald eine eigene Handschrift er
kennen. 

Altes und Neues 

Die Abnahme von >Reizthemen' war schon 
auf der vorangegangenen 45.Generalver
sammlung zu konstatieren. 1991 verhielt 
es sich ähnlich; so war die Ausbeute des für 
Fragen der Entkolonisierung zuständigen 
4.Hauptausschusses der Generalversamm
lung vergleichsweise schmal: Hatten frü
her die auf Grund seiner Vorarbeit i m Ple
n u m verabschiedeten Resolutionen an 
Zahl und Umfang ihren tatsächlichen Ge
halt oft bei weitem übertroffen, so hatte 
man sich i m Vorfeld der 46.Ordentlichen 
Tagung bereits auf Straffung und sprach
liche Mäßigung der Texte geeinigt ( U N 
Doc.A/46/555). 
Zur Lage i n Afghanistan (A/Res/46/23) wie 
zu der i n Kambodscha (A/Res/46/18) wur-
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de wie i m Jahr zuvor i n Konsensentschlie
ßungen Stellung genommen; hinsichtlich 
Südafrikas wurde die Unterzeichnung des 
Nationalen Friedensabkommens begrüßt, 
zugleich aber auf die dem Friedensprozeß 
noch entgegenstehenden Hindernisse hin
gewiesen (A/Res/46/79A). 
Kontroversen verursachte wiederum der 
Nahostkonflikt; ähnlich eindrucksvoll wie 
1990 wurde 1991 die Unterdrückung der In
tifada durch Israel verurteilt (A/Res/46/76; 
142 Ja, 2 Nein: Israel, USA, 5 Enthaltun
gen; Vorjahr: +141, -2 , =3). Die Forderung 
nach einer Friedenskonferenz für den Na
hen Osten unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen wurde bekräftigt (A/ 
Res/46/75; +104, -2 , =43), erhielt aber 
wohl nicht zuletzt auf Grund des Zustan
dekommens der Madrider Nahostkonfe
renz - auf der den U N freilich nur die Rolle 
eines Zaungastes zugedacht war - nicht 
das gleiche Maß an Zustimmung wie 1990 
( + 144, -2 , =0). Klar wurde auch die Sied
lungspolitik Israels mißbilligt (A/Res/46/ 
199; +125, -2, =9). Israel und die Vereinig
ten Staaten konnten allerdings m i t Befrie
digung die Aufhebung der Anti-Zionismus-
Resolution von 1975 registrieren. »Ich for
dere . . ., sie außer Kraft zu setzen«, hatte 
Präsident Bush am 23.September i n seiner 
Ansprache vor dem Weltforum erklärt. A m 
16.Dezember 1991 war es dann soweit: Die 
am lO.November 1975 i n Entschlie
ßung 3379(XXX) m i t 72 gegen 35 Stimmen 
getroffene Feststellung, »daß der Zionis
mus eine Form des Rassismus und der ras
sischen Diskriminierung ist«, wurde durch 
die m i t 111 gegen 25 Stimmen ergangene 
Resolution 46/86 »widerrufen« (Text und 
detailliertes Abstimmungsergebnis beider 
Entschließungen: V N 2/1992 S.79). Nur 
einmal zuvor i n der Geschichte der Weltor
ganisation war eine Resolution der Gene
ralversammlung von dieser wieder förm
lich aufgehoben worden: die Empfehlun
gen der Entschließung 39(1) von 1946, m i t 
denen auf eine diplomatische Isolierung 
Franco-Spaniens abgezielt worden war, und 
zwar durch Resolution 386(V) vom 4.No-
vember 1950. 
Z u mehr Transparenz i m Bereich der kon
ventionellen Waffen soll künftig ein Regi
ster der Rüstungstransfers verhelfen (A/ 
Res/46/36L); seine Einrichtung war vom 
einstigen Bundesaußenminister Hans-Die
trich Genscher, der am 25.September 1991 
seine 17. und letzte Rede i n der Generalde
batte einer Ordentlichen Tagung der Gene
ralversammlung hielt (Text: V N 5/1991 
S.168ff.), seit 1980 immer wieder gefordert 
worden. Der Stärkung der Vereinten Natio
nen bei der Wahrung von Weltfrieden und 
internationaler Sicherheit soll die Erklä
rung zur Tatsachenermittlung dienen, die 
auf die Arbeiten des Sonderausschusses für 
die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen zurückgeht und außer 
Sicherheitsrat und Generalversammlung 
auch den Generalsekretär als Auftraggeber 
von Tatsachenermittlungsmissionen nennt 
(A/Res/46/59). 
Die Beachtung, die die internationale Ge
meinschaft mittlerweile den Demokrati
sierungsprozessen i n den Mitgliedstaaten 

schenkt, drückte sich zum einen i m Auf
t r i t t des durch einen Putsch ins Exil ge
zwungenen, jedoch weiterhin als Staats
oberhaupt seines Landes angesehenen hai
tianischen Präsidenten Jean-Bertrand A r i 
stide aus, dessen Position zudem durch die 
Resolutionen 46/7 und 46/138 zur Lage i n 
Haiti gestärkt wurde; am 25.September 
hielt Aristide eine Ansprache i m Rahmen 
der Generaldebatte. Z u m andern führte sie 
zur Einrichtung einer Anlaufstelle i m U N -
Sekretariat für Staaten, die freie Wahlen 
abhalten wollen, und zur Schaffung eines 
Treuhandfonds zur vollständigen oder teil
weisen Finanzierung von Wahlbeobach
tungsmissionen (A/Res/46/137). Hoffnun
gen auf eine raschere und wirksamere Re
aktion der Weltorganisation bei von den 
Naturgewalten oder auch vom Menschen 
selbst verursachten Desastern erweckt die 
Unterstellung eines hochrangigen UN-Be
diensteten als Koordinator für Notstands
hilfe direkt unter den Generalsekretär (A/ 
Res/46/182); zum Koordinator i m Range 
eines UN-Untergeneralsekretärs berief 
Boutros-Ghali Mi t te Februar den schwedi
schen Diplomaten Jan Eliasson. Seine »In
stitutionalisierung«, so Samir S. Shihabi, 
erfuhr das Ehrenamt des Präsidenten der 
Generalversammlung dadurch, daß es erst
mals zum Gegenstand einer Resolution (A/ 
Res/46/77) gemacht wurde; eine Verbesse
rung seiner Arbeitsmöglichkeiten dürfe 
aber nicht m i t zusätzlichen Ausgaben ver
bunden sein. 
Auf dem Gebiet der Menschenrechte wur
den Grundsätze für den Schutz alter Men
schen (A/Res/46/91) und Grundsätze für 
den Schutz von psychisch Kranken und 
die Verbesserung der psychiatrischen Ver
sorgung (A/Res/46/119) sowie das Pro
gramm für das Internationale Jahr der au-
tochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt 
1993 (A/Res/46/128) verabschiedet. Neu 
definiert wurde das Mandat der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet von Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege (A/Res/ 
46/152). Die Weltkonferenz über Men
schenrechte wurde m i t Resolution 46/116 
für 1993 nach Berlin einberufen (nach der 
zwischenzeitlich erfolgten Absage der Bun
desregierung dann aber m i t Beschluß 46/ 
473 nach Wien verlegt und für Juni 1993 
anberaumt). Zur Begehung des 50.Jahres
tags der Vereinten Nationen i m Jahre 1995 
wurde m i t Beschluß 46/472 ein Vorberei
tungsausschuß eingesetzt. 
In Kooperation m i t der UNESCO soll als 
unabhängiges Sachverständigengremium 
eine Weltkommission für Kultur und Ent
wicklung ins Leben gerufen werden (A/ 
Res/46/158). Die Entwicklung nationaler 
Handelsflotten soll eine von U N und I M O 
gemeinsam auszurichtende Diplomatische 
Konferenz zur Verabschiedung einer Kon
vention über Pfandrechte und -verschrei-
bungen im Seehandel (A/Res/46/213) för
dern helfen,- sie wird i n der ersten Jahres
hälfte 1993 i n Genf stattfinden. Dem Be
richt zur menschlichen Entwicklung des 
U N D P wurde eine eigene Entschließung 
gewidmet (A/Res/46/218), die vor allem da
zu diente, die i m Verwaltungsrat des 
U N D P artikulierte Kr i t ik am »Index der 

menschlichen Freiheit' (vgl. auch S.135 die
ser Ausgabe) hervorzuheben. Herausragen
des Ereignis i m Themenkreis von Wirt
schaft und Entwicklung war jedoch die 
Ziehung der Schlußbilanz des Aktionspro
gramms der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwick
lung Afrikas (1986-1990) (UNPAAERD), 
die i m Plenum der Generalversammlung 
erfolgte (A/Res/46/151) und i n dieser Zeit
schrift bereits eingehend behandelt wurde 
(Konrad Melchers, Hehre Ziele, klares 
Scheitern, V N 3/1992 S.81ff.). Das Ergebnis 
läßt allerdings erkennen, daß für viele Län
der die achtziger Jahre insgesamt eine für 
die Entwicklung verlorene Dekade waren. 

Redaktion • 

Sozialftagen und Menschenrechte 

Sozialpakt: Ö.Tagung des Sachverständi
genausschusses - Die Verwunderung des 
Experten über eine Frauendelegation -
Recht auf das Dach über dem Kopf - Über
legungen zu einem Zusatzprotokoll (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 6/ 
1991 S.210ff. fort. Text des Paktes: V N 1/ 
1974 S.21ff.) 

Dem 18köpfigen Ausschuß für wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte 
(CESCRj werden Berichte der mittlerweile 
104 Vertragsstaaten (Stand: 31.Dezember 
1991) des gleichnamigen Menschenrechts
pakts vorgelegt, die die Verwirklichung der 
wirtschaftlichen (Art.6-9), sozialen (Art. 
10-12) und kulturellen Rechte (Art.13-15) 
i n den einzelnen Ländern darlegen. Alle 
zwei Jahre ist an das Gremium (Zusam
mensetzung: V N 3/1992 S.116) über den 
Stand der Implementierung einer der drei 
Gruppen von Rechten zu berichten - theo
retisch, denn i n der Praxis fassen säumige 
Staaten oft zwei oder sogar alle drei Grup
pen i n einem Bericht zusammen. 
Seine ö.Tagung (25.11.-13.12.1991 i n Genf) 
begann der Ausschuß m i t der Prüfung des 
seit langem erwarteten afghanischen Erst
berichts über die Umsetzung der Art.1-15 
des Sozialpakts. Afghanistan bemühe sich 
u m die Verwirklichung der Paktrechte, 
doch könne dies für die Teile des Landes 
unter der Kontrolle der Opposition nicht 
garantiert werden, erklärte der Vertreter je
ner Regierung, die wenige Monate darauf 
zu Fall kommen sollte. 
Als zu allgemein wurde der Bericht Pana
mas empfunden, der sich m i t Art . 6-15 be
faßte. Arbeitslosigkeit, Diskriminierungen 
von Schwarzen und Ureinwohnern auf dem 
Arbeitsmarkt, Diogensucht - angeblich 
sind 60 v H der Jugendlichen abhängig -
waren unter den Themen, die der Aus
schuß erörterte. Einen Schwerpunkt bilde
te die Situation nach der US-amerikani
schen Militärintervention i m Dezem
ber 1989. Unklarheiten gab es bezüglich 
der Anzahl der Personen, die nach der Bom
bardierung eines Armenviertels heimatlos 
wurden - die Delegation nannte die Zahl 
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3 000, während andere Quellen von 12 500 
- 25 000 Menschen reden. Eine adäquate 
Unterbringung eines Großteils der Ob
dachlosen ist jedenfalls immer noch nicht 
sichergestellt. Verurteilt wurde die gewalt
same Umsiedlung einiger Hundert Fami
lien aus Tucuman, San Miguelito und Pa
nama Viejo - dies verletze nicht nur ihr 
Recht auf Wohnung, sondern sei auch m i t 
dem Schutz der Privatsphäre unvereinbar. 
Der von der Demokratischen Volksrepu
blik Korea vorgelegte Erstbericht gab nach 
Ansicht der Experten nicht genügend Aus
kunft über die tatsächliche Verwirklichung 
der Paktrechte i m Staate K i m I I Sungs; er 
beschränkte sich i m wesentlichen auf eine 
Darstellung der rechtlichen Situation. Po
sitiv wurde die zehnjährige Schulpflicht 
hervorgehoben, der nach Auskunft der De
legation sogar i n den entlegensten Dörfern 
nachgekommen wird . 
Syrien berichtete, eine kostenlose Erzie
hung werde auf allen Ebenen garantiert; 
Alphabetisierungskampagnen hätten gu
ten Erfolg. Frauen hätten das aktive und 
passive Wahlrecht und besetzten hohe Äm
ter. Negative Auswirkungen habe aller
dings die israelische Besetzung der Golan-
höhen und die Vorenthaltung des Selbstbe
stimmungsrechts der Palästinenser: Hun
derttausende von Syrern hätten ihre Hei
mat, ihre Wohnungen und ihre Arbeit auf
geben müssen. Dennoch lebe i n Syrien nie
mand unter der Armutsgrenze. Einige Fra
gen des Ausschusses, etwa zur Wohnungs
pol i t ik und der Agrarreform, bedürfen nä
herer Untersuchung; Syrien wird die Ant
worten nachreichen. 
Generell zufrieden zeigte sich der Aus
schuß m i t der Umsetzung der kulturellen 
Rechte i n Finnland. Die meisten Arbeits
kräfte i m Erziehungs- und Kulturbereich 
seien weiblich, und das finnische Parla
ment habe m i t 38 v H die höchste Frauen
quote, erläuterte die Vertreterin des Lan
des. Es gebe vier traditionelle Minderhei
ten: Samen (6 000), Roma (6 000), Juden 
(1 200) und Tataren (1 000). Neuerdings 
lebten 20 000 Einwanderer, darunter 2 000 
Flüchtlinge, i n dem Fünfmillionenstaat. 
Der Bildungs- und Erziehungssektor ist i n 
Finnland sehr gut ausgebaut; kostenfreie 
staatliche und private Schulen stehen zur 
Wahl. Für die Unterrichtung der Samen i n 
ihrer Muttersprache ist ausreichend ge
sorgt. 25 v H der Schulabsolventen besu
chen später Universitäten. Als bedenklich 
bewertete der Ausschuß allerdings die 
Schließung privater Universitäten, die kei
ne finanzielle Unterstützung erfuhren. 
Ähnlich ist die Situation i n Schweden. 
Hier hält es der Ausschuß allerdings für er
forderlich, die ethnischen Minderheiten 
wie die Samen und die Roma bei der Be
wahrung ihrer eigenen Kultur wirksamer 
zu unterstützen. 
Spaniens mündliche Präsentation ver
mochte den lückenhaften Bericht auszu
gleichen. Schockiert zeigte sich der Exper
te aus Peru allerdings angesichts der Zu
sammensetzung der - ausschließlich weib
lichen — Delegation: Sind Männer nicht 
m i t Erziehung und Kultur befaßt?, so seine 
Frage, die vielleicht zeigt, daß auch Exper

ten nicht frei von hergebrachten Denkmu-
stem sind. Insgesamt bewertete der Aus
schuß die Verwirklichung der kulturellen 
Rechte positiv, doch gab es Nachfragen zu 
dem Einfluß der katholischen Kirche auf 
das Bildungswesen. So gab es beispielswei
se kirchliche Proteste gegen eine Neuorga
nisation des Erziehungssystems An
fang 1990, wonach Schüler vom Religions
unterricht freigestellt werden können, oh
ne einen Ersatzkurs (Ethik) belegen zu 
müssen. 
Kolumbien, dessen auf der 4.Tagung des 
CESCR behandelter Report noch zu wün
schen übrig gelassen hatte, berichtete über 
die Erfolge bei der Bekämpfung der Drogen
mafia und dadurch möglich gewordene so
ziale Reformen, die insbesondere auch den 
Erziehungsbereich betreffen. Soziale, wir t 
schaftliche und kulturelle Rechte werden 
i n einer neuen Verfassung anerkannt, und 
das Budget für das Bildungswesen wurde 
beträchtlich angehoben. Z u wünschen 
übrig läßt die Schulsituation i n ländlichen 
Gegenden, wo nur 40 v H der Kinder Schu
len besuchen - i n den Städten sind dies 
90 v H —; zudem wird die Ausbildung dort 
oft früh abgebrochen. Der Ausschuß k r i t i 
sierte, daß Lehrer i n Privatschulen wesent
l ich schlechter bezahlt werden als das 
Lehrpersonal i n den staatlichen Institutio
nen. Er verwies auf die zentrale Rolle, die 
private Einrichtungen bei der Verwirkli
chung des Rechts auf Bildung spielen. 

Außerhalb der Berichtsprüfung und auf Ini
tiative des Experten aus Deutschland, Bru
no Simma, äußerte der Ausschuß ernste 
Besorgnis angesichts der sich häufenden 
Informationen über Zwangsumsiedlungen 
i n der Dominikanischen Republik - ver
schiedene Quellen sprechen von rund 
15 000 Familien, die i n den letzten Jahren 
vertrieben wurden und nun unter men
schenunwürdigen Zuständen leben müs
sen. Die Experten hatten bereits auf ihrer 
5.Tagung diesen Verstoß gegen A r t . l l — 
Recht auf Wohnung - gerügt und umfas
sende Informationen über diesen Sachver
halt erbeten. 
In seiner Kommentierung der i m Pakt 
anerkannten Rechte betonte der Ausschuß 
zum A r t . l l , dieses Recht erschöpfe sich 
nicht darin, daß jeder »ein Dach über sei
nem Kopf« haben müsse, sondern sichere 
allgemein das Recht zu, i n Sicherheit, Frie
den und Würde zu leben. Staaten könnten 
die Verwirklichung dieses Rechts unter an
derem durch Vorzugsbedingungen für so
zial Schwache, Verbote von Zwangsum
siedlungen, Mieterschutzgesetze und f i 
nanzielle Unterstützung des Wohnungs
baus fördern. 
Diskutiert wurde auch der Gebrauch von 
Tndikatoren zur Messung von menschen
rechtlichen Standards. Hingewiesen wurde 
auf die sachlichen wie auch die konzeptio
nellen Schwierigkeiten einer derartigen 
Messung. Man w i r d die Diskussion i m Zu
sammenhang m i t dem umstrittenen »Index 
der menschlichen Freiheit- zu sehen haben, 
den das U N D P i n seinem »Bericht zur 
menschlichen Entwicklung- 1991 verwen
dete und der bereits von der Unterkommis-

Margaret Shields ist seit einem fahr Direkto
rin des in der dominikanischen Hauptstadt 
Santo Domingo ansässigen Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts der 
Vereinten Nationen zur Förderung der Frau 
(INSTRAW). Die Neuseeländerin, von Haus 
aus Soziologin, war 1966 unter den Gründe
rinnen der neuseeländischen Gesellschaft für 
Frauenforschung; 1975 gehörte sie der Regie
rungsdelegation zur Weltkonferenz zur 
Frauendekade der Vereinten Nationen in Me
xiko an. Politisch engagiert hat sie sich in der 
Labour Party Neuseelands, deren Vorstand 
sie zeitweise angehörte. In der Regierung ih
res Heimatlandes hatte sie nacheinander 
verschiedene Ressorts inne: so war sie 
Frauenministerin und leitete das neugeschaf
fene Ministerium für Angelegenheiten der 
Verbraucher. Margaret Shields, die 1941 in 
der neuseeländischen Hauptstadt Wellington 
geboren wurde, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. 

sion der Menschenrechtskommission zur 
Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz kritisiert worden war 
(vgl. V N 1/1992 S.28). 
Noch nicht einig sind sich die Experten, ob 
ein Zusatzprotokoll ausgearbeitet werden 
soll, das Beschwerden über die Verletzung 
der Paktrechte zuläßt. Dies wird unter dem 
Aspekt befürwortet, daß dies den Stellen
wert der sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Rechte erheblich erhöhen wür
de. Die Gegenmeinung verwies darauf, daß 
die Verwirklichung dieser Rechte i n eini
gen Staaten, insbesondere i n den Entwick
lungsländern, an der wirtschaftlichen Lage 
scheitere - eine Situation, der durch die 
Einräumung eines Beschwerderechts nicht, 
abgeholfen werden könne. Die Erörterung 
dieser Frage wird weiter auf der Tagesord
nung bleiben. 

Martina Palm-Risse • 

Menscheniechtsausschuß: 41.—43. Tagung 
- Ein Land mit 700 000 Anwälten - Mühe
voller »Dialog« mit Bagdad - Protokoll zur 
Abschaffung der Todesstrafe in Kraft (21) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1991 S.22ff. fort. Text des Paktes: V N 1/ 
1974 S.löff.) 
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I m Jahre 1991 befaßten sich die 18 i n per
sönlicher Eigenschaft tätigen Experten des 
Menscheniechtsausschusses (Zusammen
setzung: V N 3/1992 S.116I i m Rahmen ih
rer drei turnusgemäßen, jeweils dreiwöchi
gen Treffen m i t der weltweiten Umsetzung 
des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte. 
Die 41.Tagung des Ausschusses fand vom 
25.März bis zum 12.April 1991 i n New 
York, die 42. und die 43. fanden i m Gen
fer Völkerbundpalast - vom 8. bis 26.Juli 
und vom 21.Oktober bis zum 8.November 
1991 - statt. 

41. Tagung 

In Indien, dem größten demokratischen 
Staat der Welt, gibt es über 700 000 Anwäl
te, deren Dienste auch von den Armen des 
Landes i n Anspruch genommen werden 
können, da die Gebühren nur gering sind. 
Dies trage, so der Vertreter Indiens bei der 
Vorstellung des zweiten Berichts seiner Re
gierung über die Erfüllung der unter dem 
Pakt eingegangenen Verpflichtungen, ent
scheidend zur Durchsetzung der Men
schenrechte i n seinem Land bei. Nachfra
gen der Experten gab es zu verschiedenen 
Anti-Terror-Gesetzen, die -den Sicher
heitskräften sehr weitreichende Befugnisse 
einräumen, und einem Sondergesetz für 
die Streitkräfte aus dem Jahr 1958, das Er
schießungen von Rechtsbrechern i n Auf
ruhrgebieten zuläßt. Problematisch er
schien hier insbesondere die Vereinbarkeit 
m i t dem Art ike l 4 des Paktes zum Ausnah
mezustand. Allgemein kritisiert wurde das 
indische Kastensystem, das die Delegation 
m i t historischen Argumenten zu rechtfer
tigen suchte. 
Positiv bewertete der Ausschuß die Lage 
der Menschenrechte i n Schweden. Verbes
sert werden sollte allerdings die Gesetzes
lage hinsichtlich der Alkohol- und Rausch
giftsüchtigen, die die Anordnung von bis 
zu sechsmonatiger Zwangsbehandlung zu
läßt. Die schwedische Delegation wies auf 
die strengen rechtlichen Sicherungen hin, 
die eine mißbräuchliche Handhabung aus
schlössen. A n der Anti-Terror-Gesetzge
bung wurde kritisiert, daß Terrorismusver-
dächtigen keine Berufungsinstanz offenste
he. Die Delegation erklärte, diese Gesetze 
würden derzeit revidiert, doch dürfe man 
die extreme Bedrohung der nationalen Si
cherheit i n solchen Fällen nicht außer acht 
lassen. Bei der Prüfung der schwedischen 
Familiengesetzgebung zeigte sich, daß 
auch die Experten nicht immer einer Mei
nung sind: Der jordanische Experte ließ 
seinen Unwil len über Regelungen, die das 
Zusammenleben Homosexueller schüt
zen, deutlich erkennen; solche Gesetze 
höhlten den Pakt aus - eine Auslegung, der 
die britische Sachverständige entschieden 
entgegentrat. 
Großbritannien wurde dringend aufgefor
dert sicherzustellen, daß vor der Rückgabe 
Hongkongs an China - das dem Pakt nicht 
beigetreten ist - ein irreversibler Men
schenrechtsschutz verankert wird . Die bri
tische Delegation schilderte, daß hier 
schon viel geschehen ist: Einer chinesisch
britischen Erklärung zufolge sollen die 

Paktrechte auch nach 1997 anwendbar blei
ben. Eine entsprechende rechtsverbindli
che Bestimmung wurde auch i n das 1990 
vom chinesischen Volkskongreß angenom
mene »Grundgesetz« aufgenommen, das am 
l.Juli 1997 i n Kraft treten wird : Die Rechte 
und Freiheiten der Bürger Hongkongs dür
fen danach nur durch Gesetze, die der chi
nesisch-britischen Erklärung nicht zuwi
derlaufen, eingeschränkt werden. Zudem 
gebe es Bestrebungen, bis zu 50 000 Perso
nen i n wirtschaftlichen, technischen und 
sozialen Schlüsselpositionen die britische 
Staatsbürgerschaft zu verleihen, u m einem 
Massenexodus und der damit verbundenen 
wirtschaftlichen Ausblutung Hongkongs 
nach 1997 vorzubeugen. 
Besorgnis äußerten die Experten über die 
Menschenrechtssituation i n Nordirland, 
insbesondere über die weitreichenden Be
fugnisse der Sicherheitskräfte nach den 
Notstands- und Anti-Terror-Gesetzen. Der 
Ausschuß appellierte an Großbritannien, 
sich dem Individualbeschwerdeverfahren 
zu unterwerfen. 
Panama legte einen Bericht vor, der noch 
unter der Noriega-Diktatur erstellt worden 
war. Ein Zusatzbericht über die Zeit nach 
dem Wechsel des Regimes i m Dezem
ber 1989 reichte den Experten nicht aus, 
und Panama wurde u m die Vorlage eines 
neuen Berichts gebeten. Inhaltl ich kon
zentrierte sich die Debatte auf die Vor
kommnisse während der militärischen In
tervention der Vereinigten Staaten am 
20.Dezember 1989, die eine 21jährige M i l i 
tärherrschaft beendete, ihrerseits aber zu 
extensiven Gewaltanwendungen und w i l l 
kürlichen Verhaftungen führte. Jeder, der 
sich der US-Invasion widersetzte oder No
riega unterstützte, sei als Krimineller be
handelt worden, erklärte der ecuadoriani-
sche Experte Prado Vallejo. Er bedauerte 
die Art und Weise, wie i n Panama die -fa
schistische Diktatur« beendet und einer 
demokratischen Regierung an die Macht 
verholfen worden sei; Panama müsse Scha
densersatz erhalten, u m den Wiederaufbau 
durchführen zu können. Kritisiert wurde 
von den Experten die Situation Gefangener 
und das häufige Verschwinden von Perso
nen. Die panamaische Delegation zeigte 
sich kooperativ und betonte, Überprüfun
gen der Menschenrechtssituation i n ih 
rem Land durch UN-Gremien würden be
grüßt. 
Sri Lanka bat den Ausschuß u m Verständ
nis für die zur Bewältigung des schon sie
ben Jahre anhaltenden bewaffneten Auf
stands ergriffenen Notstandsmaßnahmen. 
Die Eskalation der Gewalt, die ihren Höhe
punkt zwischen 1984 und 1989 hatte, habe 
der Regierung keine andere Wahl gelassen. 
Aufruhr und Sabotage gingen hauptsäch
l ich auf das Konto zweier Gruppen, der 
»Befreiungstiger von Tamil Elam< und der 
verbotenen »Tamilischen Nationalarmee«. 
M i t terroristischen Methoden werde ver
sucht, alle Regierungsgewalt vornehmlich 
i m nördlichen Teil des Landes zu verdrän
gen, u m dort einen eigenen tamilischen 
Staat zu errichten. Der Ausschuß erkannte 
die äußerst schwierige Situation Sri Lankas 
an und äußerte Besorgnis insbesondere 

über wiederholte Berichte über Folterun
gen, verschwundene Personen und außer
gerichtliche Exekutionen. 
Irak wurde aufgefordert, bis zum 15.Juni 
1991 einen Bericht vor allem über den 
Schutz des Rechts auf Leben und Freiheit, 
das Folterverbot und den Minderheiten
schutz vorzulegen. Z u solchen Anforderun
gen ist der Ausschuß nach Art . 40 Abs. l b 
des Paktes befugt. 

42.Tagung 

Die Menschenrechtssituation i n Sudan ist 
alarmierend: Grausame und unmensch
liche Strafen wie Auspeitschungen, Ver
stümmelungen, Kreuzigungen und Steini
gungen, gravierende Beschränkungen der 
Meinungsäußerungs- und Glaubensfrei
heit sind traurige Wirklichkeit i n diesem 
Land unter dem grünen Banner des Prophe
ten. 
Sudans Übergangsverfassung wurde am 
30.Juni 1989 außer Kraft gesetzt, als die 
Protagonisten der »Revolution zur nationa
len Errettung« - tatsächlich eine besonders 
radikale Ausprägung des islamischen Fun
damentalismus - an die Macht kamen. Das 
Land wird derzeit i m Wege von Dekreten 
regiert; alle politischen Parteien und Grup
pierungen wurden aufgelöst, und ein lan
desweiter Ausnahmezustand wurde ver
hängt, der den Präsidenten zu weitreichen
den Grundrechtseinschränkungen ermäch
tigt. So sind Streiks und politische Ver
sammlungen untersagt, jede kritische Äu
ßerung gegenüber der Revolution zur na
tionalen Errettung ist verboten. Zuwider
handlungen werden m i t langen Gefängnis
strafen oder gar dem Tod geahndet. I m Ok
tober 1989 wurde vor dem Hintergrund des 
seit Jahren währenden Bürgerkrieges ein 
Friedensprogramm vorgeschlagen, das eine 
neue politische Ordnung (allerdings kein 
Mehrparteiensystem) m i t neuer Verfassung 
vorsieht und das es, so die sudanesische 
Delegation, erlauben würde, den Ausnah
mezustand schrittweise aufzuheben. Die 
Delegation Khartoums wandte sich insbe
sondere gegen den Vorwurf unmenschli
cher Bestrafungen: Muslime sähen die vom 
Islam vorgeschriebenen Strafen nicht als 
grausam an ; außerdem habe jedes Land das 
Recht auf seine eigene Tradition. Die Ex
perten zeigten Verständnis für Sudans Ent
scheidung für den Islam, betonten aber, 
dies entbinde nicht von der Umsetzung 
und Befolgung der Paktrechte. 
Marokkos Delegation hatte u m den Aus
schluß von Fernsehreportem und -kameras 
während der Berichtsprüfung gebeten, die 
nicht unter »unüblichen und anomalen« 
Umständen, sondern i n einem »»Klima des 
Vertrauens« stattfinden sollte. Nachdem 
sich der Ausschuß weigerte, diesem Ansin
nen auf Ausschiaß der Medienöffentlich
keit nachzukommen, wurde die Berichts
prüfung vertagt. 
Madagaskar wurde dringend aufgefordert, 
die Machtbefugnisse der Exekutive zu be
grenzen, die Sondergerichte abzuschaffen, 
die Rechte der Gewerkschaften zu respek
tieren sowie Parteienpluralität und Gewal
tentrennung einzuführen. Die Vertreter 
dieses Landes erklärten, die schwere w i r t -
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schaftliche Krise i n den Jahren von 1978 bis 
1988 habe zu sozialen Problemen! geführt, 
doch habe mittlerweile eine gewisse Erho
lung der Wirtschaft eingesetzt. 1989 hätten 
auf allen Ebenen freie Wahlen stattgefun
den, politische Gefangene seien freigelas
sen, die Pressezensur sei abgeschafft und 
das Gerichtswesen gestärkt worden. Der
zeit finde eine Revision der Verfassung aus 
dem Jahre 1975 statt. Der Ausschuß beton
te den engen Zusammenhang zwischen 
Entwicklung und Menschenrechten: So er
schwere Madagaskars Ressourcenknapp
heit die Umsetzung der Paktrechte; die 
schlechte Wirtschaftslage führe zu Perso
nalknappheit i n vielen Bereichen. Die Lö
sung dieser dringenden Probleme müsse je
doch von der wirtschaftlichen Entwicklung 
abgekoppelt werden. 
Kr i t ik übte der Ausschuß an der Bandbreite 
der Delikte, für die i n Jordanien die Todes
strafe verhängt werden kann, und an der Si
tuation i n den Gefängnissen. Die Vertreter 
des Landes erklärten, die Lage habe sich 
verbessert, seit das Kriegsrecht aufgehoben 
und eine Nationalcharta angenommen 
worden sei, die den Weg für die Gründung 
politischer Parteien ebne. Sie kündigten 
die Absicht ihrer Regierung an, der A n t i 
Folter-Konvention beizutreten. Der Aus
schuß appellierte an Jordanien, keine durch 
Kriegsgerichte verhängten Todesurteile zu 
vollstrecken, auf Grund des Kriegsrechts 
Inhaftierte freizulassen und die Rechtsord
nung auf nicht paktkonforme Vorschriften 
h in zu überprüfen. 
Der vom Ausschuß auf seiner vorangegan
genen Tagung von Irak angeforderte Be
richt war eine herbe Enttäuschung: Er kon
zentrierte sich auf die Schwierigkeiten des 
Landes seit dem August 1990 - anstatt ei
gene Aktivitäten i m Menschenrechtsbe
reich darzustellen — und war insgesamt der 
Versuch, Unerträgliches auf unerträgliche 
Weise zu rechtfertigen. Irak sei Opfer eines 
Krieges geworden, der die wirtschaftliche 
Infrastruktur des Landes zerstört habe. 
Etwa 6000 Kinder seien i n der Folge gestor
ben; weitere 170 000 seien vom Tode be
droht. Die Wirtschaftssanktionen gegen 
Irak hätten nicht nur wirtschaftliche und 
soziale Rechte beeinträchtigt, sondern 
auch die damit untrennbar verknüpften 
bürgerlichen und politischen Rechte. Der 
Ausschuß wehrte sich entschieden gegen 
diese Verdrehung der Tatsachen: Schließ
l ich sei die Situation durch Iraks eigene 
»Akte der Gewalt« und nicht durch Maß
nahmen der internationalen Gemeinschaft 
hervorgerufen worden. Mehr Informatio
nen wollten die Experten über außerge
richtliche Hinrichtungen - allein aus dem 
Jahr 1988 seien mehr als 2000 Fälle berich
tet worden - , den Gebrauch chemischer 
Waffen, die Todesstrafe, die Verfolgung von 
Kurden und Schiiten, die Menschenrechts
verletzungen i n Kuwait und die versuchte 
Herstellung atomarer Waffen. Die wichtig
sten Fragen blieben unbeantwortet - »Zu
stimmung durch Schweigen«, kommen
tierte der Ausschuß das Ergebnis des 
fruchtlosen 'Dialogs', der aus Zeitgründen 
abgebrochen werden mußte. 
Vor dem Hintergrund dieser i m wesentli

chen deprimierenden Berichte über die La
ge der Menschenrechte i n der Welt nahm 
sich die Erklärung des damaligen Unterge
neralsekretärs für Menschenrechte, Jan 
Martenson, das Zweite Fakultativproto-
koll zu dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zur Ab
schaffung der Todesstrafe (vgl. V N 3/1990 
S.108f.) sei drei Monate nach Hinterlegung 
der zehnten Ratifikationsurkunde (durch 
Spanien) am 11.Juli 1991 i n Kraft getreten, 
wie ein Silberstreifen am Horizont aus. 

43.Tagung 

Wieder aufgenommen wurde die Prüfung 
des marokkanischen Berichts. Ein den Kö
nig beratender Menschenrechtsrat habe i m 
Mai 1990 seine Arbeit aufgenommen; auf 
seine Empfehlung h in werde derzeit die 
Strafgesetzgebung überprüft. Die Schaf
fung von Verwaltungsgerichten sei i n die 
Wege geleitet worden. Besorgt zeigten sich 
die Experten über angeblich geheimgehal
tene Internierungslager, deren Existenz die 
marokkanische Delegation leugnete. Ins
gesamt wurde der Dialog - i m Unterschied 
zur vorangegangenen Tagung - als kon
struktiv und nützlich empfunden. 
Österreichs positive Rolle i m Menschen
rechtsbereich wurde von den Experten ge
würdigt und anerkannt, doch entging auch 
dieser Staat der K r i t i k nicht völlig. Einem 
Amnesty-International-Bericht von 1990 
zufolge gibt es i n österreichischen Gefäng
nissen vereinzelt Fälle von Mißhandlun
gen. Jeder Fall werde gründlich untersucht, 
versicherte Österreich. Zudem sei man i n 
einen Dialog m i t dem Europäischen A n t i 
Folter-Ausschuß eingetreten. 
I m Mit te lpunkt der Aussprache über den 
polnischen Bericht, der von einigen Exper
ten als geradezu »modellhaft« begrüßt 
wurde, standen die positiven Auswirkun
gen des Demokratisierungsprozesses auf 
die Menschenrechtssituation i n diesem 
Land. Schwachpunkte des Schutzes liegen 
i m wesentlichen i n Beschränkungen der 
Meinungsäußerungsfreiheit und i n einer 
exzessiven Dauer der Untersuchungshaft. 
Die Zahl der Gefangenen ist nach dem 
Umbruch u m die Hälfte gesunken, und das 
Justizvollzugspersonal erfuhr eine Zusatz
ausbildung, u m Mißstände dauerhaft zu 
beseitigen. Polen w i l l die Bemerkungen 
des Ausschusses bei der Ausarbeitung 
neuer Gesetze beachten. 
Dieses Mal kam nach Ansicht Iraks und 
des Ausschusses tatsächlich ein offener 
und fruchtbarer Meinungsaustausch zu
stande. Zwar schwieg sich Irak immer 
noch über die Situation der Kurden und 
Schiiten aus, doch geben Reformansätze 
wie eine Überprüfung des Rechtssystems, 
eine Amnestieregelung für politische Ge
fangene, die zurückhaltende Vollstreckung 
der Todesstrafe (1991: 13 Fälle; 1987-90: 
1223 Exekutionen) Anlaß zu Hoffnung. Die 
Berichtsprüfung endete i n - scheinbarer? -
Harmonie: Der Ausschuß betonte, über 
Länder nicht Gericht sitzen, sondern ihnen 
bei der Umsetzung ihrer menschenrechtli
chen Verpflichtungen helfen zu wollen; 
Bagdad bedankte sich für das Verständnis 

für die Situation des irakischen Volkes un
ter dem Embargo. 
Der Ausschuß begrüßte Ecuadors Fort
schritte bei der Verwirklichung der Pakt
rechte und seine Bemühungen u m weitere 
Verbesserungen des Menschenrechtsschut
zes. Z u den Kri t ikpunkten der Experten 
zählten anhaltende Mißhandlungen i n Ge
fängnissen, die Reformbedürftigkeit der 
Wahlgesetzgebung und die Zerstörung des 
Amazonaswaldes. 
In Anbetracht der Jugoslawien-Krise ent
schloß sich der Ausschuß, Belgrad eine 
Frist für die Vorlage des überfälligen Be
richts zu setzen. Auch Deutschland wurde 
aufgefordert, einen Bericht über die Lage 
der Menschenrechte i n der ehemaligen 
DDR vorzulegen. 

Interessantes beschlossen die Experten zu 
ihrer Arbeitsgestaltung: Die Allgemeinen 
Anmerkungen (general observations) der 
Experten am Ende jeder Berichtsprüfung 
haben sich bewährt und sollen daher wei
ter ausgebaut werden. Gedacht ist an eine 
gemeinsame autoritative Erklärung. 
Auf allen drei Tagungen setzte der Aus
schuß seine Kommentierung der Paktrech
te fort. Allgemeine Bemerkungen (general 
comments) wurden zu Art . 7 (Folterverbot) 
und 10 (Behandlung Gefangener) verfaßt. 
Überprüft wurden wiederum zahlreiche 
Beschwerden von Einzelpersonen, deren 
Zahl ständig anwächst. Ende 1991 hatten 
61 der insgesamt 100 Vertragsstaaten das 
das Verfahren der Individualbeschwerde 
regelnde Erste Zusatzprotokoll ratifiziert. 

Martina Palm-Risse • 

Menschenrechtskommission: 48.Tagung -
Gremium vergrößert - Wiederkehr des 
Rassismus - Übereinstimmung über Rech
te der Minderheiten - Vorbereitung der 
Weltkonferenz (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1991 S.148ff. fort.) 

Während die Tagung der Menschenrechts
kommission i m vergangenen Jahr maßgeb
l ich durch die Golfkrise geprägt wurde, gab 
man i m Rahmen der diesjährigen Tagung 
der Kommission, die vom 27.Januar bis 
zum 6.März 1992 i m Genfer Völkerbundpa
last stattfand, immer wieder der Hoffnung 
Ausdruck, am Anfang einer neuen Ära zu 
stehen, und betonte optimistisch die Fort
entwicklungen i m Bereich der Menschen
rechte. Doch wurde das weiterhin besorg
niserregende Ausmaß der Menschenrechts
verletzungen i n aller Welt darüber nicht 
aus den Augen verloren. Zudem sind am 
Ende der Zweiten Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und rassischer Diskr imi
nierung (1983-1993), wie der damalige Un
tergeneralsekretär für Menschenrechte und 
Generaldirektor des Genfer Büros der Ver
einten Nationen, Jan Martenson, hervor
hob, zunehmend neue Ausformungen des 
Rassismus zu verzeichnen, die sich etwa 
gegen Arbeitsmigranten, Flüchtlinge, Asyl
suchende oder Zigeuner richten. Es gelte, 
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neue Wege zur Beseitigung dieser Erschei
nungen zu finden. 
Das i m Jahre 1946 etablierte Gremium 
konnte auf Grund der 1990 vom Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Natio
nen (ECOSOC) beschlossenen Erweiterung 
und der 1991 vom ECOSOC vorgenomme
nen Zuwahl i n diesem Jahr zehn neue 
Mitglieder aus der afrikanischen, der asia
tischen und der lateinamerikanischen Re
gionalgruppe wi l lkommen heißen und um
faßt jetzt 53 Mitglieder (Zusammenset
zung: V N 3/1992 S.116), damit lediglich ein 
Mitgl ied weniger als der ECOSOC selbst. 
Diese Expansion würdigte Jan Martenson 
i n seiner Eröffnungsansprache als Zeichen 
steigenden Interesses und der Anteilnahme 
an den Menschenrechten auf globaler Ebe
ne. Die tiefgreifenden Veränderungen, die 
i n vielen Teilen der Welt i n Richtung einer 
Demokratisierung führen würden, be
zeichnete er als eine friedliche »Revolution 
der Menschenrechte« und unterstrich die 
Bedeutung der Demokratie für die Verwirk
lichung der Menschenrechte. Ferner hob er 
hervor, daß die Achtung der Menschen
rechte ein integraler Bestandteil der frie
denserhaltenden und -fördernden Aktivitä
ten geworden ist und betonte den Zusam
menhang zwischen Menschenrechten, De
mokratie und Entwicklung. Schließlich 
machte er auf das dramatisch zunehmende 
Arbeitspensum des Menschenrechtszen
trums der Vereinten Nationen i n Genf auf
merksam, dem entsprechende Arbeitsmit
tel zugebilligt werden müßten. 
Auch der i n einem gewandelten Umfeld 
stattgehabten 48.Tagung, die unter Vorsitz 
des Ungarn Pal Solt stand, blieben einige 
der traditionellen Scharmützel nicht er
spart. So nannte US-Vizepräsident Dan 
Quayle neben Irak und Iran Kuba als einen 
der Staaten, die sich schwerster Verstöße 
gegen die Menschenrechte schuldig mach
ten und somit nicht als Mitglieder der 
Kommission zugelassen sein dürften; die 
Mitglieder hätten auch die Aufgabe von 
Richtern und sollten ein Beispiel für die 
anderen Nationen sein. Den Beispielcha
rakter der Menschenrechtsbilanz der USA 
selbst stellte bei anderer Gelegenheit Raul 
Roa Kouri, der Vertreter Kubas, nachdrück
l ich i n Frage: Noch nie habe die Kommis
sion zu den Menschenrechtsverletzungen 
gegenüber Schwarzen und Ureinwohnern 
i n den Vereinigten Staaten oder auch zum 
Rassismus i n Deutschland oder Großbri
tannien Stellung genommen. 

I . Die seit 1967 andauernde Besetzung der 
arabischen Gebiete einschließlich Jerusa
lems durch Israel, welche bereits seit der 
24.Tagung der Menschenrechtskommis
sion i m Jahre 1968 Gegenstand der Tages
ordnung ist, beschäftigte die Kommission 
auch 1992. Der Aufruf, die Besetzung un
verzüglich zu beenden, wurde wiederholt 
und das Recht des palästinensischen Vol
kes, den Besatzern Widerstand zu leisten, 
bekräftigt. Ebenfalls betonte die Kommis
sion die Rechtswidrigkeit der Ansiedlung 
israelischer Zivil isten i n den fraglichen 
Gebieten, eine Vorgehensweise, die insbe
sondere gegen maßgebliche Vorschriften 

der Vierten Genfer Konvention verstoße. 
Angeprangert wurden wiederum die Ag
gressionen des israelischen Militärs gegen 
die Zivilbevölkerung sowie die Auferle
gung von einschränkenden Maßnahmen 
i m wirtschaftlichen Bereich, die Zerstö
rung von Häusern, Kollektivstrafen und 
willkürliche Festnahmen. 
Auch i n diesem Jahr wurde - gegen den tra
ditionellen Widerstand der USA - die Be
setzung der syrischen Golanhöhen verur
teilt . Die amerikanische Delegation hob 
hervor, daß der Friedensprozeß i n dem ara
bisch-israelischen Konfl ikt begonnen habe, 
und sah die Resolutionen als Wiederholung 
nutzloser Erklärungen aus der Vergangen
heit an. Die Kommission solle den Frie
densprozeß fördern, statt ihn zu behin
dern. 

I I . I m Hinblick auf die Menschenrechtssi
tuation i n Südafrika wurde die Regierung 
i n Pretoria wiederum dazu aufgerufen, alle 
diskriminierenden Gesetze aufzuheben 
und die notwendigen Maßnahmen zu er
greifen, u m das etablierte sozial-ökonomi
sche Ungleichgewicht zu korrigieren. So 
bemerkte die einschlägige Ad-hoc-Exper-
tengruppe zwar durchaus positive Verände
rungen hinsichtlich der Abschaffung ver
schiedener diskriminierender Gesetze, be
mängelte aber das Weiterbestehen zahlrei
cher derartiger Unrechtsakte. Die Kommis
sion betonte zudem, daß die internationale 
Gemeinschaft eine geeignete Strategie ver
folgen sollte, u m die politische Umwand
lung i n Südafrika positiv zu beeinflussen 
und bis zur Annahme einer neuen Verfas
sung bestehende Sanktionen aufrechtzuer
halten. 

I I I . Hinsichtlich der Verwirklichung wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Rech
te, seit 1975 ein Tagesordnungspunkt von 
hoher Priorität, unter dem die Kommission 
die speziellen Probleme untersucht, m i t 
denen die Entwicklungsländer bei ihren 
Bemühungen u m die Verwirklichung von 
Menschenrechten konfrontiert sind, for
derte die Kommission die Mitgliedstaaten 
auf, bestimmte nationale Maßstäbe festzu
legen, u m wenigstens einen Minimalstan
dard dieser Rechte zu gewährleisten. In sei
nem entsprechenden Bericht vertrat Dani-
lo Türk, Sonderberichterstatter der Unter
kommission zur Verhütung von Diskr imi 
nierung und für Minderheitenschutz, die 
Auffassung, daß die neunziger Jahre eine 
ebenso schlechte, wenn nicht gar schlech
tere Entwicklung aufzeigen würden wie 
das vergangene Jahrzehnt. 

IV. Auf der Tagesordnung stand ebenfalls 
wiederum die Diskussion über die Men
schenrechte von Gefangenen. I m Einklang 
m i t der Empfehlung des Sonderberichter
statters, dessen Mandat für weitere drei 
Jahre verlängert wurde, betonte die Kom
mission, daß jede Person das Recht haben 
solle, unmittelbar nach der Inhaftierung 
ein Gerichtsverfahren zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Festnahme einzulei
ten. 

V. Das Recht auf Selbstbestimmung stellt 
seit 1975 einen Punkt der Tagesordnung 

dar. Entsprechend der letzt jährigen Ent
scheidung überprüfte die Kommission i n 
diesem Zusammenhang weiterhin insbe
sondere die Situation i n Afghanistan, 
Kambodscha und Westsahara. Ferner rief 
die Kommission alle Staaten zur Ratifizie
rung der Söldnerkonvention auf und ver
längerte das Mandat des Sonderberichter
statters, der i n seinem diesjährigen Bericht 
die Beteiligung von Söldnern an zahlrei
chen Konflikten aufzählte. 

VI . Nach 14jähriger Vorarbeit wurde nun
mehr der Entwurf einer Deklaration über 
die Rechte von Minderheiten ohne förmli
che Abstimmung - wenn auch nicht ohne 
Vorbehalte seitens einiger Staaten - ange
nommen. Ebenfalls abgeschlossen wurde 
der Entwurf einer Deklaration zum Schutz 
vor unfreiwilligem Verschwinden. Der 
Text beider Erklärungsentwürfe soll nun 
über den ECOSOC der Generalversamm
lung zur endgültigen Verabschiedung zuge
leitet werden. 
Auf Anregung Costa Ricas soll ein Fakulta
tivprotokoll zur Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Stra
fe erarbeitet werden; es zielt auf die Zulas
sung von Besuchen an Orten der Internie
rung ab, u m dergestalt vorbeugend zu wir
ken. 
Auf den ersten Blick makaber, doch ange
sichts der Realitäten i n der Welt praktisch 
und sinnvoll mutet die Entscheidung der 
Kommission an, ein Team forensischer 
Sachverständiger zur Verfügung zu halten, 
u m an der Exhumierung und Identifizie
rung der Opfer von Menschenrechtsverlet
zungen mitzuwirken. 

VII . Schwerpunktmäßig behandelte man 
wieder die Menschenrechtsverletzungen in 
allen Teilen der Welt. 
Zur Sprache kam die Situation i n Kuwait 
unter irakischer Besatzung. Die Kommis
sion sprach ihre tiefe Besorgnis aus über 
das Schicksal der kuwaitischen Staatsange
hörigen und derjenigen aus Drittländern, 
die i n Irak inhaftiert oder vermißt sind, 
und rügte, daß Irak die Kriegsgefangenen 
und inhaftierten Zivil isten nicht i m Ein
klang m i t den international anerkannten 
Regeln des humanitären Völkerrechts be
handelt. Sie verlangte, daß Irak von Ge
waltakten wie Mißhandlungen, Folter und 
Hinrichtungen i m Schnellverfahren Ab
stand zu nehmen habe. Lediglich gegen die 
Stimme Iraks nahm die Kommission eine 
Resolution an, i n der sie Bagdad auffordert, 
alle Informationen über die i n der Zeit zwi
schen dem 2.August 1990 und dem 26.Fe
bruar 1991 aus Kuwait verschleppten Perso
nen freizugeben, die möglicherweise noch 
immer festgehalten werden, und diese Per
sonen gemäß den internationalen Ver
pflichtungen unverzüglich freizulassen. 
Verurteilt wurden auch die überaus schwe
ren Menschenrechtsverletzungen durch die 
irakische Regierung wie willkürliche und 
summarische Exekutionen, außergerichtli
che (auch politisch motivierte) Tötungen, 
die weitverbreitete Praxis grausamster Fol
ter, eingeschlossen die Folter von Kindern, 
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oder willkürliche Verhaftungen. Diese 
menschenrechtsverachtenden Praktiken 
erfordern nach Ansicht des Sonderbericht
erstatters eine außergewöhnliche Reaktion 
i n Form der Aussendung eines Teams von 
Überwachern. Es wäre das erste Mal , 
daß eine derartige Maßnahme getroffen 
würde. 
Weniger hoffnungsvoll als noch i m Vorjahr 
zeigte man sich i m Hinblick auf die Situa
tion i n Kuba. Die Kommission bedauerte, 
daß die kubanische Regierung dem vom 
Generalsekretär eingesetzten Sonderbeauf
tragten nicht die Gelegenheit gegeben hat, 
sein Mandat zu erfüllen, indem er nicht 
m i t dem kubanischen Volk und der Regie
rung zusammentreffen konnte. Dabei be
dauerte man insbesondere, daß die Regie
rung als Mitgl ied der Kommission ihre 
Pflicht zur Kooperation m i t dem Men
schenrechtsgremium nicht erfüllt hat. Fer
ner wurden die zahlreichen - von den USA 
traditionell besonders betonten - Men
schenrechtsverletzungen i n dem Karibik
staat bedauert; insbesondere beklagte man 
sich über die von der Regierung organisier
ten Mob-Aktivitäten gegen Menschen
rechtsaktivisten. Der Sonderbeauftragte 
bemängelte auch das Fehlen einer Auswan
derungsregelung, was nach wie vor, zusam
men m i t der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage des Landes, zur Flucht vieler Men
schen unter gefährlichsten Bedingungen 
führe. Die Regierung wurde aufgefordert, 
die universell anerkannten Menschenrech
te zu fördern und zu schützen und ihre Ver
letzung zu beenden. Zudem ersuchte die 
Kommission ihren Vorsitzenden, seinen 
Sonderbeauftragten für Kuba wieder einzu
setzen. 
Handlungsbereit zeigte man sich i m H i n 
blick auf die besorgniserregende Men
schenrechtssituation i n Myanmar und ent
schied sich für den Einsatz eines Sonderbe
richterstatters. Dieser soll unter anderem 
untersuchen, inwieweit i n Myanmar Fort
schritte h in zur Übertragung der Macht an 
eine Zivilregierung und zu einer neuen 
Verfassung gemacht werden. Bedauert wur
de die Tatsache, daß die zahlreichen Zusi
cherungen, Schritte auf dem Weg zur Eta
blierung eines demokratischen Staates zu 
unternehmen, nicht verwirklicht wurden. 
In Zukunft soll die bisher nach dem >1503-
Verfahren> vertraulich erörterte Menschen
rechtssituation i n Myanmar i n öffentlicher 
Sitzung debattiert werden. 
Auch i n Iran soll die Menschenrechtslage 
weiterhin scharf beobachtet werden. Die 
Kommission zeigte sich tief besorgt über 
die anhaltenden Menschenrechtsverlet
zungen und auch über die Tatsache, daß 
trotz der gegenteiligen Forderung des Son
derbeauftragten der Vollzug der Todesstrafe 
nicht abgenommen hat, sondern vielmehr 
zunehmend praktiziert wurde. So wurde 
das Mandat des Sonderbeauftragten Galin-
do Pohl gegen den Willen der iranischen 
Regierung verlängert. Galindo Pohl hatte 
i n seinem Bericht darauf aufmerksam ge
macht, daß i m fahre 1991 mehr Exekutio
nen durchgeführt wurden als i n den beiden 
vorangegangenen Jahren zusammen. 
Weniger handlungsbereit zeigte sich die 
Kommission etwa i m Fall China wegen Ti

bet, i n dem sie sich noch nicht zu einer 
Verurteilung entschließen konnte. 
Zurückgezogen wurde ein Resolutionsent
wurf zum Massaker der indonesischen Ar
mee i n Osttimor i m November 1991, wo 
auf dem Friedhof i n D i l i zahlreiche Z i v i l i 
sten ermordet wurden. Die Kommission 
beklagte jedoch den Vorfall i n einer Kon
senserklärung ihres Vorsitzenden und wür
digte die diesbezügliche Reaktion der indo
nesischen Regierung, die eine Untersu
chungskommission gebildet hat. 
Beachtung schenkte die Kommission der 
Verbesserung der Menschenrechtslage i n 
Rumänien, wenngleich weiterhin erhebli
che Mängel zu beseitigen sind, wie etwa 
i m Hinblick auf die praktische Anwendung 
der neuen Verfassung und der anderen Ge
setze, die Unabhängigkeit und Unpartei
lichkeit des Gerichtssystems und die M i n 
derheiten. Die Kommission forderte die 
Regierung auf, ihre Anstrengungen i m Be
reich des Schutzes der Menschenrechte 
fortzuführen. 
Hinsichtlich der Lage i n Sri Lanka äußerte 
man sich insbesondere besorgt über die 
große Zahl von verschwundenen Personen. 
Die Betrachtung der Menschenrechtssitua
t ion i n Zypern wurde auf die folgende Ta
gung verschoben. Verbessert hat sich hinge
gen die Situation i n El Salvador. Zufrieden 
war die Kommission i m Hinblick auf die 
Abkommen vom 31.Dezember 1991 und 
lö.Januar 1992, m i t denen der bewaffnete 
Konfl ikt beendet wurde und die Parteien 
die Demokratisierung des Landes unter
stützen, die Menschenrechte garantieren 
und der salvadorianischen Gesellschaft zur 
Wiederversöhnung verhelfen wollen. Die 
Kommission drängte die Regierung und die 
FMLN, strikt an den Abkommen festzu
halten, und lobte die Erfolge des UN-Gene
ralsekretärs, die durch den Einsatz der 
ONUSAL erzielt worden waren. 

VII I . I m Zusammenhang m i t dem Tages
ordnungspunkt der Beratungsdienste i m 
Menschenrechtsbereich wurde die Ver
schlechterung der Menschenrechtssitua
t ion i n Äquatorialguinea angeprangert. Ein 
unabhängiger Experte soll eingesetzt wer
den. 
I m Hinblick auf die Menschenrechtssitua
tion i n Haiti verurteilte die Kommission 
aufs schärfste den Sturz des verfassungsge
mäß gewählten Präsidenten Aristide sowie 
die Anwendung von Gewalt und militäri
schem Zwang und die nachfolgende Ver
schlechterung der Menschenrechtssitua
tion. Beklagt wurden die zahlreichen Men
schenrechtsverletzungen unter der illega
len Regierung nach dem Putsch vom 
29.September 1991. So ergriff die Kommis
sion dann auch konkrete Maßnahmen, in 
dem ein Sonderberichterstatter eingesetzt 
wurde. 

IX. Christian Tomuschat berichtete als 
unabhängiger Experte erneut über die Lage 
i n Guatemala und hob hervor, daß das Phä
nomen der Straffreiheit für gewaltsame 
Verbrechen seine Schatten über jeden Be
wohner dieses Landes werfe. Nach seiner 
Ansicht ist die Regierung durchaus gewillt, 
die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuhalten 
und zu stärken, das spezifische Problem für 
Guatemala liege jedoch i n der Konkretisie
rung dieses Willens dergestalt, daß jeder 
Teil der Regierungsmaschinerie davon er
reicht werden müsse. In seinem Bericht 
schlägt Tomuschat vor, ständig einen Men-
schenrechts-Bediensteten i n Guatemala zu 
postieren, etwa i m Rahmen des U N D P 
oder des UNHCR. 
Wenngleich seit dem Machtübergang auf 
Präsident Serrano i m Januar 1991 keine 
tiefgreifenden Änderungen hinsichtlich 
der Gewalttaten zu verzeichnen seien, be
tonte Tomuschat, daß auch positive Resul-

Einen der Höhepunkte der 46.Generalversammlung der Vereinten Nationen stellte die nach 
vorangegangener Empfehlung des Sicherheitsrats durch Akklamation erfolgte Wahl des neuen 
Generalsekretärs der Weltorganisation dar. Am gleichen Tag, dem 3.Dezember 1991, legte 
Boutros Boutros-Ghali in Gegenwart des scheidenden Generalsekretärs seinen Amtseid ab. 
Boutros-Ghali ist nach dem Norweger Trygve Lie, dem Schweden Dag Hammarskjöld, dem 
Myanmaren U Thant, dem Österreicher Kurt Waldheim und dem Peruaner Javier Pérez de 
Cuéllar der sechste Generalsekretär der UN; zugleich ist er der erste vom afrikanischen Konti
nent. Siehe auch seine Kurzbiographie in VN 6/1991 S.192 und den Aufsatz von fürgen Kramer, 
Neue Weltordnung statt Neuer Weltwirtschaftsordnung. Die Verfassung der Vereinten Natio
nen zu Beginn der Ära Boutros-Ghali, VN 6/1991 S.189ff. 
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täte zu verzeichnen sind. Hinsichtlich der 
Hilfestellung für Guatemala auf dem Ge
biet der Menschenrechte bezeichnete es 
die Kommission als klare Verpflichtung der 
Regierung, die Menschenrechte zu garan
tieren, und ermunterte sie sowie die oppo-
sitionielle »Unidad Revolucionaria Natio
nal Guatemalteca', ihre Verhandlungen 
entsprechend dem i n den Abkommen von 
Mexiko und Querétaro festgelegten Pro
gramm fortzuführen. Trotz dieser positiven 
Ansätze war die Kommission angesichts 
schwerwiegender Menschenrechtsverlet
zungen besorgt, die gleichwohl zu ver
zeichnen waren. So ermahnte sie die Regie
rung zur Weiterentwicklung rechtlicher 
und institutioneller Reformen, u m die 
Achtung der Menschenrechte auch durch 
Behörden und Sicherheitskräfte zu sichern. 
Ferner ersuchte die Kommission den U N -
Generalsekretär, weiterhin der Regierung 
beratend zur Seite zu stehen und das Man
dat des unabhängigen Experten zu verlän
gern. 

X. Wieder kritisiert wurde von einigen 
Staatenvertretern die Arbeitsweise der Un
terkommission zur Verhütung von Diskri
minierung und für Minderheitenschutz. So 
vertrat etwa die US-Delegation die Auffas
sung, daß die Unterkommission m i t zu 
vielen Studien befaßt sei, die, wenngleich 
zum Teil nutzbringend, zum Teil jedoch 
auch von marginaler Bedeutung seien. Fer
ner bemängelte sie die zu große Anzahl von 
Berichterstattern. 
Den m i t Minderheitenfragen befaßten Son

derberichterstatter der Unterkommission 
beauftragte die Kommission i n einer Reso
lut ion über den Schutz der Roma (Zigeu
ner), der Lage der Roma (Zigeuner) beson
dere Beachtung zu schenken; zugleich reg
te sie an, daß die Staaten geeignete Maß
nahmen gegen eine Diskriminierung die
ser Bevölkerungsgruppe ergreifen. Die 
Resolution wurde ohne Gegenstimme m i t 
43 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenom
men. Enthalten hatte sich auch Deutsch
land; als Grund wurde die selektive Nen
nung der Roma angegeben. Diese gälten i n 
Deutschland nicht als Minderheit, und po
sitive Diskriminierung zu ihren Gunsten 
komme nicht i n Frage. 

XI . Ein weiterer Punkt der Debatte war 
schließlich die für das Jahr 1993 anstehen
de Weltkonferenz über Menschenrechte. In 
der Sitzung zu diesem Punkt hatte die 
deutsche Delegation die unangenehme 
Aufgabe, die letztjährige Einladung der 
Menschenrechtskonferenz nach Berlin zu
rücknehmen zu müssen. Der damalige Au
ßenminister Genscher hatte i n einem Brief 
an den Generalsekretär erklärt, daß we
sentliche Voraussetzungen für die Abhal
tung einer derartigen Konferenz i n 
Deutschland momentan nicht gegeben 
seien. So war denn auch Delegationsleiter 
Gerhart Rudolf Baum, ehemaliger Bonner 
Innenminister, sichtlich bemüht zu versi
chern, wie sehr Deutschland diesen Um
stand bedauere und daß die Stärkung und 
Förderung der Menschenrechte ein wesent
liches Element deutscher Politik sei. Er gab 

seiner Überzeugung Ausdruck, daß die 
Menschenrechtskonferenz einen wesentli
chen Beitrag zur Fortentwicklung der Men
schenrechte leisten würde, und sicherte 
Deutschlands Unterstützung zu. In der 
Fortentwicklung der Menschenrechte, der 
Identifizierung von Hindernissen auf die
sem Weg und der Überwindung derselben 
sah Baum denn auch das wesentliche Man
dat der Konferenz. In Betracht zu ziehen 
seien dabei auch die Möglichkeit eines 
internationalen Gerichtshofs für Men
schenrechte und eines UN-Hochkommis
sars für Menschenrechte. 

XII . Die von der Kommission behandelten 
vertraulichen Mitteilungen unter dem 
• 1503-Verfahren- betrafen i n diesem Jahr 
Bahrain, Myanmar, Somalia, Sudan, Syrien 
und Tschad. Die Untersuchung der Lage i n 
Syrien wurde abgeschlossen. 

In diesem Frühjahr beendete Jan Marten-
son seine Tätigkeit als Untergeneralsekre
tär für Menschenrechte; i n seiner Schluß
rede stellte er große Unterschiede des heu
tigen Weltbildes zu dem i m Jahre 1987 her
aus, i n dem er die Verantwortung für das 
Menschenrechtszentrum übernommen 
hatte. Als bedeutenden Bestandteil der 
zwischenzeitlich eingetretenen Verände
rungen nannte er die Achtung der Men
schenrechte als Kernelement der nationa
len und internationalen Politik. Als sein 
Nachfolger wurde Antoine Bianca w i l l 
kommen geheißen. 

Gudrun Roitzheim • 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

- in der Erkenntnis, daß die Änderung des 
Klimas auf der Erde und ihre negativen 
Auswirkungen die gesamte Menschheit be
treffen, 

- besorgt darüber, daß menschliche Aktivitä
ten zu einer wesentlichen Erhöhung der 
Konzentration der Treibhausgase in der At
mosphäre geführt haben, daß dieser An
stieg den natürlichen Treibhauseffekt noch 
verstärkt und daß dies im Durchschnitt zu 
einer zusätzlichen Erwärmung von Erd
oberfläche und Atmosphäre führen wird 
und negative Auswirkungen auf die natür
lichen Ökosysteme und die Menschen ha
ben kann, 

- in Kenntnis der Tatsache, daß der größte 
Teil der früheren und heutigen weltweiten 
Emissionen an Treibhausgasen aus den In
dustrieländern stammt, daß die Pro-Kopf-
Emissionen der Entwicklungsländer noch 
relativ gering sind und daß der Anteil der 
von den Entwicklungsländern verursach
ten weltweiten Emissionen zunehmen 
wird, um deren soziale und entwicklungs
politische Bedürfnisse zu befriedigen, 

- in dem Bewußtsein der Rolle und der Be

deutung, die Treibhausgassenken und 
-Speicher für die Ökosysteme des Landes 
und des Meeres spielen, 

- in Kenntnis der Tatsache, daß es viele Un
sicherheiten bei der Vorhersage von Klima
änderungen gibt, vor allem in bezug auf 
den zeitlichen Rahmen, das Ausmaß und 
die regionale Struktur dieser Änderungen, 

- in der Erkenntnis, daß angesichts des glo
balen Charakters der Klimaänderungen al
le Länder dazu aufgefordert sind, weitestge
hend zusammenzuarbeiten und sich an ei
ner wirksamen und geeigneten internatio
nalen Reaktion entsprechend ihrer gemein
samen aber differenzierten Verantwortung, 
ihren jeweiligen Fähigkeiten sowie ihrer so
zialen und wirtschaftlichen Lage zu beteili
gen, 

- unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der am 16.Juni 1972 in Stock
holm verabschiedeten Erklärung der Konfe
renz der Vereinten Nationen über die Um
welt des Menschen, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß die Staa
ten in Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen und den Grundsät
zen des Völkerrechts das Hoheitsrecht ha
ben, ihre eigenen Naturschätze nach ihren 

jeweiligen umweit- und entwicklungspoli
tischen Grundsätzen zu nutzen, und 
gleichzeitig die Verantwortung dafür tra
gen, daß Maßnahmen in ihrem Hohheits-
bereich oder unter ihrer Kontrolle der Um
welt anderer Staaten oder Gebiete außer
halb der Grenzen ihrer nationalen Recht
sprechung keinen Schaden zufügen, 

- in Bekräftigung des Grundsatzes, demzu
folge die Staaten in der internationalen Zu
sammenarbeit zur Bekämpfung von Klima
änderungen souverän sind, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß die Staa
ten wirksame umweltpolitische Rechtsvor
schriften erlassen sollten, daß umweltpoli
tische Maßstäbe, Zielsetzungen und Priori
täten den umweit- und entwicklungspoliti
schen Zusammenhang widerspiegeln soll
ten, für den sie gelten, und daß die von 
manchen Staaten gesetzten Maßstäbe für 
andere Länder, insbesondere Entwicklungs
länder, ungeeignet sind und zu ungerecht
fertigten wirtschaftlichen und sozialen Be
lastungen führen können, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Resolution 44/228 der Generalversamm
lung vom 22.Dezember 1989 zur Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und 
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Entwicklung, sowie der Resolution 43/53 
vom ö.Dezember 1988, 44/207 vom 22.De- 
zember 1989, 45/212 vom 21.Dezember 
1990 und 46/169 vom 19.Dezember 1991 
zum Schutz des Weltklimas für heutige 
und künftige Generationen, 

- femer unter Hinweis auf die Bestimmun
gen der Resolution 44/206 der Generalver
sammlung vom 22.Dezember 1989 zu den 
möglichen negativen Folgen eines Anstiegs 
des Meeresspiegels für Inseln und Küsten
gebiete, insbesondere tiefliegende Küsten
gebiete, sowie der einschlägigen Bestim
mungen der Resolution 44/172 der Gene
ralversammlung vom 19.Dezember 1989 
zur Durchführung des Aktionsplans zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung, 

- weiterhin unter Hinweis auf das Wiener 
Übereinkommen zum Schutz der Ozon
schicht aus dem fahr 1985 sowie das Mont
realer Protokoll aus dem Jahr 1987 in seiner 
am 29.Juni 1990 geänderten Fassung über 
die Stoffe, die die Ozonschicht zerstören, 

- in Kenntnis der am 7.November 1990 verab
schiedeten Ministererklärung der Zweiten 
Weltklimakonferenz, 

- in dem Bewußtsein der wertvollen analyti
schen Arbeit, die in vielen Staaten zum 
Thema Klimaänderungen geleistet wird, 
und der bedeutsamen Beiträge der Weltor
ganisation für Meteorologie, des Umwelt
programms der Vereinten Nationen und an
derer Organe, Organisationen und Gremien 
der Vereinten Nationen sowie anderer in
ternationaler und zwischenstaatlicher Gre
mien beim Austausch der Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Forschung und der 
Koordinierung der Forschungsarbeiten, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß die für 
das Verständnis und die Behandlung des 
Problems der Klimaänderungen notwendi
gen Schritte umweltpolitisch, sozial und 
wirtschaftlich am wirksamsten sind, wenn 
sie auf maßgeblichen wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Überle
gungen basieren und unter Berücksichti
gung neuer Erkenntnisse auf diesen Gebie
ten laufend neu bewertet werden, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß ver
schiedene Maßnahmen zur Bewältigung 
der Klimaänderungen wirtschaftlich an 
sich gerechtfertigt sein können und dabei 
auch zur Lösung anderer Umweltprobleme 
beitragen können, 

- ferner in Anerkennung der Tatsache, daß 
die Industrieländer auf der Grundlage kla
rer Prioritäten als ersten Schritt in Rich
tung auf eine umfassende Bewältigungs
strategie auf weltweiter, nationaler und, wo 
vereinbart, auf regionaler Ebene umgehend 
flexible Maßnahmen ergreifen müssen, die 
alle Treibhausgase und ihren jeweiligen 
Beitrag zur Zunahme des Treibhauseffektes 
berücksichtigen, 

- weiterhin in Anerkennung der Tatsache, 
daß tiefliegende und andere kleine Insel
staaten sowie tiefliegende Küsten-, Trok-
ken- und Halbtrockengebiete oder Gebiete, 
die Überflutungen, Dürreperioden und Wü
stenbildungen ausgesetzt sind sowie Ent
wicklungsländer mit empfindlichen Ge-
birgsökosystemen besonders anfällig für 
die negativen Auswirkungen der Klimaän
derungen sind, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß sich für 
solche Länder, insbesondere die Entwick
lungsländer, deren Wirtschaft in hohem 
Maße von der Produktion, Nutzung und 

dem Export fossiler Brennstoffe abhängt, 
aus den Maßnahmen zur Begrenzung 
der Treibhausgasemissionen besondere 
Schwierigkeiten ergeben, 

- in dem Bekenntnis, daß Maßnahmen zur 
Bewältigung der Klimaänderungen mit der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwick
lung koordiniert werden sollten, damit un
ter voller Berücksichtigung der legitimen 
vorrangigen Bedürfnisse der Entwick
lungsländer nach anhaltendem Wirt
schaftswachstum und Beseitigung der Ar
mut negative Auswirkungen auf diese Ent
wicklung vermieden werden, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß alle 
Länder, insbesondere die Entwicklungs
länder, Zugang zu Ressourcen haben müs
sen, die für das Erreichen einer nachhalti
gen gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Entwicklung notwendig sind, und 
daß auf dem Weg dahin der Energiever
brauch der Entwicklungsländer notwendi
gerweise steigen wird - auch wenn die 
Möglichkeiten einer besseren Energieaus
nutzung und der Kontrolle der Treibhaus
gasemissionen im allgemeinen berück
sichtigt werden, wozu auch der Einsatz 
neuer Technologien zu Bedingungen ge
hört, die durch einen solchen Einsatz wirt
schaftlichen und sozialen Nutzen bringen, 

- entschlossen, das Klimasystem für heutige 
und künftige Generationen zu schützen, 

> sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen ' 

Im Sinne dieses Übereinkommens haben die 
nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
1. »Negative Auswirkungen der Klimaände

rungen" bezeichnet die sich aus der Klima
änderung ergebenden Veränderungen in 
der physikalischen und belebten Umwelt, 
die auf die Zusammensetzung, Belastbar
keit oder Produktivität natürlicher und ge
regelter Ökosysteme oder auf die Vorgänge 
des sozio-ökonomischen Systems oder die 
Gesundheit und das Wohlergehen des 
Menschen erhebliche schädliche Auswir
kungen haben. 

2. »Klimaänderung- bezeichnet eine Ände
rung des Klimas, die direkt oder indirekt 
auf menschliche Aktivitäten zurückzu
führen ist, die die Zusammensetzung der 
Erdatmosphäre verändert und die zusätz
lich zu den natürlichen Klimaschwankun
gen über vergleichbare Zeiträume beob
achtet wurde. 

3. »Klimasystem' bezeichnet die Gesamtheit 
der Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre 
und Geosphäre sowie deren Wechselwir
kungen. 

4 »Emissionen- bezeichnet die Freisetzung 
von Treibhausgasen bzw. deren Vorläufer
substanzen in die Atmosphäre über einem 
bestimmten Gebiet und in einem be
stimmten Zeitraum. 

5. »Treibhausgase- bezeichnet sowohl die na
türlichen als auch die anthropogenen gas
förmigen Bestandteile der Atmosphäre, die 
die infrarote Strahlung absorbieren und 
wieder abgeben. 

6. »Regionale Organisation zur wirtschaftli
chen Intégration- bezeichnet eine Organi
sation, die sich aus souveränen Staaten 

Die Überschriften der Artikel sollen dem Leser 
die Lektüre erleichtern. 

einer bestimmten Region zusammensetzt, 
die für die unter dieses Übereinkommen 
oder seine Protokolle fallenden Fragen zu
ständig ist und in Übereinstimmung mit 
den internen Verfahren ordnungsgemäß 
befugt ist, die betreffenden Urkunden zu 
unterzeichnen, zu ratifizieren, anzuneh
men, zu genehmigen oder ihnen beizutre
ten. 

7. »Speicher' bezeichnet ein oder mehrere Be
standteile des Klimasystems, in dem ein 
Treibhausgas oder eine Vorläufersubstanz 
eines Treibhausgases gelagert wird. 

8. »Senke- bezeichnet einen Prozeß, Schritt 
oder Mechanismus, durch den ein Treib
hausgas, Aerosol oder eine Vorläufersub
stanz eines Treibhausgases aus der Atmo
sphäre entfernt wird. 

9. >Quelle< bezeichnet einen Prozeß oder 
Schritt, durch den ein Treibhausgas, Aero
sol oder eine Vorläufersubstanz eines 
Treibhausgases in die Atmosphäre freige
setzt wird. 

Artikel 2 
Zielsetzung 

Das endgültige Ziel dieses Übereinkommens 
und aller damit verbundenen Rechtsinstru
mente, die die Vertragsstaatenkonferenz an
nimmt, ist es, in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Bestimmungen des Überein
kommens die Stabilisierung der Treibhaus
gaskonzentrationen in der Atmosphäre auf ei
nem Niveau zu erreichen, auf dem eine ge
fährliche anthropogene Störung des Klimasy
stems verhindert werden kann. Ein solches 
Niveau ist innerhalb eines Zeitraums zu er
reichen, der ausreicht, damit sich die Ökosy
steme auf natürliche Weise der Klimaände
rung anpassen können, um sicherzustellen, 
daß die Lebensmittelproduktion nicht gefähr
det ist und die wirtschaftliche Entwicklung 
auf nachhaltige Weise fortgeführt werden 
kann. 

Artikel 3 
Grundsätze 

Bei ihrem Bemühen, das Ziel des Überein
kommens zu erreichen und seine Bestim
mungen durchzuführen, werden die Vertrags
staaten u.a. von folgenden Grundsätzen gelei
tet: 
1. Die Vertragsstaaten sollten auf gleichbe
rechtigter Grundlage und entsprechend ihrer 
gemeinsamen aber differenzierten Verantwor
tung und ihrer jeweiligen Fähigkeiten das Kli
masystem zum Wohle heutiger und künftiger 
Generationen der Menschheit schützen. 
Demzufolge sollten die Industrieländer unter 
den Vertragsstaaten bei der Bekämpfung der 
Klimaänderungen und deren negativen Aus
wirkungen die Führung übernehmen. 
2. Die speziellen Bedürfnisse und besonderen 
Umstände der Entwicklungsländer unter den 
Vertragsstaaten, vor allem derjenigen, die be
sonders anfällig sind für die negativen Aus
wirkungen der Klimaänderungen sowie die 
der Vertragsstaaten, vor allem der Entwick
lungsländer, die nach diesem Übereinkom
men eine unverhältnismäßig oder ungewöhn
lich große Belastung zu tragen hätten, sollten 
umfassend berücksichtigt werden. 
3. Die Vertragsstaaten sollten Vorkehrungen 
treffen, um den Ursachen der Klimaänderun
gen vorzubeugen, sie zu verhindern oder so 
gering wie möglich zu halten und deren nega
tiven Auswirkungen zu mildem. Dort, wo 
emsthafte und nicht wieder gut zu machende 
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Schäden drohen, sollte fehlende wissen
schaftliche Klarheit nicht als Grund dafür 
dienen, solche Maßnahmen zu verschieben. 
Dabei sollte berücksichtigt werden, daß die 
Programme und Maßnahmen zur Bewälti
gung der Klimaänderungen kostenwirksam 
sein sollten, um so den Gesamtnutzen zu 
möglichst geringen Kosten zu gewährleisten. 
Deshalb sollten die Programme und Maßnah
men die unterschiedlichen sozio-ökonomi-
schen Zusammenhänge berücksichtigen, um
fassend sein, alle wichtigen Quellen, Senken 
und Speicher der Treibhausgase und der An
passung abdecken sowie alle Wirtschaftsbe
reiche umfassen. Bemühungen zur Bewälti
gung der Klimaänderungen können von in
teressierten Vertrags Staaten gemeinsam un
ternommen werden. 
4. Die Vertragsstaaten haben ein Recht auf 
nachhaltige Entwicklung und sollten diese 
fördern. Programme und Maßnahmen zum 
Schutz des Klimasystems gegen vom Men
schen verursachte Veränderungen sollten den 
speziellen Bedingungen jeder Vertragspartei 
angepaßt sein und in die nationalen Entwick
lungsprogramme eingebunden werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß wirtschaftliche 
Entwicklung eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist, daß Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Klimaänderungen verabschiedet werden. 
5. Die Vertragsstaaten sollten zusammenar
beiten, um ein stützendes und offenes inter
nationales Wirtschaftssystem zu fördern, das 
zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und 
nachhaltiger Entwicklung in allen Vertrags
staaten, insbesondere den Entwicklungslän
dern, führt. Damit wären sie in der Lage, die 
Probleme der Klimaänderungen besser zu be
wältigen. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Klimaänderungen, einschließlich einseitiger 
Maßnahmen, sollten weder als Mittel w i l l 
kürlicher oder ungerechtfertigter Diskrimi
nierung noch als versteckte Beschränkung des 
internationalen Handels dienen. 

Artikel 4 
Verpflichtungen 

1. Alle Vertragsstaaten werden, unter Berück
sichtigung ihrer gemeinsamen aber differen
zierten Verantwortung und ihrer speziellen 
nationalen und regionalen Entwicklungsprio
ritäten, Ziele und Bedingungen: 
a) in Übereinstimmung mit Artikel 12 natio

nale Bestandslisten erstellen, in regelmä
ßigen Abständen aktualisieren, veröffent
lichen und der Vertragsstaatenkonferenz 
zur Verfügung stellen, in denen die anthro-
pogenen Emissionen aller nicht durch das 
Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgase aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken enthalten sind, wobei ver
gleichbare, von der Vertragsstaatenkonfe
renz festzulegende Methoden anzuwenden 
sind; 

b) nationale und gegebenenfalls regionale 
Programme formulieren, umsetzen, veröf
fentlichen und regelmäßig aktualisieren, 
in denen Maßnahmen zur Minderung der 
Klimaänderungen enthalten sind, die das 
Problem der anthropogenen Emissionen 
aller nicht durch das Montrealer Protokoll 
geregelten Treibhausgase aus Quellen und 
deren Abbau durch Senken angehen, und 
eine angemessene Anpassung an die Kli
maänderungen erleichtern; 

c) die Entwicklung, Anwendung und Verbrei
tung, einschließlich den Transfer, von 
Technologien, Methoden und Verfahren, 

die die anthropogenen Emissionen der 
nicht durch das Montrealer Protokoll gere
gelten Treibhausgase in allen wichtigen 
Bereichen, einschließlich Energie, Trans
port, Industrie, Landwirtschaft, Borstwirt
schaft und Abfallwirtschaft, bekämpfen, 
verringern oder verhindern, fördern und zu 
diesem Zweck zusammenarbeiten; 

d) nachhaltige Bewirtschaftung fördern und 
den Schutz und, je nachdem, die Verbesse
rung von Senken und Speichern aller nicht 
durch das Montrealer Protokoll geregelten 
Treibhausgase, einschließlich Biomasse, 
Wälder und Meere sowie von anderen Öko
systemen des Landes, der Küsten und der 
Meere fördern und in diesem Bereich zu
sammenarbeiten; 

e) zusammenarbeiten, um die Anpassung an 
die Auswirkungen der Klimaänderungen 
vorzubereiten; geeignete und integrierte 
Pläne zur Bewirtschaftung von Küstenge
bieten, Wasserressourcen und Landwirt
schaft sowie für den Schutz und die Wie
derherstellung von Gebieten, vor allem in 
Afrika, die von Dürreperioden und Wü
stenbildung sowie von Überschwemmun
gen betroffen sind, entwickeln und ausar
beiten; 

f) in ihren entscheidenden sozial-, wirt-
schafts- und umweltpolitischen Zielen 
und Maßnahmen soweit wie möglich 
Aspekte der Klimaänderung miteinbezie
hen und geeignete Methoden, z.B. auf na
tionaler Ebene formulierte und festgelegte 
Verträglichkeitsprüfungen, anwenden, um 
die negativen Auswirkungen der Projekte 
oder Maßnahmen, die sie zur Abschwä-
chung der oder Anpassung an die Klimaän
derung durchgeführt haben, auf Wirt
schaft, Volksgesundheit und Umweltquali
tät so gering wie möglich zu halten; 

g) wissenschaftliche, technologische, techni
sche, sozio-ökonomische und weitere For
schungsbereiche sowie systematische Be
obachtungen und Entwicklungen von Da
tenarchiven, die sich mit dem Klimasy
stem befassen und dazu gedacht sind, das 
Verständnis zu fördern und die verbleiben
den Unklarheiten in bezug auf Ursachen, 
Auswirkungen, Ausmaß und zeitlichen 
Rahmen der Klimaänderungen sowie die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen ver
schiedener Bewältigungsstrategien zu ver
mindern oder auszuschließen, fördern und 
in diesem Bereich zusammenarbeiten; 

h) den umfassenden, ungehinderten und so
fortigen Austausch wichtiger wissen
schaftlicher, technologischer, technischer, 
sozio-ökonomischer und juristischer Infor
mationen über das Klimasystem und die 
Klimaänderungen sowie über die wirt
schaftlichen und sozialen Folgen verschie
dener Bewältigungsstrategien fördern und 
in diesem Bereich zusammenarbeiten; 

i) Erziehung, Ausbildung und öffentliches 
Bewußtsein auf dem Gebiet der Klimaän
derungen fördern und in diesem Bereich 
zusammenarbeiten und eine größtmögli
che Beteiligung an diesem Prozeß, auch 
durch Nicht-Regierungsorganisationen, 
unterstützen; sowie 

j) i n Übereinstimmung mit Artikel 12 der 
Vertragsstaatenkonferenz Informationen 
über die Durchführung zuleiten. 

2. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, sowie andere in Anlage I genannte Ver
tragsparteien verpflichten sich insbesondere 
zu folgendem: 

a) Jeder Vertragsstaat bzw. jede Vertragspartei 
beschließt nationale" Ziele und ergreift 
entsprechende Maßnahmen zur Abschwä-
chung der Klimaänderungen, indem er sei
ne bzw. sie ihre anthropogenen Treibhaus
gasemissionen begrenzt und seine bzw. ih
re Treibhausgassenken und Speicher 
schützt und vergrößert. Diese Ziele und 
Maßnahmen werden zeigen, daß die Indu
strieländer bei der Änderung längerfristi
ger Trends bei den anthropogenen Emissi
onen in Übereinstimmung mit den Zielen 
dieses Übereinkommens die Führung 
übernehmen. Dabei erkennen sie an, daß 
eine Rückkehr zu den in der Vergangenheit 
ausgestoßenen Mengen an anthropogenen 
Emissionen von Kohlendioxid und ande
ren nicht durch das Montrealer Protokoll 
geregelten Treibhausgasen zum Ende die
ses Jahrzehnts zu einer solchen Änderung 
beitragen würde. Sie berücksichtigen die 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
und Ansätze ebenso wie die unterschiedli
chen wirtschaftlichen Strukturen und 
Rohstoffvorkommen dieser Vertragsstaa
ten bzw. Vertragsparteien. Sie berücksich
tigen außerdem die Notwendigkeit, ein 
starkes und nachhaltiges Wirtschafts
wachstum aufrechtzuerhalten, verfügbare 
Technologien und andere individuelle 
Umstände sowie die Tatsache, daß jeder 
dieser Vertragsstaaten bzw. jede dieser Ver
tragsparteien zu den weltweiten Bemü
hungen, das Ziel zu erreichen, gerechte 
und angemessene Beiträge leisten muß. 
Diese Vertragsstaaten bzw. Vertragspar
teien können solche Maßnahmen zusam
men mit anderen Vertragsstaaten bzw. Ver
tragsparteien durchführen und andere Ver
tragsstaaten bzw. Vertragsparteien darin 
unterstützen, einen Beitrag zum Erreichen 
des in diesem Übereinkommen, insbeson
dere in diesem Unterabschnitt, genannten 
Ziels zu leisten; 

b) Um diesem Ziel näher zu kommen, infor
miert jeder dieser Vertragsstaaten bzw. jede 
dieser Vertragsparteien innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens für ihn bzw. sie und da
nach in regelmäßigen Abständen in Über
einstimmung mit Artikel 12 ausführlich 
über seine bzw. ihre i n Unterabschnitt a) 
erwähnten Ziele und Maßnahmen sowie 
über seine bzw. ihre sich daraus ergeben
den voraussichtlichen anthropogenen 
Emissionen aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken von nicht durch das Montre
aler Protokoll geregelten Treibhausgasen 
für den in Unterabschnitt a) genannten 
Zeitraum mit dem Ziel, allein oder ge
meinsam die anthropogenen Emissionen 
an Kohlendioxid und anderen nicht durch 
das Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgasen wieder auf die Werte von 1990 
zurückzuführen. Diese Angaben werden 
von der Vertragsstaatenkonferenz auf ihrer 
ersten Tagung und danach in regelmäßigen 
Abständen in Übereinstimmung mit Art i 
kel 7 überprüft; 

c) Bei den Berechnungen der Emissionen von 
Treibhausgasen aus Quellen und deren Ab
bau durch Senken i m Sinne von Unter
abschnitt b] sollten die besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Kenntnisse berück-

* * Dazu zählen Ziele und Maßnahmen, die von re
gionalen Organisationen zur wirtschaftlichen In
tegration verabschiedet wurden. 
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sichtigt werden, einschließlich der effekti
ven Kapazität von Senken und den jeweili
gen Beiträgen dieser Gase zu Klimaände
rungen. Auf ihrer ersten Tagung erwägt 
und vereinbart die Vertragsstaatenkonfe
renz die Methoden für diese Berechnun
gen, die sie danach in regelmäßigen Ab
ständen überprüft; 

d) Auf ihrer ersten Tagung überprüft die Ver
tragsstaatenkonferenz die Angemessen
heit der Unterabschnitte a) und b). Eine 
solche Überprüfung erfolgt unter Berück
sichtigung der besten verfügbaren wissen
schaftlichen Informationen und Beurtei
lungen zu Klimaänderungen und deren 
Auswirkungen, sowie unter Berücksichti
gung maßgeblicher technischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Informationen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung ergreift 
die Vertragsstaatenkonferenz geeignete 
Maßnahmen, zu denen auch Änderungen 
der in den Unterabschnitten a) und b) ge
nannten Verpflichtungen zählen können. 
Auf ihrer ersten Tagung entscheidet die 
Vertragsstaatenkonferenz über die Krite
rien für eine gemeinsame Durchführung, 
wie sie in Unterabschnitt a) angegeben ist. 
Eine zweite Überprüfung der Unterab
schnitte a] und b) findet spätestens bis 
zum 31.Dezember 1998 statt. Danach er
folgt diese Überprüfung in regelmäßigen 
Abständen, bis das Ziel dieses Überein
kommens erreicht ist; 

e) Jeder dieser Vertragsstaaten bzw. jede die
ser Vertragsparteien: 
i) koordiniert gegebenenfalls mit anderen 

Vertragsstaaten bzw. Vertragsparteien 
maßgebliche Wirtschafts- und Verwal
tungsinstrumente, die mit Blick auf Er
reichen des Ziels des Übereinkommens 
entwickelt wurden; und 

ii) bestimmt und überprüft in regelmäßi
gen Abständen seine bzw. ihre eigenen 
Ziele und Verfahren, die solche Akt iv i 
täten begünstigen, die zu stärkeren 
Emissionen anthropogener, nicht 
durch das Montrealer Protokoll gere
gelter Treibhausgase führen, als dies 
sonst der Fall wäre; 

f ) M i t Zustimmung des betroffenen Vertrags
staates bzw. der betroffenen Vertragspartei 
überprüft die Vertragsstaatenkonferenz 
spätestens bis zum 31.Dezember 1998 die 
verfügbaren Informationen in der Absicht, 
über geeignet erscheinende Änderungen 
der in den Anlagen I und II enthaltenen Li
sten zu entscheiden,-

g) Jeder nicht in Anlage I genannte Vertrags
staat kann in seiner Ratifizierungs-, An
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
den Verwahrer davon in Kenntnis setzen, 
daß er die Unterabschnitte a) und b) für 
sich als verbindlich betrachtet. Der Ver
wahrer informiert die anderen Unterzeich
ner über jede derartige Mitteilung. 

3. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage I I aufgeführte Ver
tragsparteien stellen neue und zusätzliche f i 
nanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen die 
vereinbarten, durch die Entwicklungsländer 
anfallenden Gesamtkosten beglichen werden, 
die im Zusammenhang mit der Erfüllung ih
rer Verpflichtungen gemäß Artikel 12 Absatz 
1 entstehen. Sie stellen auch die finanziellen 
Mittel , einschließlich derjenigen für den 
Technologietransfer, bereit, die die Entwick
lungsländer benötigen, um die vereinbarten 

gesamten Grenzkosten, die bei der Durchfüh
rung der Maßnahmen anfallen, zu begleichen 
und die in Absatz 1 dieses Artikels erfaßt sind 
und zwischen einem Entwicklungsland und 
dem oder den in Artikel 11 genannten inter
nationalen Rechtsträgern in Übereinstim
mung mit Artikel 11 vereinbart werden. Bei 
der Erfüllung dieser Verpflichtungen ist zu be
rücksichtigen, daß der Fluß an Finanzmitteln 
angemessen und berechenbar sein muß und 
daß eine angemessene Lastenverteilung unter 
den Vertragsstaaten, die Industrieländer sind, 
von Bedeutung ist. 
4. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage II aufgeführte Ver
tragsparteien unterstützen die für die negati
ven Auswirkungen der Klimaänderungen be
sonders anfälligen Vertragsstaaten, die Ent
wicklungsländer sind, die durch die Anpas
sung an diese negativen Auswirkungen ent
stehenden Kosten zu decken. 
5. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage II aufgeführte Ver
tragsparteien ergreifen alle praktisch mögli
chen Maßnahmen, um den Transfer von oder 
Zugang zu umweltfreundlichen Technologien 
und Know-how für andere Vertragsstaaten, 
insbesondere die Entwicklungsländer unter 
den Vertragsstaaten, zu fördern, zu erleich
tern und zu finanzieren, um es ihnen zu er
möglichen, die Bestimmungen des Überein
kommens durchzuführen. Dabei unterstüt
zen die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, die Entwicklung und Stärkung der im 
Land vorhandenen Fähigkeiten und Technolo
gien der Entwicklungsländer unter den Ver
tragsstaaten. Andere dazu befähigte Vertrags
staaten und Organisationen können auch da
zu beitragen, den Technologietransfer zu er
leichtern. 
6. Bei der Erfüllung ihrer in Absatz 2 genann
ten Verpflichtungen gewährt die Vertragsstaa
tenkonferenz den in Anlage I genannten Ver
tragsstaaten, die gegenwärtig den Prozeß des 
Übergangs zur Marktwirtschaft durchma
chen, ein gewisses Maß an Flexibilität, um 
die Möglichkeiten dieser Vertragsstaaten zu 
stärken, das Problem der Klimaänderung an
zugehen. Das gilt auch für die früheren Werte 
der anthropogenen Emissionen an Treibhaus
gasen, die nicht vom Montrealer Protokoll er
faßt werden. 
7. Der Umfang, in dem die Vertragsstaaten, 
die Entwicklungsländer sind, ihre Verpflich
tungen aus diesem Übereinkommen tatsäch
lich erfüllen, wird davon abhängen, inwieweit 
die Vertragsstaaten, die Industrieländer sind, 
ihre Verpflichtungen aus diesem Überein
kommen bezüglich der finanziellen Mittel 
und des Technologietransfers tatsächlich er
füllen, und dazu voll und ganz berücksichti
gen, daß für die Vertragsstaaten, die Entwick
lungsländer sind, die wirtschaftliche und so
ziale Entwicklung sowie die Beseitigung der 
Armut erste und vorrangige Prioritäten sind. 
8. Bei der Erfüllung der Verpflichtungen die
ses Artikels ist von den Vertragsstaaten voll 
und ganz zu berücksichtigen, welche Maß
nahmen gemäß diesem Übereinkommen not
wendig sind, einschließlich der mit der Finan
zierung, Versicherung und dem Technologie
transfer verbundenen Maßnahmen, um die 
speziellen Bedürfnisse und Anliegen der Ver
tragsstaaten, die Entwicklungsländer sind, zu 
befriedigen, die sich aus den negativen Aus
wirkungen der Klimaänderungen und/oder 
der Durchführung der Gegenmaßnahmen er
geben, insbesondere: 

a) in kleinen Inselstaaten; 
b) in Ländern mit tiefliegenden Küstengebie

ten; 
c) in Ländern mit Trocken- und Halbtrocken

gebieten, Waldgebieten und Gebieten, die 
von Waldschäden betroffen sind; 

d) in Ländern mit Gebieten, die häufig von 
Naturkatastrophen heimgesucht werden; 

e) in Ländern mit Gebieten, die Trockenheit 
und Wüstenbildung ausgesetzt sind; 

f) in Ländern mit Gebieten hoher Luftver
schmutzung in den Städten; 

g| in Ländern mit Gebieten, in denen emp
findliche Ökosysteme, einschließlich Ge-
birgsökosysteme, liegen; 

h) in Ländern, deren Wirtschaft in hohem 
Maße von dem Einkommen abhängt, das 
durch die Produktion, Verarbeitung, den 
Export und/oder den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe und verwandter energieinten
siver Produkte erzielt wird; 

i) in Binnen- und Transitländern. 
Darüber hinaus kann die Vertragsstaatenkon
ferenz gegebenenfalls Maßnahmen mit Bezug 
auf diesen Absatz ergreifen. 
9. Bei der Finanzierung und dem Transfer von 
Technologie berücksichtigen die Vertragsstaa
ten die speziellen Bedürfnisse und die beson
dere Lage der am wenigsten entwickelten 
Länder voll und ganz. 
10. In Übereinstimmung mit Artikel 10 be
rücksichtigen die Vertragsstaaten bei der Er
füllung der aus diesem Übereinkommen her
vorgehenden Verpflichtungen die Lage der 
Vertragsstaaten, insbesondere derjenigen, die 
Entwicklungsländer sind, deren Wirtschaft 
für die negativen Auswirkungen der Durch
führung von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Klimaänderungen anfällig ist. Dies gilt 
insbesondere für Vertragsstaaten, deren Wirt
schaft in hohem Maße von dem Einkommen 
abhängt, das durch die Produktion, Verarbei
tung, den Export und/oder den Verbrauch fos
siler Brennstoffe und verwandter energiein
tensiver Produkte erzielt wird bzw. durch die 
Verwendung fossiler Brennstoffe für diese Ver
tragsstaaten nur sehr schwer Alternativen fin
den. 

Artikel 5 
Forschung und systematische Beobachtung 

Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen ge
mäß Artikel 4 Absatz 1 g] werden die Vertrags
staaten wie folgt tätig: 
a) Sie unterstützen und entwickeln interna

tionale und zwischenstaatliche Program
me und Systeme weiter, deren Ziel es ist, 
Forschung, Datensammlung und systema
tische Beobachtung zu definieren, durch
zuführen und zu bewerten und zu finan
zieren, wobei Doppelarbeit so weit wie 
möglich vermieden werden sollte; 

b) sie unterstützen internationale und zwi
schenstaatliche Bemühungen, um die sy
stematische Beobachtung und die nationa
len wissenschaftlichen und technischen 
Forschungsmöglichkeiten und -fähigkei-
ten, vor allem in den Entwicklungslän
dern, zu stärken und den Zugang zu und 
den Austausch von Daten und deren Ana
lyse zu fördern, die aus Bereichen außer
halb der nationalen Zuständigkeit stam
men; und 

c) sie berücksichtigen die speziellen Sorgen 
und Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
und arbeiten mit an der Verbesserung ihrer 
i m Land vorhandenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten, damit sie sich an den in 
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den Unterabschnitten a| und b) genannten 
Bemühungen beteiligen können. 

Artikel 6 
Erziehung, Ausbildung und 

öffentliches Bewußtsein 
In Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 4 Absatz 1 i) werden die Vertragsstaaten 
wie folgt tätig: 
a) Sie unterstützen und fördern auf nationa

ler und gegebenenfalls auf subregionaler 
und regionaler Ebene, in Übereinstim
mung mit den nationalen Gesetzen und 
Verordnungen und im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten: 
i) die Entwicklung und Durchführung 

von Bildungsprogrammen und Aktivi 
täten zur Förderung des öffentlichen 
Bewußtseins über die Klimaänderun
gen und deren Folgen,-

ii) den öffentlichen Zugang zu Informa
tionen über die Klimaändemngen und 
deren Folgen; 

i i i | die Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Bekämpfung der Klimaänderungen 
und deren Folgen sowie an der Ent
wicklung geeigneter Gegenmaßnah
men,- und 

iv) die Ausbildung wissenschaftlichen, 
technischen und leitenden Personals. 

b) Eine Zusammenarbeit und Unterstützung 
auf internationaler Ebene erfolgt gegebe
nenfalls unter Nutzung bestehender Gre
mien: 
i) bei der Entwicklung und dem Aus

tausch von Bildungsmaterial und Un
terlagen zur Förderung des öffentlichen 
Bewußtseins über Klimaänderungen 
und deren Folgen sowie 

ii) bei der Entwicklung und Durchfüh
rung von Bildungs- und Ausbildungs
programmen; dazu zählen auch die 
Stärkung nationaler Institutionen und 
der Austausch oder die Entsendung von 
Personal zur Schulung von Experten 
auf diesem Gebiet, vor allem für Ent
wicklungsländer. 

Artikel 7 
Vertragsstaatenkonferenz 

1. Eine Vertragsstaatenkonferenz wird hier
mit gebildet. 
2. Als oberstes Gremium dieses Überein
kommens überprüft die Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen die Umset
zung des Übereinkommens und aller damit 
verbundenen Rechtsinstrumente, die die Ver
tragsstaatenkonferenz verabschiedet, und 
trifft im Rahmen ihres Auftrags die notwendi
gen Entscheidungen, um die erfolgreiche Um
setzung des Übereinkommens zu fördern. Zu 
diesem Zweck wird sie wie folgt tätig: 
a) Sie prüft in regelmäßigen Abständen die 

Verpflichtungen der Vertragsstaaten und 
mit Blick auf das Ziel des Übereinkom
mens die institutionellen Vereinbarungen 
gemäß dem Übereinkommen sowie die bei 
seiner Umsetzung gewonnenen Erfahrun
gen und die Weiterentwicklung der wis
senschaftlichen und technologischen Er
kenntnisse; 

b) sie fördert und erleichtert den Austausch 
von Informationen über die von den Ver
tragsstaaten verabschiedeten Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Klimaänderungen 
und deren Folgen unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Umstände, Verant

wortung und Fähigkeiten der Vertragsstaa
ten und ihrer jeweiligen sich aus dem 
Übereinkommen ergebenden Verpflich
tungen; 

c) auf Antrag zweier oder mehrerer Vertrags
staaten erleichtert sie die Koordinierung 
der von ihnen verabschiedeten Maßnah
men zur Bekämpfung der Klimaänderun
gen und deren Folgen unter Berücksichti
gung der unterschiedlichen Umstände, 
Verantwortung und Fähigkeiten der Ver
tragsstaaten und ihrer jeweiligen sich aus 
dem Übereinkommen ergebenden Ver
pflichtungen; 

d) sie fördert und leitet in Übereinstimmung 
mit dem Ziel und den Bestimmungen des 
Übereinkommens die Entwicklung und re
gelmäßige Verbesserung vergleichbarer, 
von der Vertragsstaatenkonferenz zu ver
einbarenden Methoden, u.a. um Verzeich
nisse der Treibhausgasemissionen aus 
Quellen und ihres Abbaus durch Senken 
vorzubereiten sowie um die Wirksamkeit 
der zur Begrenzung der Emissionen und 
Förderung des Abbaus dieser Gase ergriffe
nen Maßnahmen zu beurteilen; 

e) auf der Grundlage aller ihr gemäß den Be
stimmungen des Übereinkommens zur 
Verfügung gestellten Informationen beur
teilt sie die Umsetzung des Übereinkom
mens durch die Vertragsstaaten, die Ge
samtwirkung der gemäß dem Überein
kommen getroffenen Maßnahmen, insbe
sondere die umweit-, wirtschafts- und so
zialpolitischen Auswirkungen sowie die 
kumulative Wirkung, und die auf das Ziel 
des Obereinkommens hin gemachten Fort
schritte; 

f) sie prüft und verabschiedet regelmäßige 
Berichte über die Umsetzung des Überein
kommens und sorgt für deren Veröffentli
chung; 

g) sie gibt Empfehlungen zu allen für die 
Umsetzung des Übereinkommens erfor
derlichen Fragen; 

h) sie bemüht sich, in Übereinstimmung mit 
Artikel 4 Absatz 3, 4 und 5 sowie Artikel 
11 finanzielle Mittel verfügbar zu machen; 

i) sie gründet die für die Umsetzung des 
Übereinkommens notwendig erachteten 
nachgeordneten Organe; 

j | sie prüft Berichte, die ihr von ihren nach
geordneten Organen vorgelegt werden, und 
steht ihnen beratend zur Seite; 

k) sie vereinbart und verabschiedet durch 
Konsens die Geschäftsordnung und finan
zielle Regelungen für sich selbst und ihre 
nachgeordneten Organe; 

1) sie erbittet und nutzt gegebenenfalls die 
Dienste und Mitarbeit sowie die Informa
tionen fachkundiger internationaler Orga
nisationen und zwischenstaatlicher und 
nicht-staatlicher Gremien; 
und 

m) sie erfüllt die zur Erreichung des sich aus 
dem Übereinkommen ergebenden Ziels 
notwendigen Aufgaben sowie alle anderen 
ihr gemäß dem Übereinkommen zugewie
senen Aufgaben. 

3. Auf ihrer ersten Tagung verabschiedet die 
Vertragsstaatenkonferenz ihre eigene Ge
schäftsordnung und die der nachgeordneten 
Organe, die gemäß dem Übereinkommen ge
bildet werden. Dazu zählen die Regeln für Be
schlußverfahren in Angelegenheiten, die 
nicht bereits in den i m Übereinkommen ent
haltenen Regeln für Beschlußverfahren ent
halten sind. In dieser Geschäftsordnung kann 
angegeben sein, welche Form der Mehr

heit für die Annahme einzelner Entscheidun
gen erforderlich ist. 
4. Die erste Tagung der Vertragsstaatenkonfe
renz wird von dem in Artikel 21 genannten 
vorläufigen Sekretariat einberufen und ist 
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens abzuhalten. Danach tagt 
die Vertragsstaatenkonferenz jedes Jahr in or
dentlicher Sitzung, vorausgesetzt, die Konfe
renz der Vertragsstaaten faßt keinen anders
lautenden Beschluß. 
5. Außerordentliche Tagungen der Vertrags
staatenkonferenz werden dann abgehalten, 
wenn die Konferenz dies für notwendig erach
tet bzw. auf schriftlichen Antrag eines Ver
tragsstaates, vorausgesetzt, dieser wird inner
halb von sechs Monaten, nachdem das Sekre
tariat die Vertragsstaaten über den Antrag in
formiert hat, von mindestens einem Drittel 
der Vertragsstaaten unterstützt. 
6. Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorga
nisationen und die Internationale Atomener
gie-Organisation, sowie jeder ihrer Mitglied
staaten oder Beobachter, die keine Vertrags
staaten dieses Übereinkommens sind, kön
nen auf den Tagungen der Vertragsstaaten
konferenz als Beobachter vertreten sein. Jedes 
Gremium oder jede Organisation, ob national 
oder international, ob staatlich oder nicht
staatlich, das bzw. die in den vom Überein
kommen erfaßten Fragen qualifiziert ist und 
das Sekretariat von seinem/ihrem Wunsch in
formiert hat, auf einer Tagung der Vertrags
staatenkonferenz als Beobachter vertreten zu 
sein, kann als solcher zugelassen werden, so
fern sich nicht mindestens ein Drittel der 
teilnehmenden Vertragsstaaten dagegen aus
spricht. Zulassung und Teilnahme von Beob
achtern unterliegen der von der Vertragsstaa
tenkonferenz verabschiedeten Geschäftsord
nung. 

Artikel 8 
Sekretariat 

1. Ein Sekretariat wird hiermit eingerichtet. 
2. Das Sekretariat hat folgende Aufgaben: 
a) Es bereitet die Tagungen der Vertragsstaa

tenkonferenz und ihrer gemäß dem Über
einkommen gebildeten nachgeordneten 
Organe vor und stellt ihnen die erforderli
chen Dienstleistungen zur Verfügung; 

b) es stellt die beim Sekretariat eingegange
nen Berichte zusammen und leitet sie wei
ter; 

c) es unterstützt die Vertragsstaaten, insbe
sondere die Entwicklungsländer unter den 
Vertragsstaaten, auf Ersuchen bei der Zu
sammenstellung und Weiterleitung der ge
mäß den Bestimmungen des Übereinkom
mens erforderlichen Informationen; 

d) es erstellt eigene Tätigkeitsberichte und 
legt sie der Vertragsstaatenkonferenz vor ; 

e) es gewährleistet die notwendige Abstim
mung mit den Sekretariaten anderer maß
geblicher internationaler Gremien,-

f) unter der Leitung der Konferenz der Ver
tragsstaaten trifft es verwaltungstechni
sche und vertragliche Vereinbarungen, die 
für die erfolgreiche Erledigung ihrer Aufga
ben erforderlich sind; und 

g) es erfüllt die anderen im Übereinkommen 
und dessen Protokollen aufgeführten Se
kretariatsaufgaben ebenso wie andere Auf
gaben, die von der Vertragsstaatenkonfe
renz festgelegt werden. 

3. Auf ihrer ersten Tagung ernennt die Ver
tragsstaatenkonferenz ein ständiges Sekreta
riat und sorgt dafür, daß es ordnungsgemäß 
arbeiten kann. 
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Artikel 9 
Nachgeordnetes Organ für wissenschaftliche 

und technologische Beratung 

1. Hiermit wird ein nachgeordnetes Organ 
für wissenschaftliche und technologische Be
ratung eingerichtet, das der Vertragsstaaten
konferenz und gegebenenfalls deren nachge
ordneten Organen rechtzeitig Informationen 
und Ratschläge zu wissenschaftlichen und 
technologischen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Übereinkommen zur Verfügung 
stellt. An diesem Organ können alle Vertrags
staaten mitwirken, und es ist fachübergrei
fend. Ihm gehören Regierungsvertreter an, die 
Experten in maßgeblichen Fachbereichen 
sind. Es berichtet der Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen über alle 
Aspekte seiner Arbeit. 
2. Unter Leitung der Vertragsstaatenkonfe
renz und unter Heranziehung bestehender zu
ständiger internationaler Gremien wird die
ses Organ wie folgt tätig: 
a) Es stellt Beurteilungen zum wissenschaft

lichen Kenntnisstand auf dem Gebiet der 
Klimaänderungen und deren Folgen zur 
Verfügung; 

b) es verfaßt wissenschaftliche Beurteilungen 
über die Auswirkungen der zur Umset
zung des Übereinkommens getroffenen 
Maßnahmen; 

c) es erstellt Informationen über innovative, 
leistungsfähige und moderne Technolo
gien und Know-how und berät bei den Mit
teln und Wegen zur Förderung der Ent
wicklung und/oder des Transfers solcher 
Technologien,-

d) es berät bei wissenschaftlichen Program
men, internationaler Zusammenarbeit in 
der Forschung und Entwicklung i m Zu
sammenhang mit den Klimaänderungen 
und bei den Mitteln und Wegen, den Aus
bau der landeseigenen Kapazitäten in den 
Entwicklungsländern zu unterstützen; 
und 

e) es behandelt wissenschaftliche, technolo
gische und methodologische Fragen, die 
ihm von der Konferenz der Vertragsstaaten 
und ihren nachgeordneten Organen vorge
legt werden. 

3. Aufgaben und Zuständigkeitsbereich die
ses Organs können von der Vertragsstaaten
konferenz weiter ausgearbeitet werden. 

Artikel 10 
Nachgeordnetes Organ für die Umsetzung 

1. Ein nachgeordnetes Organ für die Umset
zung wird hiermit gebildet, um der Vertrags
staatenkonferenz bei der Beurteilung und 
Überprüfung der wirksamen Umsetzung des 
Übereinkommens zu helfen. An diesem Or
gan können alle Vertragsstaaten mitwirken. 
Ihm gehören Regierungsvertreter an, die Ex
perten auf dem Gebiet der Klimaänderungen 
sind. Es berichtet der Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen über alle 
Aspekte seiner Arbeit. 
2. Unter Leitung der Vertragsstaatenkonfe
renz wird dieses Organ wie folgt tätig: 
a] es prüft die Informationen, die gemäß Art i 

kel 12 Absatz 1 mitgeteilt werden, um die 
Gesamtwirkung der Maßnahmen zu be
werten, die die Vertragsstaaten angesichts 
der neuesten wissenschaftlichen Beurtei
lungen zu den Klimaänderungen getroffen 
haben; 

b) es prüft die Informationen, die gemäß Ar
tikel 12 Absatz 2 mitgeteilt werden, um 

der Vertragsstaatenkonferenz dabei zu hel
fen, die in Artikel 4 Absatz 2 d) geforderte 
Überprüfung durchzuführen; und 

c) es unterstützt die Vertragsstaatenkonfe
renz gegebenenfalls bei der Vorbereitung 
und Umsetzung ihrer Entscheidungen. 

Artikel 11 
Finanzierungsmechanismus 

1. Hiermit wird ein Mechanismus zur Bereit
stellung finanzieller Mittel in Form von Zu
schüssen oder konzessionären Mitteln, ein
schließlich des Transfers von Technologie, 
festgelegt. Er soll der Aufsicht der Vertrags
staatenkonferenz unterliegen und dieser zur 
Rechenschaftsablegung verpflichtet sein. Die 
Vertragsstaatenkonferenz entscheidet über 
seinen grundsätzlichen Kurs, seine Pro
grammprioritäten und die mit diesem Über
einkommen in Zusammenhang stehenden 
Vergabekriterien. Seine Arbeit wird einer oder 
mehreren vorhandenen internationalen 
Rechtssubjekten anvertraut. 
2. Alle Vertragsstaaten sind i m Finanzie
rungsmechanismus, der über ein transparen
tes Verwaltungssystem verfügt, auf gerechte 
und ausgewogene Weise vertreten. 
3. Die Vertragsstaatenkonferenz und das mit 
der Durchführung des Finanzierungsmecha
nismus betraute Rechtssubjekt bzw. die da
mit betrauten Rechtssubjekte vereinbaren, 
durch welche Vorkehrungen den o.g. Absät
zen Wirkung verliehen werden kann. Hierbei 
vereinbaren sie folgendes: 
a) Modalitäten, durch die sichergestellt wer

den kann, daß die finanzierten Projekte 
zur Bekämpfung der Klimaänderungen mit 
den von der Vertragsstaatenkonferenz auf
gestellten grundsätzlichen Entscheidun
gen, Programmprioritäten und Vergabekri
terien im Einklang stehen, 

b) Modalitäten, durch die eine bestimmte Fi
nanzierungsentscheidung mit Blick auf 
diese grundsätzlichen Entscheidungen, 
Programmprioritäten und Vergabekrite
rien überdacht werden kann, 

c) Erstattung regelmäßiger Berichte an die 
Vertragsstaatenkonferenz durch das Gre
mium bzw. die Gremien über deren Finan
zierungsarbeit gemäß der laut Absatz 1 
notwendigen Rechenschaftsablegung so
wie 

d) in berechenbarer und nachvollziehbarer 
Weise Festlegung der zur Finanzierung er
forderlichen und für die Umsetzung dieses 
Übereinkommens verfügbaren Beträge so
wie der Bestimmungen, gemäß denen die
se Beträge in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden. 

4. Die Vertragsstaatenkonferenz trifft auf ih
rer ersten Tagung Vorkehrungen zur Umset
zung der o.g. Bestimmungen, wobei sie die in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten, vorläufigen 
Vereinbarungen überprüft und berücksichtigt. 
Die Vertragsstaatenkonferenz entscheidet fer
ner, ob diese vorläufigen Vereinbarungen bei
behalten werden sollen. Innerhalb der nach-
iolgenden vier Jahre überprüft die Vertrags
staatenkonferenz den Finanzierungsmecha
nismus und ergreift entsprechende Maßnah
men. 
5. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, können auch bilaterale, regionale oder 
andere multilaterale Möglichkeiten nutzen, 
um Finanzmittel, die i m Zusammenhang mit 
der Umsetzung dieses Übereinkommens ste
hen, zur Verfügung zu stellen, und die 

Vertragsstaaten, die Entwicklungsländer sind, 
können solche Mittel nutzen. 

Artikel 12 
Weiterleitung von Informationen über die 

Umsetzung 

1. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 übermittelt je
der Vertragsstaat der Vertragsstaatenkonfe
renz über das Sekretariat die folgenden Infor
mationen: 
a) eine nationale Bestandsliste der anthro-

pogenen Emissionen aller, nicht durch das 
Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgase aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken, soweit sie dazu in der Lage 
sind, und unter Verwendung vergleichbarer 
Methoden, die von der Vertragsstaatenkon
ferenz gefördert und vereinbart werden; 

b) eine allgemeine Beschreibung der von dem 
Vertragsstaat bereits ergriffenen oder ge
planten Maßnahmen zur Umsetzung des 
Übereinkommens sowie 

c) alle weiteren Informationen, die der Ver
tragsstaat für die Erreichung des i m Über
einkommen festgelegten Ziels für relevant 
und mitteilenswert hält, einschließlich, 
soweit möglich, Material, das zur Berech
nung globaler Emissionstrends von Bedeu
tung ist. 

2. Jeder Vertragsstaat, der Industrieland ist, 
und jede andere in Anlage I genannte Ver
tragspartei fügt seinen bzw. ihren Angaben 
auch folgende Informationen bei: 
a) eine genaue Beschreibung der politischen 

Entscheidungen und Maßnahmen, die er 
zur Umsetzung seiner Verpflichtungen ge
mäß Artikel 4 Absatz 2 a) und 2 b) getrof
fen bzw. ergriffen hat, sowie 

b) eine genaue Schätzung der Auswirkungen, 
welche die in Unterabsatz a) genannten 
politischen Entscheidungen und Maßnah
men auf die anthropogenen Emissionen an 
Treibhausgasen aus Quellen und deren Ab
bau durch Senken innerhalb des in Art i 
kel 4 Absatz 2 a) genannten Zeitraumes 
haben werden. 

3. Außerdem macht jeder Vertragsstaat, der 
Industrieland ist, und jede andere in Anlage I I 
genannte Vertragspartei Angaben über die ge
mäß Artikel 4 Absatz 3, 4 und 5 ergriffenen 
Maßnahmen. 
4. Die Vertragsstaaten, die Entwicklungslän
der sind, können auf freiwilliger Grundlage 
Projekte zur Finanzierung vorschlagen, ein
schließlich bestimmter Technologien, Mate
rialien, Ausrüstung, Techniken oder prakti
scher Verfahren, die zur Umsetzung solcher 
Projekte notwendig wären und, wenn mög
lich, eine Schätzung aller Grenzkosten, der 
Verringerung von Emissionen und der Zunah
me bei Abbau von Treibhausgasen sowie eine 
Schätzung der sich daraus ergebenden Vor
teile. 
5. Jeder Vertragsstaat, der Industrieland ist, 
und jede andere in Anlage I genannte Ver
tragspartei macht seine bzw. ihre ersten An
gaben innerhalb von sechs Monaten nach In
krafttreten des Übereinkommens in diesem 
Vertragsstaat bzw. für diese Vertragspartei. Je
der dort nicht genannte Vertragsstaat macht 
seine ersten Angaben innerhalb von drei Jah
ren nach Inkrafttreten des Übereinkommens 
in diesem Vertragsstaat, bzw. nach der Verfüg
barkeit von Finanzmitteln gemäß Artikel 4 
Absatz 3. Vertragsstaaten, die zu den am we
nigsten entwickelten Ländern gehören, kön
nen ihre ersten Angaben nach eigenem 
Ermessen übermitteln. Die Vertragsstaa-
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tenkonferenz bestimmt, wie häufig alle Ver
tragsstaaten weitere Angaben zu machen ha
ben, wobei der in diesem Absatz dargelegte 
gestaffelte Zeitplan zu berücksichtigen ist. 
6. Von den Vertragsstaaten gemäß diesem Ar
tikel gemachte Angaben werden so schnell 
wie möglich vom Sekretariat an die Vertrags
staatenkonferenz und an alle betroffenen 
nachgeordneten Gremien weitergeleitet. Die 
Verfahren zur Übermittlung von Informatio
nen können gegebenenfalls von der Vertrags
staatenkonferenz weiter geprüft werden. 
7. Ab der ersten Tagung sorgt die Vertrags
staatenkonferenz dafür, daß den Vertragsstaa
ten, die Entwicklungsländer sind, auf ihr Er
suchen hin technische und finanzielle Unter
stützung zur Zusammenstellung und Über
mittlung von Informationen gemäß diesem 
Artikel gewährt wird sowie für die Bestim
mung des im Zusammenhang mit den gemäß 
Artikel 4 vorgeschlagenen Projekten und Be
kämpfungsmaßnahmen stehenden techni
schen und finanziellen Bedarfs. Solche Hilfe 
kann, je nach Bedarf, von anderen Vertrags
staaten, von den zuständigen internationalen 
Organisationen und vom Sekretariat zur Ver
fügung gestellt werden. 
8. Jede Vertragsstaatengruppe kann, vorbe
haltlich der von der Vertragsstaatenkonferenz 
angenommenen Richtlinien und vorbehalt
lich vorheriger Benachrichtigung der Vertrags
staatenkonferenz, in Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen gemäß diesem Artikel auch ge
meinsame Angaben machen, vorausgesetzt, 
diese Angaben enthalten Informationen über 
die Erfüllung der jeweiligen Einzelverpflich
tungen der einzelnen Vertragsstaaten gemäß 
diesem Übereinkommen. 
9. Alle beim Sekretariat eingehenden Infor
mationen, die ein Vertragsstaat gemäß den 
von der Vertragsstaatenkonferenz festzulegen
den Kriterien als vertraulich eingestuft hat, 
werden zur Wahrung der Vertraulichkeit vom 
Sekretariat gesammelt, bevor sie einem an 
der Weiterleitung und Überprüfung von Anga
ben beteiligtem Gremium zur Verfügung ge
stellt werden. 
10. Vorbehaltlich des Absatzes 9 und unbe
schadet der Möglichkeit eines jeden Vertrags
staates, seine Angaben zu jedem Zeitpunkt 
zu veröffentlichen, macht das Sekretariat die 
von den Vertragsstaaten gemäß diesem Art i 
kel gemachten Angaben zu dem Zeitpunkt 
öffentlich verfügbar, zu dem sie der Vertrags
staatenkonferenz vorgelegt werden. 

Artikel 13 
Klärung von Fragen der Umsetzung dieses 

Übereinkommens 

Die Vertragsstaatenkonferenz berät auf ihrer 
ersten Tagung über die Einführung eines mul
tilateralen Beratungsverfahrens zur Klärung 
von Fragen bezüglich der Umsetzung dieses 
Übereinkommens, das den Vertragsstaaten 
auf ihr Ersuchen hin zur Verfügung steht. 

Artikel 14 
Beilegung von Streitigkeiten 

1. Kommt es zu einer Streitigkeit zwischen 
zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Aus
legung oder Anwendung dieses Übereinkom
mens, bemühen sich die betroffenen Vertrags
staaten durch Verhandlung oder andere fried
liche Mittel ihrer Wahl, eine Lösung herbei
zuführen. 
2. Bei der Ratifikation, der Annahme, der Ge
nehmigung dieses Übereinkommens oder 
beim Beitritt, bzw. jederzeit danach, kann ein 

Vertragsstaat, der keine regionale Organisa
tion zur wirtschaftlichen Integration ist, in 
einem dem Verwahrer vorgelegten schriftli
chen Dokument erklären, daß er in bezug auf 
jede, die Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens betreffende Streitigkeit fol
gende Verfahren gegenüber jedem anderen 
Vertragsstaat, welcher dieselbe Verpflichtung 
übernimmt, dadurch und ohne gesonderte 
Vereinbarung als obligatorisch übernimmt: 
a) die Vorlage der Streitigkeit beim Interna

tionalen Gerichtshof und/oder 
b) die Beilegung in einem Schiedsverfahren 

nach Verfahren, die von der Vertragsstaa
tenkonferenz so bald wie praktisch mög
lich in einer Anlage über Schiedsverfahren 
festgelegt werden, anzunehmen sind. 

Eine Vertragspartei, die eine regionale Organi
sation zur wirtschaftlichen Integration ist, 
kann in bezug auf das Schiedsverfahren ge
mäß den in Absatz b) genannten Verfahren ei
ne Erklärung mit gleicher Wirkung abgeben. 
3. Eine gemäß Absatz 2 gemachte Erklärung 
bleibt in Kraft, bis sie gemäß den darin ent
haltenen Bestimmungen oder drei Monate 
nach Hinterlegung einer schriftlichen Rück
nahmemitteilung beim Verwahrer ausläuft. 
4. Eine neue Erklärung, eine Rücknahme
mitteilung oder der Ablauf einer Erklärung 
hat keinerlei Einfluß auf die beim Internatio
nalen Gerichtshof oder dem Schiedsgericht 
anhängenden Verfahren, sofern die beiden an 
der Streitigkeit beteiligten Parteien sich nicht 
anderweitig einigen. 
5. Vorbehaltlich der Wirkung des Absatzes 2 
wird die Streitigkeit auf Ersuchen einer der 
Streitparteien zur Schlichtung vorgelegt, 
wenn nach Ablauf von zwölf Monaten, nach
dem ein Vertragsstaat einen anderen darüber 
unterrichtet hat, daß eine Streitigkeit zwi
schen ihnen besteht, die betreffenden Ver
tragsstaaten ihre Streitigkeit nicht durch die 
in Absatz 1 genannten Mittel beilegen konn
ten. 
6. Auf Ersuchen einer der Streitparteien wird 
eine Schiedskommission gegründet. Die 
Kommission setzt sich aus der jeweils glei
chen Anzahl von durch die betreffenden Ver
tragsstaaten ernannten Mitgliedern sowie ei
nem Vorsitzenden zusammen, der gemein
sam von den durch die Vertragsstaaten er
nannten Mitgliedern gewählt wird. Die Kom
mission spricht eine Empfehlung aus, welche 
die Vertragsstaaten wohlwollend prüfen. 
7. Weitere Verfahren in Zusammenhang mit 
dem Schiedsverfahren werden von der Ver
tragsstaatenkonferenz so bald wie praktisch 
möglich in einer Anlage über Schiedsverfah
ren angenommen. 
8. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 
für jedes damit in Zusammenhang stehende 
Rechtsinstrument, welches die Vertragsstaa
tenkonferenz verabschiedet, sofern dieses In
strument nicht anderslautende Bestimmun
gen enthält. 

Artikel 15 
Änderungen dieses Übereinkommens 

1. Jeder Vertragsstaat kann Änderungen zu 
diesem Übereinkommen vorschlagen. 
2. Änderungen dieses Übereinkommens wer
den auf einer ordentlichen Tagung der Ver
tragsstaatenkonferenz verabschiedet. Der 
Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung zu 
diesem Übereinkommen wird den Vertrags
staaten durch das Sekretariat mindestens 
sechs Monate vor der Sitzung, auf welcher ih
re Verabschiedung vorgeschlagen wird, zuge

leitet. Das Sekretariat teilt vorgeschlagene 
Änderungen auch den Unterzeichnerstaaten 
dieses Übereinkommens und nachrichtlich 
auch dem Verwahrer mit . 
3. Die Vertragsstaaten bemühen sich nach
drücklich, durch Konsens eine Einigung über 
jede vorgeschlagene Änderung des Überein
kommens zu erreichen. Wenn alle Bemühun
gen, einen Konsens zu finden, erschöpft sind 
und keine Einigung erzielt wird, so wird die 
Änderung schließlich durch eine Dreiviertel
mehrheit der Stimmen der an dieser Sitzung 
teilnehmenden und abstimmenden Vertrags
staaten verabschiedet. Die verabschiedete Än
derung wird dem Verwahrer durch das Sekre
tariat mitgeteilt, der sie an alle Vertragsstaa
ten zur Billigung weiterleitet. 
4. Die Annahmeurkunden in bezug auf jede 
Änderung werden beim Verwahrer hinterlegt. 
Eine gemäß Absatz 3 verabschiedete Ände
rung tri t t für die Vertragsstaaten, die sie ange
nommen haben, am neunzigsten Tag nach 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem mindestens 
drei Viertel der Vertragsstaaten dieses Über
einkommens ihre Annahmeurkunde beim 
Verwahrer hinterlegt haben. 
5. Für jeden anderen Vertragsstaat tr i t t die 
Änderung am neunzigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieser Vertrags
staat seine Urkunde über die Annahme der 
betreffenden Änderung beim Verwahrer hin
terlegt hat. 
6. Im Sinne dieses Artikels bezeichnet »teil
nehmende und abstimmende Vertragsstaa
ten« die Vertragsstaaten, die teilnehmen und 
eine Ja- bzw. Nein-Stimme abgeben. 

Artikel 16 
Verabschiedung und Änderung der 
Anlagen dieses Übereinkommens 

1. Die Anlagen dieses Übereinkommens sind 
Bestandteil des Übereinkommens, und, so
fern nicht ausdrücklich anderweitig festge
legt, eine Bezugnahme auf dieses Überein
kommen stellt gleichzeitig eine Bezugnahme 
auf die Anlagen dieses Übereinkommens dar. 
Unbeschadet der Bestimmungen von Art i 
kel 14 Absatz 2 b) und 7 sind solche Anlagen 
auf Listen, Formulare und andere erläuternde 
Materialien wissenschaftlicher, technischer, 
verfahrensmäßiger oder verwaltungstechni
scher Art zu beschränken. 
2. Anlagen zu diesem Übereinkommen wer
den gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2, 3 und 
4 enthaltenen Verfahren vorgeschlagen und 
verabschiedet. 
3. Anlagen, die gemäß Absatz 2 verabschie
det wurden, treten für alle Vertragsstaaten 
dieses Übereinkommens sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt der Benachrichtigung dieser 
Vertragsstaaten über die Annahme der Anlage 
durch den Verwahrer in Kraft, mit Ausnahme 
der Vertragsstaaten, die dem Verwahrer inner
halb dieses Zeitraumes schriftlich mitgeteilt 
haben, daß sie diese Anlage nicht annehmen. 
Für die Vertragsstaaten, die ihre Mitteilung 
über die Nichtannahme zurückziehen, tr i t t 
die Anlage am neunzigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, an welchem die Rücknah
me dieser Mitteilung beim Verwahrer ein
geht. 
4. Der Vorschlag, die Verabschiedung und das 
Inkrafttreten von Änderungen der Anlagen 
dieses Übereinkommens unterliegen demsel
ben Verfahren wie dem für den Vorschlag, die 
Verabschiedung und das Inkrafttreten von An
lagen zu dem Übereinkommen gemäß den 
Absätzen 2 und 3. 

146 Vereinte Nationen 4/1992 



5. Wenn die Verabschiedung einer Anlage 
oder eine Änderung einer Anlage mit einer 
Änderung des Übereinkommens verbunden 
ist, so tr i t t diese Anlage oder diese Änderung 
einer Anlage nicht in Kraft, bis die Änderung 
des Übereinkommens in Kraft ist. 

Artikel 17 
Protokolle 

1. Die Vertragsstaatenkonferenz kann auf je
der ordentlichen Tagung Protokolle zu dem 
Übereinkommen verabschieden. 
2. Der Wortlaut jedes vorgeschlagenen Proto
kolls wird den Vertragsstaaten mindestens 
sechs Monate vor einer solchen Tagung vom 
Sekretariat mitgeteilt. 
3. Die Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
eines Protokolls werden durch eben jenes In
strument festgelegt. 
4. Nur Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens können Vertragsstaaten eines Proto
kolls werden. 
5. Entscheidungen gemäß einem Protokoll 
werden nur von den Vertragsstaaten des ent
sprechenden Protokolls getroffen. 

Artikel 18 
Stimmrecht 

1. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkom
mens hat eine Stimme mit Ausnahme der in 
Absatz 2 genannten Fälle. 
2. Regionale Organisationen zur wirtschaft
lichen Integration üben in Fragen innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereichs ihr Stimmrecht 
mit einer Stimmenzahl aus, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht, welche Ver
tragsstaaten dieses Übereinkommens sind. 
Eine solche Organisation übt ihr Stimmrecht 
nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedsstaaten 
sein Stimmrecht ausübt und umgekehrt. 

Artikel 19 
Verwahrer 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ist Verwahrer des Übereinkommens und der 
gemäß Artikel 17 verabschiedeten Protokolle. 

Artikel 20 
Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt während der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Um
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro und 
anschließend vom 20.Juni 1992 bis zum 19.Ju
ni 1993 am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York für die Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen oder einer ihrer Sonderorganisa
tionen oder für Vertragsstaaten des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs und für re
gionale Organisationen zur wirtschaftlichen 
Integration zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 21 
Vorläufige Vereinbarungen 

1. Bis zum Abschluß der ersten Tagung der 
Vertragsstaatenkonferenz werden die in Art i 
kel 8 genannten Sekretariatsaufgaben vorläu
fig durch das von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 
45/212 vom 21.Dezember 1990 eingerichtete 
Sekretariat übernommen. 
2. Der Leiter des in Absatz 1 genannten vor
läufigen Sekretariats arbeitet eng mit dem 
Zwischenstaatlichen Gremium über Klima
änderungen (Intergovernmental Panel on Cli
mate Change) zusammen, um sicherzustel

len, daß dieses Gremium auf die Notwendig
keit objektiver wissenschaftlicher und tech
nischer Beratungen reagieren kann. Andere 
maßgebliche wissenschaftliche Gremien 
können befragt werden. 
3. Die Globale Umweltfazilität des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen, des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
und der Internationalen Bank für Wiederauf
bau und Entwicklung ist das internationale 
Rechtssubjekt, das mit dem Einsatz des in Ar
tikel 11 genannten Finanzierungsmechanis
mus vorläufig betraut ist. Die Globale Um
weltfazilität sollte entsprechend umstruktu
riert werden und ihre Mitgliedschaft univer
sell sein, damit sie die Bestimmungen des Ar
tikels 11 erfüllen kann. 

Artikel 22 
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder 

Beitritt 

1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifi
kation, Annahme, Genehmigung oder des 
Beitritts durch Staaten und durch regionale 
Organisationen zur wirtschaftlichen Integra
tion. Es liegt ab dem Tag nach dem Zeit
punkt, zu dem dieses Übereinkommen zur 
Unterzeichnung geschlossen wird, zum Bei
tritt auf. Die Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden 
beim Verwahrer hinterlegt. 
2. Jede regionale Organisation zur wirtschaft
lichen Integration, die Vertragspartei wird, 
ohne daß einer der Mitgliedstaaten Vertrags
staat ist, unterliegt allen Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen. Sind ein oder mehrere 
Mitgliedsstaat/en einer solchen Organisation 
Vertragsstaat/en, so entscheiden die Organi
sation und ihre Mitgliedstaaten über ihre je
weilige Zuständigkeit für die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen. In 
solchen Fällen sind die Organisation und die 
Mitgliedstaaten nicht berechtigt, ihre Rechte 
aus dem Übereinkommen gleichzeitig auszu
üben. 
3. In ihren Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsurkunden geben regio
nale Organisationen zur wirtschaftlichen In
tegration den Umfang ihrer Zuständigkeit in 
bezug auf die von diesem Übereinkommen er
faßten Angelegenheiten an. Diese Organisa
tionen teilen dem Verwahrer, der wiederum 
die Vertragsstaaten informiert, auch jede we
sentliche Änderung des Umfangs ihrer Zu
ständigkeit mit. 

Artikel 23 
Inkrafttreten 

1. Dieses Übereinkommen trit t am neunzig
sten Tag nach Hinterlegung der fünfzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
2. Für jeden Staat oder für jede regionale Or
ganisation zur wirtschaftlichen Integration, 
die dieses Übereinkommen nach Hinterle
gung der fünfzigsten Ratifikations-, Annah
me-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm bei
tritt , tr i t t dieses Übereinkommen am neun
zigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei
trittsurkunde des Staates oder der regionalen 
Organisation zur wirtschaftlichen Integration 
in Kraft. 
3. Im Sinne der Absätze 1 und 2 zählt eine 
von einer regionalen Organisation zur wirt

schaftlichen Integration hinterlegte Urkunde 
nicht zusätzlich zu den von den Mitglied
staaten dieser Organisation hinterlegten Ur
kunden. 

Artikel 24 
Vorbehalte 

Zu diesem Übereinkommen können keine 
Vorbehalte gemacht werden. 

Artikel 25 
Rücktritt 

1. Ein Vertragsstaat kann jederzeit nach Ab
lauf von drei Jahren nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, durch eine an den Verwahrer ge
richtete schriftliche Mitteilung von dem 
Übereinkommen zurücktreten. 
2. Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jah
res nach dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Rücktrittserklärung beim Verwahrer oder zu 
einem in der Rücktrittserklärung festgelegten 
späteren Zeitpunkt wirksam. 
3. Jeder Rücktritt von dem Übereinkommen 
durch einen Vertragsstaat gilt auch als Rück
trit t von jedem Protokoll, zu dem dieser Ver
tragsstaat war. 

Artikel 26 
Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, des
sen arabischer, chinesischer, englischer, fran
zösischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen hinter
legt. 

Z U URKUND DESSEN haben die hierzu ge
hörig befugten Unterzeichneten dieses Über
einkommen unterschrieben. 
GESCHEHEN zu New York am 9.Mai 1992. 

A N L A G E I 

Australien, Belarus***, Belgien, Bulga
r ien*** , Dänemark, Deutschland, Est
land*** , Europäische Gemeinschaft, Finn
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Is
land, Italien, lapan, Kanada, Lettland***, Li
tauen***, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Österreich, Polen***, Por
tugal, Rumänien***, Russische Födera
tion* * * , Spanien, Schweden, Schweiz, Tsche
choslowakei* * *, Türkei, Ukraine***, Un
garn***, Vereinigtes Königreich Großbritan
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von 
Amerika. 

* * * Länder, die sich i m Übergang zur Marktwirt
schaft befinden. 

A N L A G E I I 

Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Europäische Gemeinschaft, Finnland, Frank
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Ja
pan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neu
seeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Spa
nien, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika. 

Quelle für die Übersetzung: 
Der hier veröffentlichte Text beruht auf einer vom 
Bundesumweltministerium in Bonn erstellten vor
läufigen Fassung. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1992 

Gemeinsame Inspektionsgruppe (11) 

Andrzej Abraszewski, Polen 
Adib Daoudy, Syrien 
Mohammed Salah Eidin Ibrahim, 

Ägypten 
Kahono Martohadinegoro, 

Indonesien 
Boris Pavlovich Prokofiev, Rußland 
Raul Quijano, Argentinien 
Siegfried Schümm, Deutschland 
Kabongo Tunsala, Zaire 
Norman Williams, Panama 
2 z.Zt. unbesetzt 

Programm- und 
Koordinierungsausschuß (34) 

Algerien 
Argentinien 
Bahamas 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
China 
Deutschland 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kolumbien 
Kongo 
Marokko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Pakistan 
Polen 
Rußland 
Sambia 
Sri Lanka 
Trinidad und Tobago 
Uganda 
Ukraine 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat 
des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (58) 

Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Barbados 
Bhutan 
Botswana 
Brasilien 
Burundi 
Chile 
China 
Côte d'Ivoire 

Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Gabun 
Gambia 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Kuwait 
Lesotho 
Malaysia 
Mauritius 
Mexiko 
Neuseeland 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Rwanda 
Senegal 
Simbabwe 
Spanien 
Sri Lanka 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Welternährungsrat (36) 

Ägypten 
Albanien 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Bulgarien 
Burundi 
China 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Gambia 
Guatemala 
Honduras 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jemen 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 

Lesotho 
Mexiko 
Nepal 
Nicaragua 
Peru 
Rußland 
Rwanda 
Swasiland 
Thailand 
Türkei 
Uganda 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanische Republik 

Ausschuß für die 
friedliche Nutzung 
des Weltraums (53) 

Ägypten 
Albanien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Benin 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Chile 
China 
Deutschland 
Ecuador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rußland 
Schweden 
Sierra Leone 
Sudan 
Syrien 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 
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The World 's Women 

Statistical Trends 

Men and women indeed function in 
different worlds. 
Women have gained more control over 
their reproductive lives, but not every
where or to the same extent. 

* Women's responsibility for their family's 
survival and their own is increasing. 

*• Women's economic employment is 
unequal to men and their incomes are 
lower. 

Contents 

Women, Families and Households 
Public life and Leadership 
Education and Training 
Health and Child-Bearing 
Housing, Human Settlements and 
the Environment 
Women's Work and the Economy 

Quotable Quotes 

"Putting this kind of numerical and analytical 
spotlight on the needs, the efforts and the con
tributions of women is one of the best ways to 
speed the process of moving from agenda to 
policy to practice - to a world of peace, equality, 
and sustained development." 

The 
World's Women 

1970-1990 

^ ^ ^ ^ ^ o m e n are moving to the forefront o f the global 
agenda for social, economic and political development. But 
moving from agenda, to policy, to practice takes time -
sometimes generations. It also takes numbers to support the 
demands for equal status. v:-•• 

The idea behind producing Thé World's Women 1970-
1990 is indeed to provide the numbers and analysis needed to 
understand how conditions arc changing or not changing for 
women. It provides the quantitative,as, wel l as qualitative 
information necessary on how much women contribute to 
economic l i fe , political l i fe , and family l i fe , in over 178 
countries or areas w i t h population oyer 150.000 in 1985. 

This pioneering statistical study is a collaborative 
effort of the many United Nations bodies concerned with 
promoting women's equality and participation in develop
ment, led by the United Nations Children's Fund (UNICEF) , 
the United Nations Population Fund (UNFPA) , the United 
Nations Development Fund for Wothen ( U N I F E M ) , and the 
Division for the Advancement of Women, Centre for Social 
Development and Humanitarian Affairs of the United Nations 
Secretariat. 
Sales No. E .90 .XVHJ ISBN 92-1-161313-2 $19.95 

Readership 

* women... 

* the media... 

¥ humane advocates... 

* the specialist and the non-specialist 

¥ public and private policy-makers ... 
United Nations Publications 
1211 Geneva 10 - Switzerland 

Direktbezug über: UNO-Verlag GmbH, Poppelsdorfer Allee 55, D-W 5300 Bonn 1 
Telefax: (0228) 21 74 92 • @ (0228) 21 29 40 
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Schriftenreihe EUROPA-FORSCHUNG 
herausgegeben von 
Dr. Eberhard Grabitz, Professor für öffentliches Recht und Europarecht, FU Berlin 
Dr. Rudolf Hrbek, Professor für Politikwissenschaft, Universität Tübingen 
Dr. Josef Molsberger, Professor für Volkswirtschaftslehre, Universität Tübingen 

B a n d I T h o m a s G r u n e r t : Langzei twirkungen von S t ä d t e - P a r t n e r s c h a f t e n / E i n B e i t r a g z u r e u r o p ä i s c h e n I n t e g r a t i o n 1981 • 
X V I . 364 Sei ten • D M 4 2 - • I S B N 3-88357-005-2 

B a n d 2 R e i n h a r d t R u m m e l : Zusammengesetzte Außenpol i t ik : Westeuropa als internationaler A k t e u r • 1982 • V I I I , 176 Se i ten • 
D M . 2 9 . 8 0 • I S B N 3-88357-1116-8 

B a n d 3 D e t l e v W . R a h m s d o r f : Ordnungspoli t ischer Dissens und e u r o p ä i s c h e Integration • 1982 X I I , 152 Se i ten • D M 29,80 • 
I S B N 3-88357-010-9 

B a n d 4 D e t l e f P u h l : Mittelmeerpolitik der E G / S t rukturschwächen des EG-Systems bei der V e r w i r k l i c h u n g des G l o b a l k o n z e p t s • 
1983 • X-1V. 298 Sei ten • D M 4 8 , - • I S B N 3-88357-022-2 

B a n d 5 B a r b a r a B u r k h a r d t - R e i c h / W o l f g a n g S c h u m a n n : A g r a r v e r b ä n d e in der E G / Das a g r a r p o l i t i s c h c E n t s c h e i d u n g s g e f ü g e i n 
Brüsse l u n d den E G - M i t g l i e d s t a a t e n u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t u n g des E u r o - V e r b a n d e s C O P A u n d seiner n a t i o n a l e n 
M i t g l i e d s v e r b ä n d e • 1983 • X X , 412 Sei ten • D M 1 1 6 - • I S B N 3-88357-023-0 

B a n d M a r i o n - A n g e l a R e i t m a i e r : Inländerdiskriminierungen nach dem E W G - V e r t r a g / Z u g l e i c h e i n B e i t r a g z u r A u s l e g u n g v o n 
A r t . 7 E W G V -, 1984 • X V I I I . 172 Se i ten • D M 4 8 . - • I S B N 3-88357-030-3 

B a n d 7 Eva M . T h ö n e - W i l l e : D i e Parlamente der E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t / Das E u r o p ä i s c h e P a r l a m e n t u n d d ie n a t i o n a l e n Par la
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